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1 Einleitung 
 
„[...] Unserer bedeutsamen Rolle gegenüber Gesellschaft, Staat und Umwelt sind wir 
uns bewusst. Wir erbringen unsere Dienstleistungen in enger Verbundenheit mit der 
Bevölkerung. Durch ein flächendeckendes Dienstleistungsnetz bieten wir ihr eine 
bedarfsgerechte Grundversorgung an. [...] Wir verhalten uns nach den Regeln der 
freien Marktwirtschaft und messen uns am unternehmerischen Erfolg. Darunter Ver-
stehen wir eine angemessene Rentabilität zur nachhaltigen Sicherung der Eigenfi-
nanzierung und zur stetigen Steigerung des Unternehmenswertes. [...]“ 
         
        Die Schweizerische Post1 
 
 
 
Die Unterschiede zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen wer-

den erst auf den zweiten Blick sichtbar. Nicht die eingesetzten Betriebsmittel oder die 

erzeugten Leistungen machen die wirklichen Differenzen aus, sondern die Rahmen-

bedingungen.2 Das Management öffentlicher Unternehmen orientiert sich zwar, wie 

einleitend dargestellt, ebenfalls zunehmend an den Kundenwünschen und der Ren-

tabilität, zusätzlich muss es aber auch die exogen durch die Politik vorgegebenen 

Ziele erfüllen. Das daraus resultierende Dilemma scheint unlösbar, denn auf politi-

sche Fehlentscheide hat das Management eines öffentlichen Unternehmens keinen 

Einfluss.3  „Wenn z.B. der Großaktionär eines Elektrizitätswerkes das politische Ziel 

verfolgt, keine Kernkraftwerke zu bauen, sondern an ihrer Stelle  unwirtschaftlichere 

Kohlekraftwerke, wird das Management kaum in der Lage sein, diese Zielsetzung zu 

beeinflussen oder gar zu verhindern.“4 Welches sind nun die Konsequenzen dieser 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Ziele für die Führung eines öffentlichen 

Unternehmens?  

 

1.1 Problemstellung und Relevanz 

Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben bedient sich der Staat neben öffentlicher Verwal-

tungen auch öffentlicher Unternehmen. Die Gründe für die wirtschaftliche Tätigkeit 

der öffentlichen Hand sind vielfältig. Häufig spielen sozialstaatliche, wirtschafts- und 

kulturpolitische Überlegungen eine Rolle. Der Staat tritt oft selbst als Anbieter auf 

                                            
1  Schweizerische Post (2002) ), [Online] 
2  Vgl.  Ulrich, Hans (1976), S. 243 
3  Vgl.  Ruhnau, Heinz (1989), Sp. 940 
4  Ruhnau, Heinz (1989), Sp. 940 
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dem Markt auf, wenn bestimmte Güter oder Dienstleistungen nur von der öffentlichen 

Hand rentabel produziert oder zu vertretbaren Preisen angeboten werden können 

(z.B. Regional- und Nahverkehr, Ver- und Entsorgung, Theater, Bibliotheken).5  

 

Bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen dominiert das Gewinninteresse. Der 

Unternehmenszweck richtet sich vorrangig daran aus. „Bei öffentlichen Unternehmen 

steht ein anderes Ziel im Vordergrund. Sie sind gegründet worden, um bestimmte 

Zwecke staatlicher Vorsorgeaufgaben zu erfüllen.“6 Der Erfolg eines öffentlichen Un-

ternehmens bemisst sich nicht in erzieltem Gewinn oder der Rentabilität, sondern 

nach dem Grad der Erfüllung gesamtwirtschaftlicher Ziele. „Staatliche Wirtschaftstä-

tigkeit ist im Unterschied zur Privatwirtschaft Wirtschaft im Gesamtinteresse.“7 Auch 

gilt es zu beachten, dass öffentliche Unternehmen z.T. andere Rahmenbedingungen  

aufweisen als private Institutionen. Während private Unternehmen dem uneinge-

schränkten Wettbewerb unterliegen, sind öffentliche Unternehmen teilweise privile-

giert oder gar durch Monopole gekennzeichnet, die den Wettbewerb im Absatzmarkt 

einschränken und somit den Effizienzdruck verringern. 

 

Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich nicht mit öffentlichen Aufgaben per se.8 Erst 

bei  der  Erfüllung öffentlicher Aufgaben werden betriebswirtschaftliche Erkenntnisse 

benötigt, um eine zielorientierte Steuerung der öffentlichen Unternehmen und Ver-

waltungen zu gewährleisten. In der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre werden die 

Erkenntnisse aus der Allgemeinen BWL auf die speziellen Aspekte öffentlicher Un-

ternehmen und Verwaltungen angewendet.9  

 

1.2 Stand der Forschung 

Bei der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre handelt es sich noch um eine junge 

Disziplin. Zwar hat die Öffentliche BWL ihre Wurzeln im Kameralismus des 17. und 

18. Jhds., doch kam die Bezeichnung „Öffentliche Betriebswirtschaftslehre“ erst in 

den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Die Theorieentwicklung ist 

                                            
5  Vgl. Chmielewicz, Klaus (1989), Sp. 1098 
6  Ruhnau, Heinz (1989), Sp. 938 
7  Beeli, Hans (1989), S. 13 
8  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 1 
9  Vgl. Hieber, Fritz (1995), S. 20 
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deshalb auch noch nicht sehr weit fortgeschritten.10 Betrachtet man die ältere be-

triebswirtschaftliche Literatur, fällt auf, dass verschiedene Autoren an einer Unter-

scheidung zwischen den Begriffen „Unternehmen“ und „Betrieb“ festhalten. Die bei-

den Begriffe werden einmal gleichgesetzt, nämlich wenn sie zur Bezeichnung einer 

produzierenden Wirtschaftseinheit verwendet werden. Es kommt aber auch vor, dass 

jeweils ein Begriff als Oberbegriff bzw. Unterbegriff dient. Schliesslich werden beide 

Begriffe unter einen anderen Oberbegriff untergeordnet. Generell kann gesagt wer-

den, dass  der Begriff des Unternehmens immer auf die produzierende Wirtschafts-

einheit bezogen wird und zudem versucht wird, in diesem Begriff den rechtlichen As-

pekt ebenfalls zu berücksichtigen.11 Erst in der neueren Betriebswirtschaftslehre 

werden die Begriffe meist synonym verwendet, allerdings kann man nicht von einer 

einheitlichen Begriffsdefinition sprechen.  

 

Wohl weil es sich bei der Öffentlichen BWL um eine junge Disziplin handelt, werden 

öffentliche Unternehmen in der Schweiz noch kaum systematisch und wissenschaft-

lich behandelt. „Umfassende empirische Studien sind nicht bekannt.“12 Der Umfang 

an Literatur zum Thema ist deshalb auch eher klein. Etwas anders sieht es in der 

Bundesrepublik Deutschland aus, wo eine Lehre von der Gemeinwirtschaft existiert 

und die Literatur zur Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre und somit auch zu öffentli-

chen Unternehmen zahlreicher ist.13 Bei den Publikationen handelt es sich oft um 

Sammelwerke, in denen von den Autoren eine breite Palette von Problembereichen 

öffentlicher Unternehmen diskutiert wird. Die Autoren aus Theorie und Praxis sind 

sich im Grossen und Ganzen darüber einig, dass öffentliche Institutionen zukünftig 

vermehrt ergebnis- und zielorientiert geführt werden müssen. Häufig sind auch Fra-

gen der Deregulierung und Privatisierung sowie aktuell der New Governance Be-

standteil der Diskussion.14 

 

In der modernen Betriebswirtschaftslehre wird das Unternehmen nicht nur als eine 

produzierende Wirtschaftseinheit angesehen, sondern es ist eingebettet in einen ge-

samtwirtschaftlichen, gesellschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Rahmen. 

                                            
10  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 2 
11  Vgl. Kolbeck, Rosmarie (1980), S. 65 ff. 
12  Berchtold, Dorothée/Kalberer, Daniel/Timmermann, Manfred (1985), S. 2 
13  Vgl. Berchtold, Dorothée/Kalberer, Daniel/Timmermann, Manfred (1985), S. 2 
14  Vgl. Eichhorn, Peter (2001), S. 117 
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Deshalb braucht es zu einer umfassenden Betrachtung des Unternehmens auch die 

Erkenntnisse anderer Wissenschaften. Mit öffentlichen Unternehmen befassen sich 

deshalb auch andere Disziplinen wie das Öffentliche Recht, die Politikwissenschaft, 

die Finanzwissenschaft und die Verwaltungssoziologie. Der Erkenntnisgegenstand 

ist jeweils derselbe, allerdings unterscheiden sich die Disziplinen in der Fragestellung 

und dem Erkenntnisziel deutlich.15 

 

1.3 Zielsetzung 

Nicht alle Probleme, die  bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstehen, sollen 

hier behandelt werden, sondern nur die besonderen Differenzen öffentlicher Unter-

nehmen gegenüber den privaten Institutionen. Konkret ist das Ziel dieser Arbeit die 

Darstellung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Ziele öffentlicher Unter-

nehmen im Vergleich zu privaten. Anschliessend soll dann auf Grund der in der Lite-

ratur ermittelten Besonderheiten öffentlicher Unternehmen beschrieben werden, wel-

che Konsequenzen die gefundenen Unterschiede für die Unternehmensführung ha-

ben. Dem Leser soll anhand der vier Hauptfunktionen der Unternehmensführung 

(Organisation, Führung, Planung,  Kontrolle) aufgezeigt werden, wo genau die Be-

sonderheiten öffentlicher Unternehmen eine entsprechend angepasste Unterneh-

mensführung verlangen.  

Die Arbeit versucht also die folgenden zwei Fragen zu beantworten:  

• Welchen unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Zielen unterliegen öffentli-

che Unternehmen im Vergleich zu privaten Institutionen?  

• Wie wirken sich diese Unterschiede auf die Führung eines öffentlichen Unter-

nehmens aus? 

 

1.4 Methode  

Methodisch wird deskriptiv und analytisch vorgegangen. Es handelt sich bei dieser 

Arbeit um eine Literaturanalyse, wobei die Literaturrecherche mit Hilfe  der compu-

tergestützten Suche in Datenbanken  erfolgt. Eine empirische Untersuchung ist nicht 

vorgesehen. 

 

                                            
15  Vgl. Schmidt, Hans-Jürgen (1995), S. 31 - 33 
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1.5 Aufbau der Arbeit 

Im Kapitel eins werden einleitende Bemerkungen zur Problemstellung und Relevanz 

des Themas gemacht, weiter wird der Stand der Forschung betrachtet sowie die 

Zielsetzung, Methode und der Aufbau der Arbeit erläutert. 

 

Das zweite Kapitel ist den Grundlagen gewidmet. Der Staat als Unternehmer ist kei-

ne neuzeitliche Erscheinung, deshalb soll in diesem Kapitel kurz ein historischer Ab-

riss über die öffentliche Wirtschaftstätigkeit in der Schweiz gemacht werden. Zudem 

sollen die Bedeutung der öffentlichen Betriebswirtschaftslehre sowie das Konzept 

des Zürcher Ansatzes als Bezugsrahmen dargestellt werden. Dieses Konzept dient 

als Instrument zum Auffinden der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Ziele 

öffentlicher Unternehmen. 

 

Das dritte Kapitel ist ganz dem öffentlichen Unternehmen gewidmet. Dieses wird 

definiert und es werden die Unterschiede zur Verwaltung und den gemischtwirt-

schaftlichen Unternehmen erläutert. Weiter werden die Unterteilungsmöglichkeiten 

und die volkswirtschaftliche Bedeutung öffentlicher Unternehmen behandelt. 

 

Im vierten Kapitel werden die besonderen Rahmenbedingungen und Ziele öffentli-

cher Unternehmen genauer betrachtet. Dabei werden u.a. die Rechtsordnung der 

Schweiz, das Subsidiaritätsprinzip, die Aufgaben und Ziele öffentlicher Institutionen 

sowie die Preis- und  Gebührenpolitik erläutert.  

 

Wie sich diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Ziele öffentlicher Unter-

nehmen auf die vier Hauptfunktionen der Unternehmensführung (Organisation, Füh-

rung, Planung, Kontrolle) auswirken, soll im fünften Kapitel dargestellt werden.  

 

Schliesslich werden im sechsten Kapitel noch abschliessende Bemerkungen ge-

macht: Es soll aufgezeigt werden, was öffentliche und privaten Unternehmen vonein-

ander lernen können. 
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2 Grundlagen 

2.1 Der Staat als Unternehmer 

Staatliche Wirtschaftstätigkeit ist in einer Marktwirtschaft die Ausnahme. Betreibt ein 

Staat  trotzdem öffentliche Unternehmen, dringt der Staat „in den Bereich des ‘Ge-

sellschaftlichen‘ ein und übernimmt die Verantwortung für das soziale und ökonomi-

sche Gleichgewicht.“16 Befürworter einer liberalen Wirtschaftsordnung befürchten 

eine effizienzhemmende Wirkung für die ganze Wirtschaft. Sie wünschen sich  einen 

möglichst kleinen Bereich der ökonomischen Aktivität des Staates. Wer dem Etatis-

mus zuneigt, begründet eine breite öffentliche Produktion mit den Fällen von Markt-

versagen. Eine gesicherte Bedarfsdeckung und ein sozialer Ausgleich sind ihnen 

wichtiger als die Effizienzverluste. 17  

In den Wirtschaftssystemen der Gegenwart ist die wirtschaftliche Aktivität des Staa-

tes ziemlich ausgeprägt. In den meisten europäischen Industriestaaten ist „der Über-

gang vom Nachtwächterstaat zum Wohlfahrtsstaat [...]“18 zu beobachten.  

 

2.1.1 Historischer Rückblick 

Die ökonomische Aktivität des Staates geht bis auf das Mittelalter zurück. Damals 

beanspruchte die öffentliche Gewalt Regalien (z.B. Zoll-, Strassen-, Fischerei-, Jagd-, 

Münz- und Bergbaurechte), die dann später teilweise als Monopolrechte an den 

Staat gingen. Während des Absolutismus (17./18. Jhd.) entstand das Wirtschaftssys-

tem dieses Zeitalters, der Merkantilismus. In zahlreichen Ländern ging es dem  Mer-

kantilismus von Beginn weg um die Stärkung der Macht des Staates.  Primäres Ziel 

war das Füllen der Staatskasse, später verlagerte sich der Schwerpunkt zur Förde-

rung des Aussenhandels, der Geld ins Land bringen sollte. Ausdrucksform dieser 

Zeit öffentlicher Unternehmertätigkeit waren Tuchfabriken, Spinnereien, Eisenwerke, 

Glas- und Porzellanmanufakturen etc.19 Ebenfalls wurde die Aufhebung von Binnen-

zöllen und der Bau eines brauchbaren Verkehrsnetzes als Bedingung erfolgreicher 

Handelspolitik angesehen.20  

                                            
16  Amstuz, Marc (1995), S. 77 
17  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 12 
18  Amstuz, Marc (1995), S. 76 
19  Vgl. Gerber, Walter (1928), S. 18 
20  Vgl. Boelcke, Willi A. (1980), S. 465          
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Da die Schweiz bis 1798 nur ein lockerer Staatenbund war, gab es bis dahin auch 

keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Dies hatte zur Folge, dass sich die Idee des 

Merkantilismus nur dort  durchsetzen konnte, „wo es dem herrschenden Patriziat ge-

lang, den zünftischen Geist mit seinen stadtwirtschaftlichen Tendenzen aus dem 

Ratsaale zu bannen.“21 Als einziges eindeutiges Beispiel für die Schweiz kann hier 

die bernische Wirtschaftspolitik genannt werden, die die Stadtwirtschaft zur Territori-

alwirtschaft auszuweiten versuchte.    

Die französische Revolution verhalf dann dem politischen Liberalismus zum Durch-

bruch und führte zum Sturz der herrschenden Aristokratie. Während der Helvetik 

(1798 - 1803) verbreitete sich das liberale Gedankengut erstmals in der ganzen 

Schweiz und obwohl während der Mediation (1803 - 1813) und der Restauration 

(1814 - 1830) noch einmal ein Rückschlag zu verzeichnen war, wurde schliesslich 

mit Art. 31 der Bundesverfassung von 1874 eine liberale Wirtschaftsordnung einge-

führt. 22 

Die traditionellen Regalrechte blieben aber trotzdem in staatlichem Besitz und zudem 

entwickelte sich schon bald wieder eine rege wirtschaftliche Tätigkeit des Staates. 

Sie begann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Kantonen mit der Grün-

dung der kantonalen Brandversicherungsanstalt und fand ihre Fortsetzung nach 

1860 in den Gemeinden mit der Übernahme der  Elektrizitäts-, Gas- und Wasserver-

sorgung. Die Gemeinden begannen zahlreiche wirtschaftliche Tätigkeiten in eigener 

Regie  auszuüben, denn auf diese Weise konnten sie das Wohl ihrer Gemeindean-

gehörigen wahren und gelangten zu Einkünften.23 Dem Bund wurde das Postregal 

zwar bereits 1848 zugesprochen, als wirklicher Unternehmer trat er aber erst um die 

Jahrhundertwende auf, als es um die Verstaatlichung der Eisenbahn und die Grün-

dung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ging. Seit der Weltwirtschaftskrise 

1929 – 1933 verschob sich das Pendel in der Schweiz deutlich in Richtung Interven-

tionismus. Während diesen Krisenjahren setzte sich endgültig die Auffassung durch, 

dass die selbstregulierenden Kräfte der Wirtschaft nicht ausreichend seien. 24  

Es erstaunt deshalb nicht, dass in der ersten Hälfte  des letzten Jahrhunderts beson-

ders viele öffentliche Unternehmen gegründet wurden. So erfolgte während dieser 

                                            
21  Bodmer, Walter (1951), S. 563 
22  Vgl. Aubert, Jean-François (1995), Rz. 1857 ff.; Vogel, Stefan (2000), S. 3 
23  Vgl. Gerber, Walter (1928), S. 19 
24  Vgl. Richli, Paul/Müller, Georg/Jaag, Tobias (1998), S. 6 
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Zeit u.a. die Gründung der Schweizerischen Nationalbank (1905/07), der SUVA 

(1918), der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredite (1921) sowie der Stickerei-

Treuhand-Genossenschaft (1922). Weiter beteiligte sich der Staat an der Allgemei-

nen Schweizerischen Uhrenindustrie AG (1931) und der Schweizerischen Reederei 

und Neptun AG (1932). Im selben Jahr gründete er die Butyra25 und die Eidgenössi-

sche Darlehenskasse.26 In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sich der 

Staat 1950 an der Swissair  und 1972 an der ebenfalls gemischtwirtschaftlichen 

Nagra.27 Nach dem Konkurs der Swissair im Jahre 2001 hat sich die öffentliche Hand 

aus wirtschaftspolitischen Gründen auch am Aufbau der neuen Schweizerischen 

Fluggesellschaft Swiss International Air Lines AG mit knapp einem Drittel des Aktien-

kapitals ( Bund: 20,5%; Kantone und Gemeinden: 12,1%; Stand Juni 2002) beteiligt.  

 

2.1.2 Zur wirtschaftlichen Aktivität des Staates in der Schweiz  

Heute durchziehen die ökonomischen Aktivitäten der öffentlichen Hand alle drei 

Staatsebenen (Bund, Kanton, Gemeinde). 28  Dies bedeutet, dass auch die staatliche 

Wirtschaftstätigkeit föderalistisch aufgebaut ist. Die branchenmässigen Schwerpunk-

te in der Schweiz liegen beim Transport, der Kommunikation, bei der Energieproduk-

tion und dem Energietransport, bei Versicherungen und den Bergregalien. Im Fol-

genden soll eine kurze Übersicht über die wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen 

Hand in der Schweiz, gegliedert nach der Staatsebene, gegeben werden. Es wird 

allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, da es einerseits schwierig ist 

zu Informationen bezüglich der wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz zu kom-

men29, andererseits würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

 

2.1.2.1 Bund 
Bundesmonopole müssen auf einer verfassungsmässigen Legitimation beruhen. Die 

wichtigsten Monopole bewirtschaftet der Bund ganz oder teilweise selbst mittels öf-

fentlicher bzw. gemischtwirtschaftlicher Unternehmen.30 „Bewirtschaftet der Monopol-

                                            
25  Die Butyra, Schweizerische Zentralstelle für Butterversorgung, wurde mit dem Inkrafttreten des  
 neuen Landwirtschaftsgesetzes vom 7. Dezember 1998 aufgelöst. 
26  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S.92 f.  
27  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 93 
28  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 4 
29  Zur Problematik der Datenbeschaffung auch, Schwarz, Peter/Blümle Ernst-Bernd (1980), S. 325 
30  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 71 
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träger sein Regal nicht ausschliesslich selbst, sondern neben Privaten (Konzessi-

onssystem) bzw. mit Privaten zusammen (gemischtwirtschaftliches Unternehmen), 

bestehen zwar in tatsächlicher Hinsicht privatwirtschaftliche Strukturen. Der Staat 

geniesst bei seiner Tätigkeit indessen den spezifischen «Schutz» der Monopolbe-

stimmung, weshalb auch hier von einer Monopoltätigkeit auszugehen ist.“31 

 

2.1.2.1.1 Transport  

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben im Schienenverkehr die Vorreiter-

rolle inne. Sie beherrschen den grössten Teil des nationalen und regionalen Schie-

nentransports, obwohl es einige Privatbahnen gibt. Die grösste unter ihnen ist die 

Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn.32 Die SBB sind eine spezialgesetzliche Aktienge-

sellschaft, an welcher der Bund stets die kapital- und stimmenmässige Mehrheit be-

sitzen muss. Die SBB bedürfen selber keiner Konzession und müssen den Trans-

portunternehmungen, denen der Netzzugang bewilligt wurde, nach den Vorschriften 

des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 den diskriminierungsfreien Zugang 

zur Infrastruktur gewähren. 33  

Im Bereich der Personenbeförderung auf der Strasse besitzt der Bund ein Personen-

beförderungsregal für regelmässige Fahrten. Die Schweizerische Post ist verpflichtet  

im Rahmen der Gesetzgebung über den öffentlichen Verkehr, die regelmässige Per-

sonenbeförderung sicherzustellen. Weiter kann der Bund Konzessionen für die ge-

werbsmässige Beförderung von Reisenden mit regelmässigen Fahrten erteilen. 34 

 

2.1.2.1.2 Kommunikation 

Beim Post- und Fernmeldewesen verfügt der Bund auf Grund des Post- und Fern-

melderegals der Bundesverfasssung (Art. 92 BV) über ein Monopol in der ganzen 

Schweiz.  

Aus den PTT entstanden 1997 die Schweizerische Post sowie die Swisscom AG. Die 

Schweizerische Post ist seit 1997 eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts 

mit Rechtspersönlichkeit. Sie ist verantwortlich für Brief- und Paketsendungen sowie 

                                            
31  Vogel, Stefan (2000), S. 75 - 76 
32  Vgl. Stoffel, Walter A. (1994), S. 23 
33  Vgl. SBBG Art. 2 ff. 
34  Vgl. PGB Art. 2 ff. 
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Finanzdienstleistungen. Ebenso unterliegt ihr der öffentliche Personentransport auf 

der Strasse (s. auch 2.1.2.1.1).35 

Die Swisscom ist eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft. Auch hier muss der 

Bund immer die kapital- und stimmenmässige Mehrheit besitzen.36 

 

2.1.2.1.3 Finanz- und Versicherungswesen 

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist ein gemischtwirtschaftliches Unterneh-

men im Rechtskleid einer spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft des Bundesrechtes. 

Der Bund selbst ist aber nicht Aktionär der SNB, ihre Aktionäre sind Kantone und 

andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten sowie Private. Dafür ist der 

Bund mit weitreichenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet. Die Aktionäre 

selbst haben grösstenteils nur das Recht zu überwachen und zu kontrollieren.37 

 

Auch im Versicherungswesen tritt der Staat als Unternehmer auf. Zu nennen ist hier 

vor allem die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), eine selbständige 

öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die SUVA   

muss sich einzig durch ihre Prämieneinnahmen finanzieren, denn der Bund über-

nimmt keine Defizitgarantie. Der Verwaltungsrat der SUVA besteht aus je 16 Mitglie-

dern der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sowie aus acht Vertretern des Bundes.38 

 

2.1.2.2 Kantone und Gemeinden 

Bei den Kantonen und Gemeinden können folgende unternehmerischen Schwer-

punkte ausgemacht werden: Das Bankwesen, die Gebäudeversicherung, die Elektri-

zitäts-, Gas- und Wasserversorgung,  der öffentliche Regional- und Nahverkehr so-

wie im Gesundheitswesen die Kantons- und Gemeindespitäler. 

 

2.1.2.2.1 Bankwesen 

Hier sind vor allem die Kantonalbanken zu nennen, deren Hauptaktivitäten zu rund 

95% im Inland liegen. Sie sind einerseits als öffentlich-rechtliche Anstalten der Kan-

                                            
35  Vgl. POG Art. 1 ff. 
36  Vgl. TUG Art. 2 ff.  
37  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 41 f. 
38  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 56 – 58; Art. 63 / Art. 90 UVG 
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tone oder als vom Gemeinwesen beherrschte Aktiengesellschaften konzipiert.39 Der 

Anteil aller 24 Kantonalbanken am Bilanzsummentotal aller Banken mit Sitz in der 

Schweiz liegt bei etwa 15%, derjenige am Inlandgeschäft bei rund 30%.40 

 

2.1.2.2.2 Gebäudeversicherung 

Beim Versicherungswesen begann die wirtschaftliche Tätigkeit der Kantone bereits 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Feuerversicherung der Gebäude. Heute sind 

19 Kantone in diesem Geschäft tätig, wobei die Gebäudeversicherungsanstalten 

meist von einer Versicherungspflicht oder einem Staatsmonopol profitieren.41 

 

2.1.2.2.3 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung 

Der Elektrizitäts- und Gasmarkt wird vor allem von den öffentlichen und den ge-

mischtwirschaftlichen Elektrizitätsgesellschaften und  Verteilungsorganisationen be-

herrscht.  

Auf Grund der bevorstehenden Elektrizitätsmarktöffnung sind die Eigentumsverhält-

nisse einem raschen Wandel unterzogen. Im Jahre 1998 war die öffentliche Hand zu 

74,5%, Private (inkl. Finanzgesellschaften und Industrie) zu 13,7% sowie das Aus-

land zu 11,8% am Grundkapital beteiligt. Sechs der sieben grössten Werke (soge-

nannte Überlandwerke) sind privatrechtlich organisiert, andere,  z.B. die Werke der 

Städte Zürich, Bern oder Basel, sind hingegen im Besitz der öffentlichen Hand.42  

Im Bereich der Gaswirtschaft liegt die Beteiligung der öffentlichen Hand, vor allem 

der Gemeinden, bei über 75%.43 

Da die Gemeinden über die Hoheit des öffentlichen Bodens verfügen, besitzen sie 

für die Wasserversorgung ein faktisches Monopol.44 

 

 

 

 

                                            
39  Vgl. Stoffel, Walter A. (1994), S. 27 
40  Vgl. Verband Schweizerischer Kantonalbanken (2002), [Online] 
41  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 68 
42  Vgl. Bundesamt für Energie (2002), [Online] 
43  Vgl. Bundesamt für Energie (2001) ), [Online] 
44  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 74 
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2.1.2.2.4 Öffentlicher Regional- und Nahverkehr 

Die Beteiligung des Staates am öffentlichen Regional- und Nahverkehr begann ab 

ca. 1860 mit den Strassenbahnen in den Städten. Die volkswirtschaftliche Bedeutung 

sowie die verkehrs-, wirtschafts- und umweltmässigen Vorteile des öffentlichen Ver-

kehrs führten zur gezielten Förderung desselben mit erheblichem finanziellem Auf-

wand. Die Mehrheit der Lokal- und Regionalverkehrsunternehmen sind heute öffent-

liche oder gemischtwirtschaftliche Unternehmen. Dabei werden die städtischen  

Strassenbahnen, Auto- und Trolleybusunternehmen meist von den Gemeinden be-

trieben. Die Regionalverkehrsunternehmen sind meist durch Kantone und Gemein-

den finanziert.45 

 

2.1.3 Besonderheiten des politischen Systems der Schweiz 

Das politische System der Schweiz besteht aus drei Ebenen:  den Gemeinden, Kan-

tonen und dem Bund. Typisch für dieses föderalistische Staatssystem der Schweiz 

ist die dezentrale Organisation, deren Grundprinzip in einem Aufbau von «unten 

nach oben» besteht, mit einem Nebeneinander von 2973 Gemeinden (1995) und 26 

Kantonen mit jeweils ziemlich grosser Autonomie. Dementsprechend bilden die Ge-

meinden auch eine wichtige Ebene der Demokratie, denn vieles, was hier an politi-

schen Institutionen existiert (Gemeinderat, Gemeindeverwaltung, Gemeindever-

sammlung), besteht ebenfalls auf den ihr übergeordneten Ebenen.46 

 

Da die Gemeinden über eigene Steuereinkommen  direkt vom Bürger verfügen, wer-

den die Gemeindeaufgaben auch zum grössten Teil von ihnen selbst finanziert. Mit 

den zunehmend komplexen und vernetzten Aufgaben stossen aber viele Gemeinden 

an ihre Leistungsgrenzen, weshalb der Bund und die Kantone diese in den letzten 

Jahren zunehmend entlastet haben. 47  

 

Zwischen den Kantonen und dem Bund bestehen verschiedene Arten der Kompe-

tenzaufteilung (vgl. Tabelle 1). 

 

                                            
45  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 86 
46  Vgl. Gabriel, Jürg Martin (1997), S. 95 
47  Vgl. Gabriel, Jürg Martin (1997), S. 96; Thom, Norbert/Ritz Adrian (2000), S. 49 f. 
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Bei manchen Aufgabenbereichen besteht nur eine eidgenössische Rahmengesetz-

gebung, die Ausführung liegt aber bei den Kantonen (Bsp. Nationalstrassenbau). Für 

andere Aufgaben haben die Kantone (Bsp. Kirchenwesen) bzw. der Bund (Bsp. Luft-

fahrt) die alleinige Kompetenz.  

 

 Nur  

Kantone 

Nur  

Bund 

Bund und 
 
Kantone 

Gesetz: Bund 

Vollzug: Kantone 

Polizeiwesen •     
Eisenbahnen  •   
Raumplanung   •  
Strassenverkehr    •  
Kirchenwesen •     
Luftschifffahrt  •   
Steuerwesen   •  
AHV/IV    •  
Gemeindewesen •     
Staatsverträge  •   
Erziehungswesen   •  
Arbeitsgesetz    •  
Armenwesen •     
Zollwesen  •   
Handel und Gewerbe   •  
Strafrecht    •  
Bestattungswesen •     
Münzwesen  •   
Landwirtschaft   •  
Umweltschutz    •  
Tabelle 1: Einige Beispiele für die Verteilung von Leistungskompetenzen in Bund und Kantonen48 

 
Aus den bisher genannten Umständen ergeben sich einige Besonderheiten, die das 

öffentliche Wirtschaften in der Schweiz prägen: 

 

1. Der  Souverän hat in der Schweiz ein weitgehendes Mitwirkungsrecht, d.h. das 

Volk kann mit Referendum und Initiative den politischen Entscheidungsprozess 

aktiv beeinflussen. Für die öffentlichen Unternehmen in der Schweiz hat dies zur 

Folge, dass sie durch Volksentscheide betroffen werden können, z.B. bei der Fi-

nanzierung ihrer Investitionen. 

 

                                            
48 Quelle: Gabriel, Jürg-Martin (1997), S. 97  
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2. Der Föderalismus der Schweiz überlässt den Kantonen immer noch einen  weit-

reichenden Kompetenzbereich, obwohl  „in den vergangenen Jahrzehnten der 

Zentralismus auf Kosten des Föderalismus gestärkt“49 wurde. Sofern sie nicht 

durch Verfassung oder Gesetz explizit dem Bund übertragen wurden, gehören 

staatliche Aufgaben in den  Zuständigkeitsbereich der Kantone. 

 

3. Das Subsidiaritätsprinzip gilt in der Schweiz als anerkannter Grundsatz. Die öf-

fentliche Hand tritt danach erst als Unternehmer auf, wenn Private nicht in der 

Lage sind, die Aufgaben zu erfüllen. „Das Subsidiaritätsprinzip entspricht insofern 

dem Delegationsprinzip der Organisationslehre und bildet einen geeigneten An-

knüpfungspunkt für die heute aktuelle Diskussion um Effizienzverbesserung der 

Bürokratie.“50 Eingehender wird in Abschnitt 4.4 auf die Subsidiarität eingegan-

gen. 

 

4. Das Milizsystem hängt direkt mit der Subsidiarität zusammen. Dies bedeutet, 

dass in der Schweiz im grossen Ausmass öffentliche Aufgaben durch private Per-

sonen oder Organisationen erfüllt werden und zwar hauptsächlich  im Bereiche 

des Vollzuges (Exekutive, Verwaltung). 

 

5. Das öffentliche Dienstrecht weist im Gegensatz zu den Nachbarländern ebenfalls 

einige Besonderheiten auf. Seit dem 1. Januar 2002 existiert der Beamtenstatus 

auf Bundesebende nicht mehr. Auch in den meisten Kantonen ist er Geschichte. 

Aber auch vor dem genannten Datum existierte das Berufsbeamtentum in der 

Schweiz nicht, d.h. die Anstellungsdauer war immer befristet, jedoch war eine au-

tomatische Verlängerung nach Ablauf der Amtsdauer die Regel. Weiter zeichnete 

sich das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis durch das Fehlen einer Beamten-

laufbahnplanung aus.51 

 

 

                                            
49  Gabriel, Jürg Martin (1997), S. 98 
50  Berchtold, Dorothee/Kalberer Daniel/Timmermann, Manfred (1985), S. 4 
51  Vgl. Schwarz,Peter/Blümle, Ernst-Bernd (1980), S. 311 ff. 
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2.2 Was ist Öffentliche Betriebswirtschaftslehre? 

Die Erkenntnisobjekte (Denkobjekte) der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre sind in 

erster Linie die öffentliche Verwaltung und die öffentlichen Unternehmen, d.h. Wirt-

schaftssubjekte, die öffentliche Ziele, auf der Grundlage öffentlichen oder teilweise 

auch privaten Eigentums, verfolgen. Öffentliche Ziele sind das Resultat öffentlicher 

Interessen, die wiederum die Vertretungskörperschaft (Parlament) bestimmt. Von 

den öffentlichen Interessen werden schliesslich die öffentlichen Aufgaben abgeleitet. 

Zwischen Aufgaben und Zielen besteht also eine Mittel-Zweck-Beziehung, wie das 

folgende Beispiel verdeutlicht:52 

 

„Hebung des Bildungstandes auf dem Gebiet beruflicher Kenntnis und Fähigkeiten“ 
(Ziel) vs. „Einrichtung und Betrieb einer Berufsschule“ (Aufgabe).53 
 
 
Die Fragestellung der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre lautet: „Wie und durch 

wen werden öffentliche Aufgaben effizient erfüllt?“ Dies bedeutet also nichts anderes, 

als dass die generellen Erkenntnisse der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf 

die speziellen Aspekte der öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen Unternehmen 

angewendet werden (vgl. Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Allgemeine BWL – Öffentliche BWL54 

 
Wie obige Abbildung zeigt, ist die Öffentliche BWL eine unter mehreren besonderen 

Betriebswirtschaftslehren (z.B. Industrie-, Handels-, Bankbetriebslehre usw.). 

                                            
52  Vgl. Eichhorn, Peter (1989), Sp. 1063; Brede, Helmut (2001), S. 19 
53  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 19 
54  Quelle: in Anlehnung an Hieber, Fritz (1995), S. 21 
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2.3 Das Konzept des Zürcher Ansatzes 

Um einen Überblick über die Rahmenbedingungen von öffentlichen Unternehmen zu 

erhalten ist es wichtig, die unternehmerische Umwelt ganzheitlich darzustellen. Hier 

soll dies anhand des Konzepts des Zürcher Ansatzes geschehen, da dieser die un-

ternehmerische Umwelt mit ihren vielfältigen Interaktionen durch eine Linsenbetrach-

tung relativ einfach und doch umfassend zu überblicken vermag. 

 

2.3.1 Strategie, Struktur und Kultur als „Linsen“ zur Betrachtung des Unternehmens 

im Zürcher Ansatz 

Dem Zürcher Ansatz liegt eine fokussierte Betrachtungsweise zugrunde. Dabei wird 

das Unternehmen und damit auch deren Führung durch drei Linsen betrachtet. Es 

sind dies die Strategie, die Struktur und die Kultur (vgl. Abbildung 2): 

 

 
Abbildung 2: Die Trilogie “Strategie, Struktur und Kultur“55  

 
Der Begriff der „Strategie“ wird hier weit ausgelegt, er umfasst die ganze Unterneh-

menspolitik. Durch diese Linse wird also die Geschäftstätigkeit betrachtet. Die Struk-

tur - Linse  betrachtet nicht nur die organisatorische Struktur, sondern ebenfalls die 

Abläufe sowie die Träger und Instrumente. Der Ausdruck „Struktur“ ist also ebenfalls 

umfassend gemeint. Schliesslich werden mit dem Begriff „Kultur“ die in der Unter-

                                            
55  Quelle: Rühli, Edwin (1992), S. 11 
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nehmung kultivierten und gemeinsam getragenen Verhaltensnormen, Werte und 

Wissensbestände fokussiert.56 

Es gilt zu beachten, dass Strategie, Struktur und Kultur eines Unternehmens intensiv 

untereinander interagieren. Sie werden durch die starke Vernetzung mit der Umwelt 

beeinflusst und in ihrem Zentrum steht der unternehmerische Erfolg. Die Trilogie 

„Strategie, Struktur und Kultur“ als Linsen zur Betrachtung des Unternehmens ist ei-

ne Metapher und dient der Analyse, Beurteilung und Gestaltung der Unternehmens-

führung.57 

2.3.2 Die Unternehmensumwelt aus der Perspektive des Zürcher Ansatzes 

Das Unternehmen ist eingebettet in die Unternehmensumwelt (vgl. Abbildung 3), be-

stehend aus dem Wirtschafts-, Gesellschafts- und Ökosystem.  

 

 

Abbildung 3: Die Unternehmung und ihre Umwelt58 

                                            
56  Vgl. Rühli, Edwin (1992), S. 10 f. 
57  Vgl. Rühli, Edwin (1992), S. 11 f. 
58  Quelle: Rühli, Edwin (1992), S. 14 
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Die Unternehmenstätigkeit und somit auch die Führung bedingen einen regen Aus-

tausch mit diesem Umsystem. Das Erkennen und Analysieren dieses Beziehungsge-

füges, welches zwischen den Mitgliedern des Systems Unternehmen und demjeni-

gen der Umwelt entsteht, ist also von grosser Bedeutung. Die Innenwelt des Unter-

nehmens wird gekennzeichnet durch die Beziehung der Mitglieder unter sich und 

zum  Unternehmen, beeinflusst durch die Strategie, Struktur und Kultur. Die Internen 

Anspruchsgruppen sind die Mitarbeiter, das Management und die Eigentümer.59  

 

2.3.2.1 Das Wirtschaftssystem 

Dieses Umweltsystem „kann als gesellschaftliches Teilsystem verstanden werden, 

das zur Minderung der Knappheit durch Beschaffung, Bereitstellung und Verteilung 

von ökonomischen Gütern und Leistungen dient.“60 Die externen Stakeholder dieses 

System sind die Lieferanten, Kunden, Kapitalgeber, Konkurrenten und die potentiel-

len Arbeitnehmer, denn sie stehen in einem engen Verhältnis mit dem Unterneh-

men.61 

 

2.3.2.2 Das Gesellschaftssystem 

Im Gesellschaftssystem finden die intensivsten zwischenmenschlichen Beziehungen 

statt. „Bestimmend für die soziale Beziehung ist das Hineinwachsen des Einzelnen 

durch die von der Kultur angebotenen Orientierungen und Handlungsnormen.“62 In 

einer mittelbaren Beziehung mit dem Unternehmen stehen etwa die staatlichen Insti-

tutionen, die Arbeitnehmerorganisationen, die Arbeitgeberorganisationen, die Me-

dien, die Bildungsanstalten, vielfältige Interessengruppen und die Träger öffentlicher 

Meinungen.63 

 

2.3.2.3 Das Ökosystem 

Das Ökosystem ist das Produkt einer rund 4 Milliarden Jahre andauernden Evolution, 

sein Hauptziel ist das Überleben. Die beiden Subsysteme des Ökosystems, das Ge-

                                            
59  Vgl. Rühli, Edwin (1992), S. 12 f. 
60  Sauter-Sachs, Sybille (1992), S. 192 
61  Vgl. Rühli, Edwin (1992), S. 12 f. 
62  Sauter-Sachs, Sybille (1992), S. 192 
63  Vgl. Rühli, Edwin (1992), S. 12 f. 
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sellschaftssystem und das Wirtschaftssystem, sind dagegen das Produkt menschli-

chen Tuns, geprägt durch Zielsetzungen, Strukturen und Kulturen. Anwaltsgruppen 

des Ökosystems sind z.B. die Wissenschaft, Interessensverbände und der Staat.64  

 

 

3 Öffentliche Unternehmen 

3.1 Begriff des Unternehmens 

Das Unternehmen kann kurz als eine auf Dauer angelegte, rechtlich-organisatorisch 

selbständige Institution  zur Erstellung einer wirtschaftlichen Leistung verstanden 

werden.65 Die Fremdbedarfsdeckung führt bei Unternehmen einerseits zu Markter-

trägen, andererseits zu einem Absatzmarktrisiko. 

 

3.2 Öffentliche Unternehmen (im engeren Sinn) 

Öffentliche Unternehmen sind Bestandteil einer sozialen Marktwirtschaft, genauso 

wie private, denn ihnen fallen vor allem Aufgaben zu, die durch die Privatwirtschaft 

nicht rentabel oder nur mit sozial unerwünschten Nebeneffekten erfüllt werden kön-

nen. „Private Unternehmen verfolgen ausschliesslich oder doch primär Gewinn- und 

Wachstumsziele, öffentliche Unternehmen dagegen auch übergeordnete, eben öf-

fentliche Interessen.“66 Die öffentlichen Unternehmen (im engeren Sinn) werden von 

der öffentlichen Hand beherrscht; diese übt einen massgebenden Einfluss auf die 

Geschäftspolitik aus. Bei den gemischtwirtschaftlichen Unternehmen kommt dem 

Staat nur eine mitbestimmende Rolle zu.  

 

3.2.1 Definition 

Ein wichtiges Merkmal des öffentlichen Unternehmens ist, wie bereits gesagt, die 

(Mit-)Trägerschaft der öffentlichen Hand.67 Die Literatur ist sich aber uneinig, ab wel-

cher Höhe der öffentlichen Kapitalbeteiligung ein Unternehmen als öffentlich zu be-

                                            
64  Vgl. Sauter-Sachs, Sybille (1992), S. 192 
65  Vgl. Braunschweig, Christoph (1998), S.14; Vogel, Stefan (2000), S. 34; Krähenmann, Beat (1987),  
 S. 4 
66  Redli, Markus (1984), S. 197 
67  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 36 
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trachten ist. Ein Teil der Lehre schenkt dem Argument der Kapitalbeteiligung weniger 

Beachtung und stellt auf das Kriterium der staatlichen Beherrschung ab. Nach dieser 

Meinung ist die Frage wichtiger, „ob sich die öffentliche Hand durch Kapitaleinsatz 

einen massgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik gesichert hat -  und dies kann 

auch schon bei einem Kapitalanteil unterhalb der Sperrminorität der Fall sein.“68 In 

dieser Arbeit soll ebenfalls diese Sichtweise berücksichtigt werden.  

„Bei öffentlichen Unternehmen [...] kommt dem Staat ein bestimmender, bei ge-

mischtwirtschaftlichen Unternehmen ein mitbestimmender Einfluss zu.“69 Daraus lei-

tet sich auch die folgende Definition für öffentliche Unternehmen ab: 

 

„Öffentliche Unternehmen (im engeren Sinn) stellen mit einer gewissen Autonomie 

ausgestattete, auf Dauer angelegte Organisationseinheiten dar, [...] die durch das 

Gemeinwesen beherrscht werden“70 und „[...] deren erstellte Güter oder Dienstleis-

tungen marktgängig sind.“71 

 

Mit dem Gemeinwesen ist die öffentliche Hand gemeint. Die Güter und Dienstleis-

tungen öffentlicher Unternehmen sind marktgängig, diejenigen öffentlicher Verwal-

tungen nicht. 

 

3.2.2 Zur Abgrenzung mit der „Verwaltung“ 

Das Kriterium der Marktgängigkeit hilft somit die Unterscheidung zwischen öffentli-

chen Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen zu treffen. Allerdings darf die 

Marktgängigkeit der erstellten Güter und Dienstleistungen nicht zu eng interpretiert 

werden. Es genügt alleine schon, dass sie sich dafür eignen würden, am Markt ver-

kauft zu werden. Bei Gütern und Dienstleistungen, die sich durch Nichtrivalität im 

Konsum (s. 4.5, S. 52) auszeichnen (z.B. Beleuchtung von Strassen und Plätzen in 

einer Stadt), findet sich kein Unternehmen, das bereit wäre, dieses Produkt zu ver-

markten. Die Bereitstellung dieses Gutes fällt somit in den Aufgabenbereich der öf-

fentlichen Verwaltung, denn sie hat die Möglichkeit, die Kosten durch Abgaben zu 

decken.  

                                            
68  Brede, Helmut (2001), S. 25 
69  Vogel, Stefan (2000), S. 36 
70  Vogel, Stefan (2000), S. 57 
71  Brede, Helmut (2001), S. 26 
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Anders sieht es bei meritorischen Gütern und Dienstleistungen (s. 4.5, S. 53) aus 

(z.B. Personennahverkehr). Es ist leicht vorstellbar, dass nur rentable Strecken be-

dient würden.  

Obwohl diese Güter und Dienstleistungen marktfähig sind, kommt es zu unerwünsch-

ten Ergebnissen. Die öffentliche Hand hat also ein Interesse, dass solche Güter und 

Dienstleistungen durch den Staat besonders gefördert werden. Meritorische Güter 

und Dienstleistungen stellen somit einen Grund für die Existenz öffentlicher Unter-

nehmen dar.72  

In diese Arbeit wird hauptsächlich der Begriff  „öffentliches Unternehmen“ verwendet. 

Auf die in der jüngeren Literatur meist synonym benutzten Begriffe „Betrieb“ und „Un-

ternehmung“ soll im Sinne einer Vereinfachung weitgehend verzichtet werden. 

 

3.3 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 
 
Gemischtwirtschaftliche Unternehmen gehören ebenfalls zu den öffentlichen Unter-

nehmen im weiteren Sinn. Ein öffentliches Unternehmen ist gekennzeichnet durch 

die (Mit-) Trägerschaft des Staates. Bei rein öffentlichen Unternehmen stammt das 

Eigenkapital zu 100% von der öffentlichen Hand, bei privaten zu 0%. Öffentliche Un-

ternehmen erzielen zudem 100% ihrer Einnahmen aus Marktleistungen, Verwaltun-

gen dagegen 0%, denn sie werden zu 100% aus Steuern finanziert. Zwischen rein 

öffentlichen und privaten Unternehmen existieren beliebige Übergangsfälle (vgl. 

Abbildung 4).  

 

 

Abbildung 4: Finanzstruktur verschiedener Unternehmenstypen73 

Die öffentliche Hand kann also auch zusammen mit Privaten als Unternehmensträger 

auftreten, damit liegt Gemischtwirtschaftlichkeit vor. In der älteren massgebenden 

                                            
72   Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 13 ff. 
73  Quelle: Chmielewicz, Klaus (1989), Sp. 1093 
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Literatur herrscht aber keine Einigkeit darüber, wann der Begriff des gemischtwirt-

schaftlichen Unternehmens richtigerweise zu verwenden ist. Es ist nämlich umstrit-

ten, wie die Zusammenarbeit zwischen Staat und der Privatträgerschaft genau aus-

sehen muss, damit auch von Gemischtwirtschaftlichkeit gesprochen werden kann. 

Ein richtiger Disput ist darüber ausgebrochen, ab welcher Höhe der Eigenkapitalbe-

teiligung des Staates von einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen gesprochen 

werden darf.74 In der jüngeren Literatur ist man sich aber im Grossen und Ganzen 

darüber einig, dass das Kriterium der Eigenkapitalbeteiligung eine weniger wichtige 

Rolle spielt und dass vielmehr die Einflussnahme der öffentlichen Hand auf die Ge-

schäftstätigkeit des Unternehmens von Bedeutung ist. 75  

Von unternehmerischer Tätigkeit des Gemeinwesens kann nur dann gesprochen 

werden, wenn der Staat auch tatsächlich unternehmensintern Einfluss auf die Ge-

schäftspolitk ausüben kann. Wenn aber die Steuerung des Unternehmens nur von 

aussen durch  Hoheitsrecht oder Anordnungen möglich ist, liegt keine wirkliche un-

ternehmerische Staatstätigkeit vor und somit auch kein gemischtwirtschaftliches Un-

ternehmen. Will also die öffentliche Hand aktiv als Mitglied auf die Unternehmenslei-

tung einwirken, muss sie sich bei der Aktiengesellschaft, wohl der häufigsten Organi-

sationsform gemischtwirtschaftlicher Unternehmen,  am Aktienkapital beteiligen.76 

Der Art. 762 Abs. 2 OR verdeutlicht, dass unter den Ausdruck des gemischtwirt-

schaftlichen Unternehmens eine Beteiligung einer „Körperschaft des öffentlichen 

Rechts als Aktionär“ subsumiert wird. 77 Dabei genügt es aber bereits, wenn das 

Gemeinwesen  eine massgebliche Minderheitsbeteiligung besitzt. „«Massgeblich-

keit» ist anzunehmen, wenn der Staat über genügend Einfluss verfügt, dass er auf 

die Unternehmensleitung einwirken kann.“78  

Ein Sonderfall lässt sich aus den beiden Artikeln  762 Abs. 1 und 926 Abs. 1 OR ab-

leiten.79 Danach kann der öffentlichen Hand, die nicht Aktionärin bzw. Genossen-

schafterin ist, in den Statuten einer Aktiengesellschaft bzw. einer Genossenschaft, 

das Recht eingeräumt werden, Vertreter in den Verwaltungsrat oder die Revisions-

stelle bzw. die Verwaltung oder Kontrollstelle abzuordnen. Dabei beschränkt die Ge-

                                            
74  Vgl. Jüngling, Alfred (1948), S. 37 ff.  
75  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 36 ff.; Brede, Helmut (2001), S. 25; Krähenmann, Beat (1987), S. 13  
76  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 14 f. 
77  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 14 
78  Vogel, Stefan (2000), S. 41 
79  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 41 
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sellschaft aber ihre eigene Autonomie, denn gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 1 OR bzw. 

Art. 879 Abs. 2 Ziff. 1 OR muss die Generalversammlung über die Festsetzung und 

Änderung der Statuten befinden. Eine staatliche Beteiligung an der Gesellschaft ist 

also nicht ohne das Einverständnis der Privatträgerschaft möglich, somit kann sie 

auch nicht durch das Hoheitsrecht oder die Anordnung des Staates erzwungen wer-

den.80 Dieser Unterschied ist zentral und rechtfertigt deshalb auch, dass dieser Son-

derfall als ‚gemischtwirtschaftliches Unternehmen im weiteren Sinn‘ bei den ge-

mischtwirtschaftlichen Unternehmen einzuordnen ist.81 

. 

3.4 Unterteilungsmöglichkeiten von öffentlichen Unternehmen 
 
Für öffentliche Unternehmen gibt es nach Helmut Brede mindestens fünf Eintei-

lungsmöglichkeiten. 82  Sie können eingeteilt werden nach: 

1. Funktion 

2. Branchenzugehörigkeit 

3. haushaltsrechtlichen Stellung 

4. Zuschussbedürftigkeit 

5. Rechtsform 

 

Die Einteilung nach der Rechtsform wird hier nur vollständigkeitshalber aufgeführt, 

sie wird später noch detailliert behandelt (s. 4.3.4). Die Rechtsform stellt in öffentli-

chen Unternehmen ein wichtiges Steuerungs- und Kontrollinstrument dar und es 

macht deshalb Sinn, wenn sie zusammen mit den anderen Rahmenbedingungen 

öffentlicher Unternehmen behandelt wird. 

 

3.4.1 Funktion 

Zur Einteilung der öffentlichen Unternehmen nach Funktionen gibt es mehrere Mög-

lichkeiten: 

Die erste Kategorie öffentlicher Unternehmen  wird durch das Subsidiaritätsprinzip 

legitimiert. Dabei geht es kurz gesagt um die wirtschaftliche Tätigkeit, wo die private 

                                            
80  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 16 f. 
81  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 17 
82  Vgl. Brede, Helmut (2001), S.30 ff. 
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Initiative, z.B. wegen mangelnder kaufmännischer Rentabilität, fehlt. Dies ist v.a. bei 

öffentlichen und meritorischen Gütern ( s. 4.5, S. 52) der Fall.83 Genauer wird auf das 

Subsidiaritätsprinzip bei den besonderen Rahmenbedingungen öffentlicher Unter-

nehmen eingegangen (s. 4.4).  

 

Die zweite Kategorie bilden all jene öffentlichen Unternehmen, die von ihrer Träger-

schaft als interventionistisches Instrument eingesetzt werden. 

1. In die erste Kategorie (Subsidiaritätsfunktion) lassen sich also folgende Gemein-

wirtschaften einteilen: 

 

• Unternehmen mit einer Lückenfüller-Funktion 

Der Staat tritt dort als Unternehmer auf, wo Private die Aufgabenerfüllung nicht oder 

nur mit unbefriedigenden Ergebnissen leisten können.84 

 

• Unternehmen mit einer Monopolbewirtschaftungs-Funktion 

Damit soll in erster Linie der Missbrauch von privaten Monopolstellungen abgewehrt 

werden, indem solch heikle Bereiche (z.B. Versorgungsunternehmen), die im öffentli-

chen Interessen liegen, der Willkür des privaten Unternehmertums entzogen wer-

den.85 

 

• Unternehmen mit einer Konkurrenzierungs-Funktion 

Ein weiteres Ziel öffentlicher Unternehmen kann die Förderung des Wettbewerbs 

sein. Auf manchen Märkten ist es möglich, dass es einem einzelnen privaten Anbie-

ter (Monopolist) oder einigen wenigen (Oligopolist) gelingt, durch die Kapitalkraft o-

der das erworbene Know-how für Neueinsteiger unüberwindbare Markteintrittsbarrie-

ren aufzubauen. Die öffentlichen Unternehmen sollen in diesem Fall allein durch ihre 

Existenz und durch ein wettbewerbskonformes Verhalten den Wettbewerb garantie-

ren. Als Beispiel können hier die Kantonalbanken86 angeführt werden, die in der sich 

konzentrierenden Bankenlandschaft teilweise als  Gegengewicht angesehen wer-

den.87 

                                            
83  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 30 
84  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 30 
85  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 30 
86 Vgl. Leu, Robert u.a. (1997), S. 62 f.  
87  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 82 
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2. In der zweiten funktionsorientierten Kategorie (Instrumentalfunktion) lassen sich 

unterscheiden: 

 

• Unternehmen mit hoheitlichen Befugnissen 

Kraft ihrer Hoheit über gewisse Regalien und den öffentlichen Grund und Boden so-

wie über die Gewässer88 verfügt der Staat über rechtliche und faktische Monopole. 

So kann er gestützt auf Rechtsnormen beim Bürger einen  Abnahme-, Anschluss- 

oder Benützungszwang ausüben, wie es beispielsweise beim Postwesen, bei der 

Gebäudeversicherung oder bei der leitungsgebundenen Elektrizitäts-, Gas-, und 

Wasserverteilung der Fall ist. 89 

 

• Unternehmen, deren Güter oder Dienstleistungen Angebotscharakter haben 

Bei diesen Unternehmen können dem Bürger keine Zwänge auferlegt werden, es 

handelt sich um Versorgungsunternehmen, von denen er Gebrauch machen kann, 

aber nicht muss. Der Grund für die staatliche Wirtschaftstätigkeit findet sich wieder in 

der Kernidee des Subsidiaritätsprinzips (s. 4.4), die Gemeinwirtschaft will damit die 

Daseinsvorsorge sicher stellen. Es gibt eine breite Palette dieser wohlfahrtsstaatli-

chen Unternehmen, wie etwa Verkehrsbetriebe, Theater, Sportstätten oder Bibliothe-

ken.90 

 

• Gewinnerzielungsunternehmen 

Bei den Unternehmen mit Fiskal- und Erwerbszweck liegt das Ziel bei der Erwirt-

schaftung von Gewinnen zugunsten der Staatskasse. Diese Unternehmen sind aber 

doch eher selten, ist doch die Erzielung von Gewinnen keine eigentliche öffentliche 

Aufgabe. Als Beispiele können hier etwa die Publisuisse SA sowie zum Teil die Kan-

tonalbanken genannt werden.91 

Weiter gehören den Gewinnerzielungsunternehmen die sogenannten „Gewinnsozia-

lisierungsunternehmen“ an, deren erzielter Gewinn der Allgemeinheit zugute kommt, 

indem das Geld sozialen und kulturellen Zwecken zufliesst. Als Beispiele gelten etwa 

Spielbanken und Lotterien.92 

                                            
88  Vgl. z.B. Art. 664 ZGB 
89  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 113 f. 
90  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 31 f. 
91  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 90 
92  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 32; Vogel, Stefan (2000), S. 90 
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• Logistikunternehmen 

Die Logistikunternehmen dienen hauptsächlich der Eigenversorgung der öffentlichen 

Hand. Typische Beispiele sind hier etwa die Rüstungsbetriebe des Bundes (Ruag 

Suisse AG), Informatikunternehmen, Hausdruckereien, Stadtgärtnereien und Ähnli-

ches. „Ihre Tätigkeit gilt nach herrschender Lehre nicht als wirtschaftliche, weil sie 

keine Privaten beliefern dürfen.“93  

 

Bei der immer schnelleren technologischen Entwicklung bekunden aber viele dieser 
öffentlichen Unternehmen zunehmend Mühe ihrem Auftrag gerecht zu werden, da es 
ihnen an Know-how und den notwendigen Innovationen mangelt. Oft sind diese Un-
ternehmen alleine durch die staatlichen Aufträge nicht ausgelastet, was auch nicht 
gerade Anreize für die Anschaffung zeitgemässer Technologie schafft. Deshalb wird  
diesen Unternehmen oft doch gestattet neben dem Staat noch andere Kunden zu 
beliefern oder der Staat beteiligt sich an einem privaten Unternehmen zur Sicherstel-
lung seiner Versorgung. Beispielsweise hat sich die Nationalbank zur Sicherstellung 
der Banknotenproduktion an der Orell Füssli AG mit 33,34% des Aktienkapitals betei-
ligt.94 
 

• Unternehmen mit industrie-, innovations- oder regionalpolitischer Funktion 

Sowohl der Bund (Art 103 BV) als auch die Kantone haben die Kompetenz, wirt-
schaftlich bedrohte Landesgegenden zu unterstützen sowie Wirtschaftszweige und 
Berufe zu fördern (z.B. Standortmarketing AG, Kantonalbanken). Der Staat kann öf-
fentliche Unternehmen auch betreiben, um damit die Innovationsprozesse zu fördern 
( z.B. Forschungsanstalten).95  
 

3.4.2 Branchenzugehörigkeit 

Bei der Einteilung der öffentlichen Unternehmen nach Branchen zeigt sich folgendes 

Bild: 

 

 

 
 
                                            
93  Vogel, Stefan (2000), S. 85 
94  Vgl. Vogel, Stefan (2000) S. 87 
95  Vgl. Brede, Helmut (2001) S. 32; Vogel, Stefan (2000) S. 82 
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Branche  Beispiele 
Verkehrsunternehmen Schweizerische Bundesbahnen (SBB) 

Personennahverkehr 
Flughafenunternehmen 

Unternehmen des Post- und Telekommunikations- 
wesens 

Die Schweizerische Post 
Swisscom AG 

Kreditinstitute Sparkassen 
Nationalbank 
Kantonalbanken 

Versorgungsbetriebe Elektrizitätsversorgung 
Gasversorgung 
Fernwärmeversorgung 
Wasserversorgung 
Vorratslager 

Entsorgungsbetriebe Müllabfuhr 
Mülldeponien 
Müllverbrennungsanlagen 
Recycling-Anlagen 
Abwasserbetriebe 

Krankenhäuser 
 
 
 

Krankenhäuser 
Sanatorien 
Kureinrichtungen 
Rehabilitationskliniken 
Alters- und Pflegeheime 

Bildungseinrichtungen Schulen 
Hochschulen 
Forschungsanstalten 
Bibliotheken 
Zoologische Gärten 
Botanische Gärten 
Lehrwerkstätten 

Kulturunternehmen Theater 
Opernhäuser 
Orchester 
Museen 
Kinos 
Rundfunkanstalten 

Industrieunternehmen Ruag Suisse AG 
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Molkereien 

Forstbetriebe 
Gärtnereien 

Sonstiges Versicherungen 
Versuchs- und Prüfanstalten 
Sportstätten 
Spielbanken 
Lotteriegesellschaften 
Schlachthöfe 

Tabelle 2: Öffentliche Unternehmen nach Branchen96 

 
In Tabelle 2 kommt eine grosse Vielfalt öffentlicher Unternehmen in der Schweiz zum 

Ausdruck. Es gibt wohl kaum eine Branche, in der kein öffentliches Unternehmen zu 

finden ist. Auf die volkswirtschaftliche Bedeutung öffentlicher Unternehmen wird in 

Abschnitt 3.5 eingegangen. 

                                            
96  Quelle: in Anlehnung an Brede, Helmut (2001), S. 33 
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3.4.3 Haushaltsrechtliche Stellung 

Wird nach der haushaltsrechtlichen Stellung unterschieden, können Brutto- und Net-

tobetriebe unterschieden werden. 

Bruttobetriebe zeichnen sich dadurch aus, dass sie haushaltsrechtlich wie öffentliche 

Verwaltungen behandelt werden, d.h., dass ihre Einnahmen und Ausgaben im Haus-

haltsplan des Trägers im Einzelnen, also unsaldiert aufgeführt werden. Dies ist ge-

rechtfertigt, denn sie sind ja nur in organisatorischer Hinsicht von der Verwaltung ih-

res Trägers abgesondert.97 Die Rechtsform dieser unselbständigen Anstalten findet 

sich vor allem bei Monopolbetrieben und den meisten Gemeindeanstalten. Häufig 

werden sie auch als Regiebetriebe bezeichnet.98 

Nettobetriebe werden im Haushaltsplan ihres Trägers hingegen nur in saldierter Grö-

sse aufgeführt, mit dem abzuführenden Gewinn oder abzudeckenden Verlust.  

 

Die Art der Behandlung im Haushaltsplan hat Auswirkungen auf die Steuerung des 

öffentlichen Unternehmens. Bei einem Nettobetrieb besitzt die Unternehmensleitung 

eine höhere Entscheidungsmacht über ihre Ressourcen, d.h., die Steuerung und 

Kontrolle erleichtert sich tendenziell für die Unternehmensleitung, dagegen erschwert 

sie sich für die Trägerschaft.99 

 

3.4.4 Zuschussbedürftigkeit 

Bei der Einteilung der öffentlichen Unternehmen nach ihrer Zuschussbedürftigkeit 

geht es um die Beantwortung der Frage, inwieweit das Unternehmen berechtigt ist 

seine Ausgaben durch selbst erwirtschaftete Einnahmen zu decken. Es können drei 

Fälle unterschieden werden.100 

 

1. Die öffentliche Aufgabe erlaubt es dem Unternehmen einen Gewinn zu erwirt-

schaften, indem eine entsprechende Preispolitik verfolgt wird. 

Beispiel: Öffentliche Kreditinstitute 

 

                                            
97  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 34 
98  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 131 
99  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 35 
100  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 35 
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2. Die öffentliche Aufgabe erlaubt es dem Unternehmen eine Preispolitik zu betrei-

ben, die unbedingt kostendeckend sein muss. Gewinnerzielung ist allerdings e-

bensowenig erlaubt wie die Ausweisung eines Defizits. 

Beispiel: Abwasserunternehmen 

 

3. Die öffentliche Aufgabe erlaubt es dem Unternehmen nicht, mit den Preisen die 

Kosten zu decken. 

Beispiel: Nahverkehrsbetriebe 

 

3.4.5 Rechtsform 

Wie schon erläutert wird die Rechtsform hier nur der Vollständigkeit halber aufge-

führt, sie wird allerdings detailliert bei den Rahmenbedingungen öffentlicher Unter-

nehmen ab Seite 44 behandelt. 

 

3.5 Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung öffentlicher Unternehmen 

Gemeinwirtschaftliche Unternehmen werden mit der Idee gegründet, besondere Leis-

tungen im Dienste einer Gemeinschaft bis hin zur Allgemeinheit zu erbringen. Oft 

werden sie dazu bestimmt, Missstände zu beseitigen.101 

Öffentliche Unternehmen finden sich heute auf allen drei staatlichen Ebenen (Bund, 

Kantonen und Gemeinden, s. 2.1.2).  

Die Hauptbetätigungsfelder liegen beim Bund im nationalen und internationalen Ver-

kehrswesen, der Landwirtschaft, der Landesversorgung sowie im Bank- und Versi-

cherungswesen. Die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen der Kantone finden sich in 

erster Linie im Bankwesen, im regionalen Verkehrswesen, in der Elektrizitätswirt-

schaft sowie auf dem Gebiet der Versicherung. Die Betätigungsfelder der Gemein-

den finden sich in der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung sowie dem lokalen 

Verkehrswesen.102  

Bei  der branchenmässigen Verteilung der öffentlichen Unternehmen zeigt sich ein 

ganz anderes Bild. Während sie in manchen Bereichen dominieren und in anderen 

etwa gleichzahlig neben privaten Unternehmen auftreten, existieren sie schliesslich 

                                            
101  Vgl. Eichhorn, Peter (1983), S. 235 
102  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 103 f. 
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in wieder anderen Bereichen überhaupt nicht. Der Staat ist weitgehend im Besitz der 

Bahnen und öffentlichen Regional- und Nahverkehrsunternehmen. Eine dominieren-

de Position hat die öffentliche Hand auch in der Elektrizitätswirtschaft sowie bei der 

Gas- und Wasserversorgung. Ein Nebeneinander von öffentlichem und privatem 

Sektor findet sich vor allem im Bank- und Versicherungswesen. Ein geringes Aus-

mass an staatlicher Wirtschaftstätigkeit findet sich auf dem Gebiet von Industrie, Ge-

werbe und Handel. In diesem Wirtschaftszweig findet sich eine relativ grosse Anzahl 

kleiner und mittlerer Unternehmen, die sich für die öffentliche Unternehmenstätige-

keit weniger eignen. Ein gemeinwirtschaftliches Unternehmen muss über eine gewis-

se relative Grösse verfügen, will es seine Funktion erfolgreich wahrnehmen.103 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wirtschaftliche Betätigung des Staates 

in der Schweiz sicher nicht vernachlässigbar ist, allerdings darf der gesamtwirtschaft-

liche Teil der öffentlichen Wirtschaft nicht überbewertet werden. Es handelt sich bei 

der wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates nicht um ein wahlloses Engagement, son-

dern beschränkt sich auf bestimmte Wirtschaftszweige und ist durch bestimmte 

Gründe veranlasst.104 

 

3.6 Fazit 

Unter öffentlichen Unternehmen (im engeren Sinn)  versteht man „[...] mit einer ge-

wissen Autonomie ausgestattete, auf Dauer angelegte Organisationseinheiten [...], 

die durch das Gemeinwesen beherrscht werden“105 und „[...] deren erstellte Güter 

oder Dienstleistungen marktgängig sind.“106 Bei gemischtwirtschaftlichen Unterneh-

men arbeiten Staat und Privatträgerschaft zusammen, dabei kommt der öffentlichen 

Hand eine mitbestimmende Rolle bei der Unternehmensleitung zu. Öffentliche Un-

ternehmen können eingeteilt werden nach deren Funktion, Branchenzugehörigkeit, 

haushaltlichen Stellung, Zuschussbedürftigkeit und Rechtsform. In einer sozialen 

Marktwirtschaft haben auch öffentliche Unternehmen ihren Platz, denn sie erbringen 

                                            
103  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S.104 f. 
104  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 105 
105  Vogel, Stefan (2000), S. 57 
106  Brede, Helmut (2001), S. 26 



 39

Leistungen im Dienste der Gemeinschaft, indem sie Missstände, die durch die rein 

privatwirtschaftliche Tätigkeit entstehen, beseitigen oder lindern. 

 

 

4 Besondere Rahmenbedingungen öffentlicher Unternehmen 

4.1 Vorbemerkung 

Im Gegensatz zur Unternehmensumwelt bei privaten Unternehmen (vgl. Abbildung 

3), fällt bei öffentlichen Unternehmen auf, dass der Staat eine viel zentralere Rolle 

spielt. Er steht in unmittelbarer Beziehung mit den öffentlichen Institutionen, denn er 

ist ja meist auch (Mit-)Eigentümer und Kapitalgeber. Deshalb muss vor allem der 

Staat in den Fokus genommen werden, um die Rahmenbedingungen öffentlicher Un-

ternehmen ausfindig zu machen (vgl. Abbildung 5).  

 

 

Abbildung 5: Der Staat als Linse im Zürcher Ansatz107 

 

Im Folgenden werden also die vielfältigen Rahmenbedingungen öffentlicher Unter-

nehmen analysiert und diskutiert. 

 

                                            
107 Quelle: in Anlehnung an Rühli, Edwin (1992), S. 14 
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4.2 Übersicht über die Rahmenbedingungen öffentlicher Unternehmen 

Die öffentlichen Unternehmen sind in der Schweiz von zahlreichen Rahmenbedin-

gungen umgeben. Zu nennen sind:108 

 

• Das Subsidiaritätsprinzip, wonach die Wirtschaftstätigkeit des Staates die Aus-

nahme bleibt und die Privatinitiative, wo immer möglich, bevorzugt wird. 

• Die extern vorgegebenen Aufgaben und Ziele des einzelnen öffentlichen Unter-

nehmens. 

 

Diese zwei Hauptbedingungen resultieren aus der Rechtsordnung. Für die öffentli-

chen Unternehmen in der Schweiz sind vor allem die folgenden Elemente von Be-

deutung: 

 

• Der staatliche Aufbau der Schweiz 

• Die Gesetzesordnung für die im öffentlichen Sektor Beschäftigten 

• Das Abgabenrecht 

• Die Rechtsformen öffentlicher Unternehmen 

 

Diese Rahmenbedingungen (im engeren und weiteren Sinne) umgeben die öffentli-

chen Unternehmen wie konzentrische Kreise (vgl. Abbildung 6): 

 

 

Abbildung 6: Rahmenbedingungen der öffentlichen Unternehmen109  

                                            
108 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 7 
109  Quelle: in Anlehnung an Brede, Helmut (2001), S. 7 
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Im Folgenden sollen die einzelnen Rahmenbedingungen erläutert werden. Dabei 

werden die Bedingungen im weiteren Sinn (äusserer Ring) vor den Bedingungen im 

engeren Sinn (innerer Ring) behandelt.  

 

4.3 Die Rechtsordnung der Schweiz 

4.3.1 Der staatliche Aufbau 

Der staatliche Aufbau der Schweiz ist durch die drei Ebenen Bund, Kantone und 

Gemeinden gekennzeichnet. „Als erster Bundesstaat Europas und nach den USA 

zweiter der Welt ist die Schweiz von einem ausgeprägt föderalistischen und (kon-

sens-)demokratischen Staatssystem geprägt.“110 In der Schweiz versteht man unter 

Föderalismus den lockeren Verbund von mehr oder weniger autonomen Teilen (Kan-

tone, Gemeinden) zu einem Ganzen (Bund). Die Kompetenzaufteilung ist dabei von 

«unten nach oben» organisiert.  

Das Subsidiaritätsprinzip überträgt dem Bund nur Aufgaben, die die Kantone nicht in 

der Lage sind zu erfüllen. Zu den rechtlichen und faktischen Monopolbereichen des 

Bundes gehören z.B. die Luftfahrt (Art. 87 BV), das Post- und Fernmeldewesen (Art. 

92 BV), die Eisenbahnen (Art. 87 BV) sowie der Betrieb von Radio- und Fernsehan-

stalten (Art. 93 BV). Die 26 Kantone sind also nicht einfach Verwaltungsbezirke eines 

Zentralstaates, sondern verfügen über eine weitreichende Souveränität, was in der 

Existenz von eigenen politischen Organen (Regierung, Parlament und Gerichte) zum 

Ausdruck kommt.  

Allerdings zeigen sich Tendenzen zu einer Verlagerung der Aufgaben von den Kan-

tonen zum Bund, z.B. in den Bereichen der Verkehrs-, Agrar-, Steuer-, Sozial- und 

Bildungspolitik, was  durch die zunehmende Globalisierung und Vereinheitlichung 

des Rechts über die Grenzen hinaus zu erklären ist. Aus der Sicht der öffentlichen 

Unternehmen ist von Bedeutung, dass die Kantone über alle direktdemokratischen 

Instrumente verfügen, wie die Abstimmung über wichtige Geschäfte, über Referen-

dum und Initiative sowie über die Volkswahl nicht nur des Parlaments sondern auch 

der Regierung.111  

Die Gemeinde ist eine wichtige Ebene der schweizerischen Demokratie. Sie stellt 
eine öffentliche Körperschaft dar und kennzeichnet sich durch die Selbstverwaltung 

                                            
110  Thom, Norbert/Ritz Adrian (2000), S. 49 
111  Vgl. Sigg, Oswald (1996), S. 14 f. 
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auf ihrem Territorium aus. Die Gemeinden verfügen über einen Gemeinde- oder 
Stadtrat (Regierung) und eine Gemeindeversammlung oder einen Einwohnerrat (Par-
lament). Die Einwohnerinnen und Einwohner verfügen über das Recht an Abstim-
mungen und Wahlen teilzunehmen sowie selbst gewählt zu werden, allerdings gilt 
dies meist nur für Bürger schweizerischer Herkunft. Für öffentliche Unternehmen be-
deutet dies, dass sie durch Entscheide  der Bürger betroffen werden können, na-
mentlich bei ihrer Gründung oder bei Investitionsentscheiden.112  
 

4.3.2 Gesetzesordnung für die im öffentlichen Sektor Beschäftigten 

„Wer in ein Arbeitsverhältnis zum Staat tritt, gilt in den Augen des «Mannes von der 

Strasse» als Beamter oder Beamtin.“113 Aber ein öffentliches Dienstrecht im Sinne 

eines Beamtenrechts, wie es in Deutschland, Frankreich und Österreich existiert,  

gibt es in der Schweiz nicht. So besteht keine Gesetzesgrundlage, die eine Anstel-

lung auf Lebenszeit garantiert.114 Die Mehrheit der Kantone hat bereits den Beam-

tenstatus abgeschafft, seit dem 1. Januar 2002 ist zudem das Bundespersonalgesetz  

(BPG) in Kraft, welches das Beamtengesetz (BtG) von 1927 ablöst. Das BPG ist das 

personalrechtliche Dach für Verwaltung, Post und SBB. Darin werden die Mindest- 

und Schutzbestimmungen festgehalten, welche für die Verwaltung in der Bundesper-

sonalverordnung konkretisiert werden. Das BPG ermöglicht der Post und den SBB 

Gesamtarbeitsverträge (GAV) abzuschliessen. Mit dem Bundespersonalgesetz will 

der Bund insbesondere folgende Ziele erreichen:  

• Den Beamtenstatus abschaffen, um damit das Personalrecht des Bundes dem 

Obligationenrecht anzunähern und so auf dem Arbeitsmarkt flexibler und konkur-

renzfähiger zu sein.  

• Die Leistung honorieren und so das zielgerichtete und wirtschaftliche Arbeiten 

fördern.  

• Den Austausch von Wissen und Personal zwischen Bund und Wirtschaft för-

dern.115 

 

                                            
112  Vgl. Sigg, Oswald (1996), S.18 
113  Richli, Paul (1996), S. 21 
114  Vgl. Thom, Norbert/Ritz Adrian (2000), S. 52 
115  Vgl. Eidgenössisches Personalamt (2000), [Online]  
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4.3.3 Das Abgabenrecht 

Das Recht der öffentlichen Abgaben ist ein typisches Eingriffs-Recht, welches dem 

Staat kraft seiner Hoheit zusteht. Öffentliche Abgaben sind Geldleistungen, die der 

öffentlichen Hand zur Deckung ihres Finanzbedarfs dienen. Dem Staat ist es aber 

nur innerhalb gewisser Grenzen erlaubt, Abgaben zu erheben.116 Aus der Sicht der 

öffentlichen Unternehmen kommt gerade dieser Begrenzung eine wichtige Bedeu-

tung zu, denn sie hat rahmensetzenden Charakter für die öffentlichen Unterneh-

men.117 Die öffentlichen Abgaben lassen sich unterteilen in die Kausalabgaben und 

die Steuern. Für die öffentlichen Unternehmen spielen einzig die Benutzungsgebüh-

ren und in bescheidenem Ausmass die Konzessionsgebühren, zwei Unterarten der 

Kausalabgaben, eine Rolle. Benutzungsgebühren stellen das Entgelt für die Benut-

zung einer öffentlichen Einrichtung oder Sache dar, aber nur wenn das Benutzungs-

verhältnis dem öffentlichen Recht entspringt. Die Konzessionsgebühr, auch Monopol- 

oder Regalgebühr genannt, stellt das Entgelt für die Erteilung einer Konzession dar. 

Wichtig zu sehen ist, dass Taxen, welche auf Grund eines privatrechtlichen Benut-

zungsverhältnisses erhoben werden, keine Gebühren darstellen. Somit stellt z.B. das 

durch Transportvertrag vereinbarte Entgelt für die Beförderung mit den SBB keine 

Gebühr dar.118 

Bei der Bemessung der Abgaben ist vom Wert der bezogenen staatlichen Leistung 

auszugehen. Dieser Wert bestimmt sich nach dem Kostendeckungs- und Äquiva-

lenzprinzip.  

Nach dem Kostendeckungsprinzip darf der Gesamtertrag aller Gebühren die gesam-

ten Kosten nicht übersteigen. Dies gilt uneingeschränkt für Verwaltungsgebühren, 

aber nur teilweise für Benutzungsgebühren und überhaupt nicht für Konzessionsge-

bühren. 

Das Äquivalenzprinzip gilt für alle Gebührenarten und bedeutet, dass die erhobene 

Gebühr in einem vernünftigen Verhältnis zur bezogenen staatlichen Leistung stehen 

muss. Dabei kann die staatliche Leistung durch den dem Abgabepflichtigen gestifte-

ten Nutzen oder durch die der öffentlichen Institution entstandenen Kosten bewertet 

werden.119 

                                            
116  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), S. 524 
117  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 9 
118  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), Rz. 2039 
119  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), Rz. 2049a ff. 
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4.3.4 Rechtsformen öffentlicher Unternehmen 

Die Rechtsordnung der Schweiz  erlaubt den öffentlichen Unternehmen die freie 

Wahl zwischen sowohl öffentlich-rechtlichen als auch privatrechtlichen Organisati-

onsformen. Die Rechtsform ist also kein Abgrenzungskriterium für die wirtschaftliche 

Tätigkeit des Staates. Zu den öffentlich-rechtlichen Organisationsformen zählen die 

selbständige und unselbständige Anstalt sowie die öffentlich-rechtliche Körperschaft. 

Unter den Organisationsformen des privaten Rechts befinden sich die Aktiengesell-

schaft, die GmbH, die Genossenschaft und der Verein.120 

 

4.3.4.1 Öffentlich-rechtliche Organisationsformen 

Da Unternehmen begriffsdefinitorisch mit einer gewissen Autonomie ausgestattet 

sein müssen, kommt für öffentlich-rechtliche Unternehmen nur eine aus der Zentral-

verwaltung ausgegliederte Organisationsform in Betracht. Im Speziellen handelt es 

sich also um die Rechtsformen der selbständigen und unselbständigen Anstalten 

sowie der öffentlich-rechtlichen Körperschaften.  

 

4.3.4.1.1 Unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt 

Die unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten verfügen über keine eigene 

Rechtspersönlichkeit. Sämtliche Rechte und Pflichten verbleiben also beim Anstalts-

träger, dieser haftet auch für eventuelle Schulden. Ihr Vermögen ist integriert in den 

Haushalt ihres staatlichen Trägers (Bund, Kanton, Gemeinde). In der Regel wird al-

lerdings für öffentlich-rechtliche Anstalten das Betriebskapital gesondert ausgewie-

sen. Bei den Grundelementen der Organisation (Aufbau- und Ablauforganisation) 

können diese Anstalten sehr selbständig sein, trotz fehlender Rechtspersönlich-

keit.121 

Viele unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten sind in Gemeinden anzutreffen. 

Diese Rechtsform birgt aber einige Nachteile, so ist z.B. die grosse Abhängigkeit von 

der Zentralverwaltung für eine öffentliche Wirtschaftstätigkeit eine schlechte Voraus-

setzung, zudem ist die Gefahr von politischer Einflussnahme latent vorhanden. Feh-

lende Kompetenzen in der Unternehmensführung, fehlende Leistungsmotivation und 

                                            
120  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 129 
121  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), Rz. 1046 
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Risikobereitschaft sowie der Zwang zur Einhaltung des Budgets und die Rechnungs-

kontrolle durch den Staat wirken sich dort negativ aus, wo sich das öffentliche Unter-

nehmen an den immer schneller werdenden technischen und ökonomischen Wandel 

anpassen muss. Die unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt ist deshalb heute 

nur noch von geringer Bedeutung. 122 

 

4.3.4.1.2 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt 

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten besitzen eine eigene Rechtspersönlich-
keit. Als juristische Person des öffentlichen Rechts im Sinne von Art. 52 Abs. 2 ZGB 
sind sie selbst Träger von Rechten und Pflichten. Weiter können öffentlich-rechtliche 
Anstalten über ein eigenes vom Anstaltsträger  zur Verfügung gestelltes Vermögen 
bestimmen. Ihnen bleibt aber auch der Weg offen, selbst auf dem Geld- und Kapi-
talmarkt zur Beschaffung von genügend Finanzmitteln in Erscheinung zu treten. Für 
ihre Verpflichtungen können selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten haftbar ge-
macht werden, was nicht ausschliesst, dass eine subsidiäre Staatshaftung vorgese-
hen ist (z.B. Staatsgarantie bei der Zürcher Kantonalbank).123  
Diese Rechtsform kennzeichnet sich durch die wirtschaftlich notwendige Flexibilität 

aus, weshalb sie zu einer beliebten Organisationsform öffentlicher Unternehmen 

wurde. Zu den öffentlichen Unternehmen, die als Anstalt mit eigener Rechtspersön-

lichkeit geführt werden, gehören z.B. die Schweizerische Post und die Mehrzahl der 

Kantonalbanken.124  

 

4.3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Körperschaft 

„Öffentlich-rechtliche Körperschaften sind mitgliedschaftlich verfasste, auf dem öf-

fentlichen Recht beruhende und mit Hoheitsgewalt ausgestaltete Verwaltungsträger, 

die selbständig öffentliche Aufgaben erfüllen.“125 Die Mitglieder, welche bei der Erfül-

lung der öffentlichen Aufgaben mitwirken, sind kennzeichnend für die öffentlich-

rechtliche Körperschaft und sie sind das wesentliche Abgrenzumskriterium zur An-

stalt. Als Mitglieder kommen sowohl natürliche als auch juristische Personen in Fra-

                                            
122  Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 62 
123  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), Rz. 1048 
124 Vgl. Kennziffern und Adressen der Kantonalbanken und Netzwerkpartner, Verband Schweizeri- 
 scher Nationalbanken (2000)   
125  Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), Rz. 1019 
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ge.126 Im Sinne von Art. 52 Abs. 2 ZGB verkörpert die öffentlich-rechtliche Körper-

schaft eine juristische Person, welche Trägerin von Rechten und Pflichten ist. Sie 

kann über ein eigenes Vermögen verfügen und muss für ihre Verpflichtungen selbst 

einstehen.127 Die Palette an öffentlich-rechtlichen Körperschaften ist sehr vielfältig 

(Gebiets-, Real-, Personalkörperschaft), deshalb sollen im Rahmen dieser Arbeit nur 

die für öffentliche Unternehmen bedeutsamsten genannt werden.  

Zuerst lässt sich sagen, dass die öffentlich-rechtliche Körperschaft für die öffentli-

chen Unternehmen nur von geringer Bedeutung ist. Da sie autonomisch über Zweck 

sowie Art und Weise der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe bestimmen kann, scheint 

die öffentlich-rechtliche Anstalt als staatliches Instrument wenig geeignet. Um eine 

gezielte Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben zu können, müsste der Staat zumin-

dest extern Einfluss nehmen können. Zudem produziert die öffentlich-rechtliche Kör-

perschaft meist keine Leistung für die Allgemeinheit, sondern ihr Wirkungskreis be-

schränkt sich mehrheitlich auf die eigenen Mitglieder.128  

Für öffentliche Unternehmen stehen vor allem die öffentlich-rechtliche Genossen-

schaft (nach Art. 829 OR) sowie die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft des Bun-

des im Vordergrund. Beide sind ebenfalls zu den öffentlich-rechtlichen Körperschaf-

ten zu zählen, obwohl sie faktisch nahe an das Privatrecht kommen. Während den 

letzten Jahren hat man sich auf Bundesebene zunehmend für das Rechtskleid einer 

spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft entschieden, als jüngste Beispiele können 

etwa die Swisscom (TUG vom 30.4.1997) oder die SBB (SBBG vom 20.3.1998) ge-

nannt werden. Die Organisation dieser öffentlichen Unternehmen richtet sich in erster 

Linie nach den speziellen gesetzlichen Regelungen des Bundes und erst in zweiter 

Linie nach den diesbezüglichen Rechtsnormen des OR. Nach Häfelin/Müller129 gilt 

das private Gesellschaftsrecht als subsidiäres öffentliches Recht. In der jüngsten Li-

teratur findet man kaum Äusserungen über die Zulässigkeit bzw. Wünschbarkeit der 

Verwendung dieser Rechtsform. Stefan Vogel130 fordert, dass die spezialgesetzliche 

Aktiengesellschaft nur bei ausgewiesenen Bedürfnissen als Rechtsform gewählt 

wird. 

 

                                            
126  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 132 
127  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), Rz. 1021 
128  Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 64 
129  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller Georg (1998), Rz. 244 
130  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 54 
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4.3.4.2 Privatrechtliche Organisationsformen 

Das Gemeinwesen hat ebenfalls die Möglichkeit, öffentliche Unternehmen mit einer 

privatrechtlichen Struktur zu betreiben. Es stehen der öffentlichen Hand theoretisch 

alle Rechtsformen zur Verfügung, die auch die privatwirtschaftlichen Unternehmen 

zur Auswahl haben, also die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH), die Genossenschaft sowie die einfache Gesellschaft, der Verein 

und die Stiftung soweit sie erlaubt und geeignet sind.131 Die Kollektivgesellschaft und 

die Kommanditgesellschaft kommen nicht in Frage, da sie nur von natürlichen Per-

sonen als unbeschränkt haftende Gesellschafter gegründet werden können.132  

Dass sich das Gemeinwesen auch den privatrechtlichen Organisationsformen be-

dient, wird teilweise in der Literatur kritisiert133. Die Bedenken gehen dahin, dass die 

zwingenden Bestimmungen des öffentlichen Rechts so umgangen werden könnten 

(z.B. Finanzreferendum)134. Mit Art. 178 Abs. 3 BV wird allerdings die Zulässigkeit 

zumindest auf Bundesebene klar bestätigt. Dieser Artikel besagt, dass Verwaltungs-

aufgaben durch Gesetz Organisationen oder Personen des öffentlichen oder des pri-

vaten Rechts übertragen werden können, die ausserhalb der Bundesverwaltung ste-

hen.  

Die Mehrzahl der gemischtwirtschaftilchen Unternehmen sind in ein Rechtskleid des 

Privatrechts gekleidet.135 Dies ist wohl die Folge von Zweckmässigkeitsüberlegun-

gen, denn so befinden sich die privaten Träger in einer einigermassen gesicherten 

Rechtsstellung und der Einfluss durch die öffentliche Trägerschaft (Politik und Büro-

kratie) bleibt auf ein Minimum reduziert.136 

Die privatrechtliche Unternehmensstruktur kann aber auch für rein öffentliche Unter-

nehmen Vorteile bieten. Das öffentliche Unternehmen befindet sich so in einem au-

tonomeren Verhältnis zur staatlichen Trägerschaft, wodurch es an Flexibilität gewinnt 

und dadurch den privaten Unternehmen so weit möglich gleichgestellt wird. Nicht 

zuletzt wird mit der privaten Rechtsform natürlich auch eine höhere Wettbewerbsori-

entierung und Effizienz des öffentlichen Unternehmens angestrebt.137  

                                            
131 Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 134 
132  Vgl. Art. 552 Abs. 1 bzw. Art. 594 Abs. 2 OR 
133  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 129; Vogel, Stefan (2000), S. 45 
134  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 45 
135  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 13 
136  Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 65 
137  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 46 
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Immerhin gibt Stefan Vogel zu bedenken, dass Entpolitisierung und Schaffung von 

mehr Freiraum auch unter einer öffentlich-rechtlichen Organisationsstruktur möglich 

wären. Er meint sogar, dass den  Privatisierungsbemühungen nur ein «Placeboef-

fekt» zukomme, denn die Privatisierung habe oft nur den Zweck, die Reorganisation 

auch nach aussen sichtbar zu machen.138  

Dieser Ansicht muss aber doch zumindest entgegengebracht werden, dass in einem 

Unternehmen in öffentlich-rechtlichem Rechtskleid nie eine so autonome Willensbil-

dung stattfinden kann wie dies bei privatrechtlicher Organisationsform der Fall ist. 

Die Gefahr von politischer Einflussnahme ist gross, denn die Organe werden durch 

das Gemeinwesen gewählt.  

 

4.3.4.2.1 Aktiengesellschaft 
 
Die häufigste zivilrechtliche Organisationsform bei öffentlichen Unternehmen ist wohl 
die Aktiengesellschaft. Einerseits  kommt sie vor bei gemischtöffentlichen Unterneh-
men, also Unternehmen, an denen mehrere öffentliche Träger - und nur öffentliche  -  
beteiligt sind. Für gemischtöffentliche Unternehmen existiert keine speziell öffentlich-
rechtliche Organisationsform, deshalb werden die Unternehmen vor allem in der 
Form der Aktiengesellschaft gegründet.139 Ein weiterer Grund kann darin gesehen 
werden, „dass der Staat bei der Überführung von privaten Aktiengesellschaften in 
öffentliche Unternehmen die Rechtsform beibehalten hat.“140  
Andererseits wird diese Rechtsform auch häufig  bei gemischwirtschaftlichen Unter-

nehmen verwendet. Auch hier kann als Grund erstens die fehlende spezielle öffent-

lich-rechtliche Rechtsform genannt werden und zweitens der geringere Gründungs-

aufwand, denn es bestehen bereits Rechtsnormen in Art. 762 OR für gemischtwirt-

schaftliche Aktiengesellschaften.141 Besteht ein öffentliches Interesse an einer Akti-

engesellschaft, kann die öffentliche Hand nach Art. 762 Abs. 1 OR Vertreter in den 

Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle abordnen, auch wenn sie nicht Aktionärin ist. 

Dies muss allerdings nach Art. 698 Abs. 2 Ziff. 1 OR durch die Generalversammlung 

genehmigt werden. 

 

                                            
138  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 47 
139  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 135 
140  Krähenmann, Beat (1987), S. 135 
141  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 135 
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4.3.4.2.2 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ebenfalls wie die Aktiengesellschaft ein 

Zusammenschluss von mehreren Personen (natürliche oder juristische) mit eigener 

Rechtspersönlichkeit. Die GmbH konnte sich in der Schweiz - im Gegensatz zu 

Deutschland - nie richtig durchsetzen. Zum einen ist das maximale Stammkapital von 

Fr. 2 Mio.  (Art. 773 OR) ungeeignet für grosse Unternehmen, zum anderen ist die 

GmbH schwerfällig ausgestaltet und bietet gegenüber der Aktiengesellschaft keine 

besonderen Vorteile und schlussendlich ist diese Rechtsform auch nur für wirtschaft-

liche Zwecke reserviert ( Art. 772 Abs. 3 OR).142  

 

4.3.4.2.3 Genossenschaft 
 
Die privatrechtliche Genossenschaft nach Art. 828 ff. OR entsteht ebenfalls durch 

Zusammenschluss von mehreren natürlichen oder juristischen Personen. Im Gegen-

satz zu den bisher besprochenen Handelsgesellschaften liegt der Hauptzweck der 

Genossenschaft nach Art. 828 OR in der Förderung oder Sicherung bestimmter wirt-

schaftlicher Interessen ihrer Mitglieder. Nach Art. 885 OR wird allerdings jedem Ge-

nossenschafter, also auch der öffentlichen Hand, maximal eine Stimme zugebilligt. 

Dieser Umstand macht die privatrechtliche Genossenschaft für öffentliche Unterneh-

men nicht sehr attraktiv, weshalb denn auch meistens die öffentlich-rechtliche Orga-

nisationsform bevorzugt wird.143 Nach Art. 926 Abs. 1 OR besteht jedoch für die öf-

fentliche Hand, die nicht Genossenschafterin ist, ein Abordnungsrecht (vgl. 3.3, S. 

30). Dieses muss aber nach Art. 879 Abs. 2 Ziff. 1 OR durch die Generalversamm-

lung genehmigt werden. 

 

4.3.4.2.4 Verein 
 
Der Verein spielt als Rechtsstruktur für öffentliche Unternehmen nur eine Nebenrolle. 

Nach Art. 60 Abs. 1 ZGB darf er kein wirtschaftliches Ziel verfolgen, allerdings ist es 

ihm erlaubt, zur Förderung seines Zwecks ein kaufmännisches Unternehmen zu be-

                                            
142  Vgl. Krähenmann, Beat (1987), S. 134 
143  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 48 
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treiben. Diese privatwirtschaftliche Organisationsform dürfte sich deshalb auf ge-

mischtwirtschaftliche Projekte144 beschränken. 

 

4.4 Das Subsidiaritätsprinzip 
 
Das Prinzip der Subsidiarität besagt, bezogen auf öffentliche Unternehmen, dass 

öffentliche Aufgaben grundsätzlich auf der untersten Ebene der Gebietskörperschaft 

(Bund-Kantone-Gemeinden) zu erfüllen sind.145 Die nächst höhere Ebene erhält die 

Kompetenz zur Aufgabenerfüllung erst dann, wenn sie dies nachweislich besser 

kann. In der Schweiz ist das Subsidiaritätsprinzip nicht explizit in der Bundesverfas-

sung verankert, allerdings kommt dieses Prinzip durch den föderalistischen Staats-

aufbau klar zum Ausdruck. 146 Indirekt ist die Idee des Subsidiaritätsprinzips auch der 

Wirtschaftsverfassung zu entnehmen. So stellt der Bund beispielsweise die Landes-

versorgung in Situationen sicher, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen 

vermag, notfalls darf er auch vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen (Art. 

102 BV). Weitere Beispiele wären wirtschaftlich bedrohte Landesgegenden (Art. 103 

BV) sowie Boden bewirtschaftende bäuerliche Betriebe (Art. 104 Abs. 2 BV), die der 

Bund ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe und nötigenfalls abweichend vom 

Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit unterstützen darf.  

 

Das Prinzip der Subsidiarität verfolgt also zweierlei Ziele. Einerseits wird damit die 
Privatwirtschaft vor die staatliche Wirtschaftstätigkeit gestellt und somit auch das Pri-
vateigentum geschützt. Andererseits werden damit sozial unerwünschte Ergebnisse 
vermieden und es wird die wirtschaftliche Tätigkeit auf Gebieten, die sonst vernach-
lässigt würden, sichergestellt. Das Subsidiaritätsprinzip leistet somit einen Beitrag zur 
Verwirklichung des Sozialen in der sozialen Marktwirtschaft.147  
 

4.5 Vorgegebene Aufgaben und Ziele 
 
Das Wirtschaften in einem Unternehmen verläuft in einem Prozess, dessen Inhalt 

durch vier Elemente verkörpert wird (vgl. Abbildung 7).  Ein Unternehmen, egal ob 

                                            
144  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 48 
145  Vgl. Berchtold, Dorothee/Kalberer, Daniel/Timmermann Manfred (1985), S. 4 
146  Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 27 
147 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 11 
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öffentlich oder privat, orientiert sich immer an gewissen Zielen, daraus resultiert ein 

Zielsystem. Die Verantwortung, dass die vorgegebenen Ziele möglichst zu einem 

hohen Grad erreicht werden, liegt beim Management. Im Managementsystem erfolgt 

also die Steuerung des Leistungsprozesses (Beschaffung, Produktion, Absatz)  und 

des Finanzprozesses. Diese Struktur gilt sowohl für öffentliche als auch private Un-

ternehmen.148  

 

 

Abbildung 7: Wirtschaftsprozess eines Unternehmens149 

 
Das Zielsystem eines Unternehmens unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren (vgl. 
Abbildung 8). Bei einem öffentlichen Unternehmen überwiegt die externe Einfluss-
nahme, in der Privatwirtschaft wirken vor allem die internen Entscheidungsträger auf 
die Zielbildung ein. Bei beiden Unternehmensformen existiert aber eine Vielzahl von 
Beteiligten, die in irgendeiner Form ihre Zielvorstellungen einzubringen versuchen.  
Zu den internen Einflussnehmern gehören die Eigentümer, das Management und die 

Mitarbeitenden, zu den externen der Staat, die Kunden, Lieferanten, Kreditinstitute 

usw.150  

Es erstaunt nicht weiter, dass beim Zielbildungsprozess Konfliktsituationen zwischen 

den verschiedenen Interessensträgern nicht ausgeschlossen sind.   

Schliesslich wirken kulturelle Werte sowohl auf das Innen- wie auch auf das Aussen-

verhältnis des Unternehmens und beeinflussen so die Zielbildung.151  

 

                                            
148 Vgl. Hieber, Fritz (1995), S. 40 
149  Quelle: in Anlehnung an Hieber, Fritz (1995), S. 40 
150  Vgl. Hieber, Fritz (1995), S. 40 
151  Vgl. Koreimann, Dieter S. (1995), S. 151 
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Abbildung 8: Zielentstehung152 

 
Der Auftrag zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe geht immer von der Vertretungs-

körperschaft (Parlament) aus. Sie entscheidet, was im öffentlichen Interesse liegt 

und was nicht. „Was öffentliche Aufgabe ist, liegt also nicht in der Natur der Sache, 

sondern hängt von der Haltung der Parlamentsmehrheit ab.“153 Welches sind nun 

aber die tieferen Beweggründe, welche die Politik veranlassen eine bestimmte Sache 

als öffentliche Aufgabe zu betrachten? Weshalb gibt es einerseits öffentliche Schu-

len, andererseits aber keine öffentlichen Bäckereien, obwohl beides heute eine Not-

wendigkeit darstellt? 

Zur Erklärung dieses Phänomens können hauptsächlich zwei Gründe154 herangezo-

gen werden: 

 

1. Gewisse Güter und Dienstleistungen gelten als nicht marktgängig. 

 

Dies bedeutet, dass solche Güter ihrer Art nach ungeeignet sind, vermarktet zu wer-

den,  z.B. wegen mangelnder kaufmännischer Rentabilität. Solche Güter sind ge-

kennzeichnet durch Nichtrivalität155 im Konsum, d.h., der Konsum einer Person 

schränkt die Menge, die den anderen Konsumenten zur Verfügung steht, nicht ein. 

Zudem verfügt dieses Gut nicht über die Eigenschaft der Ausschliessbarkeit156. Das 

heisst, dass es nicht möglich ist, Menschen von der Inanspruchnahme dieses Gutes 

oder dieser Dienstleistung auszuschliessen. Güter dieser Art nennt man öffentliche 

                                            
152  Quelle: Hieber, Fritz (1995), S. 41 
153  Brede, Helmut (2001), S. 13 
154  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 13 
155  Vgl. Varian, Hal R. (1994), S. 417 
156  Vgl. Varian, Hal R. (1994), S. 417 
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Güter und Dienstleistungen. Beispiele wären etwa die Luft, Polizei und Feuerwehr 

oder die Strassenbeleuchtung.  

In solchen Fällen spricht man von Marktversagen, denn der Markt ist nicht in der La-

ge, die Versorgung zu den vorgeschriebenen Bedingungen zu gewährleisten. Dem 

Marktversagen liegt eine Fehlleistung in der marktwirtschaftlichen Steuerung zu 

Grunde, die zu Wohlfahrtsverlusten führt. Ursachen für ein Marktversagen sind z.B. 

unzureichende Information, Monopole und Kartelle oder Externalitäten (externe Ef-

fekte). 

 

2. Meritorische Güter157  

 

Es handelt sich dabei um Güter, bei denen eigentlich eine marktwirtschaftliche Ver-

sorgung möglich wäre, jedoch ein öffentlicher Eingriff trotzdem als gerechtfertigt er-

scheint. Würde der Markt alleine die Versorgung mit meritorischen Gütern und 

Dienstleistungen übernehmen, resultierten unerwünschte Ergebnisse, z.B. im sozia-

len oder gesundheitlichen Bereich. Als Beispiel sei etwa der Personennahverkehr 

erwähnt, wo es leicht vorstellbar ist, dass nur rentable Strecken zu den Stosszeiten 

von privaten Unternehmen bedient würden.158 

 

4.5.1 Öffentliche Aufgaben 

 
Die Funktion von öffentlichen Unternehmen besteht darin, öffentliche Aufgaben zu 

erfüllen. Allerdings unterliegen öffentliche Aufgaben einem ständigen gesellschaftli-

chen Wandel und müssen deshalb immer wieder von den Vertretungskörperschaften 

(Parlamente) neu beurteilt werden.159 Es gibt also keinen fixen Katalog mit öffentli-

chen Aufgaben. Von den öffentlichen Aufgaben zu unterscheiden sind die öffentli-

chen Ziele, denn sie sind den Aufgaben vorgelagert. Aus den öffentlichen Zielen lei-

ten sich die öffentlichen Aufgaben ab. 

 

                                            
157  Vgl. Hirsch, Hans (1989), Sp. 1083 
158  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 14 
159  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 15 
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4.5.2 Öffentliche Ziele 

Öffentliche Unternehmen verfolgen gemeinwohlorientierte Ziele. Zwischen der öffent-

lichen Aufgabe und dem öffentlichen Ziel besteht, wie bereits erwähnt, eine Mittel-

Zweck-Relation. Dabei bildet die Aufgabe das Mittel, um das Ziel (Endzweck) zu er-

reichen. Der Handelnde bezeichnet also mit dem Ziel den zukünftig angestrebten 

Zustand, mit der Aufgabe die Verpflichtung zu zielgerichtetem Verhalten.160  

Die Ziele öffentlicher Unternehmen werden von ihrer Trägerschaft bestimmt, sind 

also als exogen vorgegeben zu betrachten.161 Dies schliesst aber nicht aus, dass 

sich das öffentliche Unternehmen nicht auch selbst Ziele und Aufgaben setzt. Bei 

solchen endogenen Zielen162 muss es sich dann allerdings um von den exogenen 

Zielen abgeleitete handeln. 

 

Es ist festzustellen, dass Ziel und Aufgabe begrifflich oft nicht getrennt werden und 

es so zu Vermischungen v.a. im Alltagsgebrauch kommt. Obwohl z.B. die Artikel 3 

des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG)163 und des 

Telekommunikationsunternehmungsgesetzes (TUG)164 mit „Zweck“ betitelt sind, ver-

zichtet der Gesetzgeber auf Aussagen zur Zielsetzung dieser öffentlichen Unterneh-

men und begnügt sich statt dessen im Errichtungsgesetz  nur die Aufgaben der SBB 

bzw. der Swisscom zu nennen. Der Verzicht auf die detaillierte Aufzählung von Zie-

len kann mit sprachlichen Gründen erklärt werden, denn es ist oft einiges einfacher, 

anstelle der Ziele die sich daraus ergebenden Aufgaben zu artikulieren.165 Auf diese 

Weise lässt sich eine komplizierte Formulierung vermeiden und die Aussagen wer-

den verständlicher.  

 

 

Beispiel: 

„Senkung der Illetrisumsrate bei Erwachsenen um 10% während den nächsten zwei 

Jahren“ (Ziel) vs. „Einrichtung und Betrieb eines Lese- und Schreibkurses für Er-

wachsene“ (Aufgabe) 

                                            
160  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 18 
161  Vgl. Diederich, Helmut (1989), Sp. 1862 
162  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 18 
163  Vgl. SBBG Art. 3 Abs. 1 
164  Vgl. TUK Art. 3 Abs. 1 
165  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 19 
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Abbildung 9: Ziele und Aufgaben öffentlicher Unternehmen und Verwaltungen166 

 
Aus diesen exogen vorgegebenen Zielen und Aufgaben können schliesslich endoge-

ne Ziele und Aufgaben abgeleitet werden (vgl. Abbildung 9).  

 

Dies ist einleuchtend, denn für ein gezieltes Handeln muss eine Zielvorgabe vorhan-

den sein, daraus resultiert dann die Aufgabe und aus dieser wiederum neue Unter-

ziele etc. Dieses Procedere setzt sich so durch die ganze Organisationshierarchie 

fort.167 

 

4.5.2.1 Sachziel 
„Die Produktion von Gütern und/oder Dienstleistungen zum Zwecke der Fremdbe-

darfsdeckung auf dem Markt wird [..] als oberstes Sachziel einer Unternehmung be-

zeichnet.“168  

In der Literatur zu öffentlichen Unternehmen werden die beiden Begriffe Sachziel und 

öffentliche Aufgabe meist synonym verwendet, was verwirrend sein kann, denn die 

Aufgabe wird ja eigentlich aus dem Ziel abgeleitet.169 Wenn nun die öffentliche Auf-

gabe genügend genau konkretisiert ist, bildet sie das Zielobjekt des öffentlichen Un-

                                            
166  Brede, Helmut (2001), S. 20 
167  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 19 
168  Thom, Norbert/Wenger, Andreas P./Zaugg, Robert  J. (1999), S. 377  
169  Vgl. Eichhorn, Peter (1983), S. 243; Chmielewicz, Klaus (1987) S. 145   
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ternehmens und alle Unternehmensaktivitäten können sich darauf ausrichten. Wenn 

aber beispielsweise ein privates Unternehmen im Bereich der Personenbeförderung 

tätig ist, verfolgt es keine öffentliche Aufgabe, sondern ein Sachziel. 

 

4.5.2.2 Formalziel 
Formalziele sind den Sachzielen übergeordnet und widerspiegeln den Erfolg unter-

nehmerischen Handelns. Sie werden deshalb auch als Erfolgsziele bezeichnet.170 

Die klassischen Formalziele sind Gewinn, Liquidität und ggf. Wachstum.171  

 

4.5.2.3 Zieldominanz 
Bei den gegebenen Rahmenbedingungen (Verfassung, Gesetzgebung, Wirtschafts-

ordnung) herrscht bei privaten Unternehmen kennzeichnenderweise eine Formalziel-

dominanz vor. Bei den öffentlichen Unternehmen hat die Trägerschaft zusätzlich zu 

entscheiden, ob das Sachziel über eine öffentliche Aufgabe definiert wird und wie 

weit die Formalziele durch soziale und volkswirtschaftliche Überlegungen verdrängt 

werden.172  Somit liegt es in der öffentlichen Hand, darüber zu entscheiden, ob ein 

öffentliches Unternehmen eher privaten oder aber eher öffentlichen Charakter be-

sitzt.  

 

4.6 Fazit 

Die Schweiz besitzt ein ausgesprochen föderalistisches Staatssystem, welches ge-

stützt auf das Subsidiaritätsprinzip die Kompetenzen von der untersten Ebene nach 

oben organisiert. Dies bedeutet für öffentliche Unternehmen, dass ihre Investitions-

entscheide durch das Finanzreferendum beeinflusst werden können.  

Mehrheitlich wurde der Beamtenstatus in der Schweiz bereits abgeschafft. Auf Bun-

desebene ist er nicht mehr existent und auch in den meisten Kantonen wurde er 

durch ein Kündigungssystem abgelöst.  

Abgaben darf der Staat nur innerhalb gewisser Grenzen erheben. Dies bedeutet für 

öffentliche Unternehmen, im Gegensatz zur Privatwirtschaft, eine wichtige Rahmen-

bedingung. 

                                            
170  Vgl. Thommen, Jean-Paul/Sachs, Sybille (2000), S. 94 ff. 
171  Vgl. Chmielewicz, Klaus (1989), Sp. 1099 
172 Vgl. Chmielewicz, Klaus (1989) Sp. 1100 
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Öffentliche Unternehmen i.e.S. und gemischtwirtschaftliche Unternehmen können 

sowohl privat- als auch öffentlich-rechtlich organisiert sein, manchmal treten sogar 

Mischformen auf. Die äusseren Schranken werden allerdings immer durch das öf-

fentliche Recht bestimmt.173 

Das Zielsystem eines öffentlichen Unternehmens wird extern durch die Vertretungs-

körperschaft beeinflusst. Zwischen den öffentlichen Aufgaben und Zielen besteht ei-

ne Mittel-Zweck-Relation, wobei durch das Ziel die Aufgabe bestimmt wird. Während 

bei privatwirtschaftlichen Unternehmen das Formalziel dominiert, entscheiden bei 

öffentlichen Unternehmen die Vertretungskörperschaften, ob Sach- oder Formalziel-

dominanz vorherrscht. 

 

 

5 Konsequenzen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und 
Ziele für die Führung öffentlicher Unternehmen im Vergleich zu 
privaten  

5.1 Vorbemerkung 

In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, welche Konsequenzen die unterschiedli-

chen Rahmenbedingungen öffentlicher Unternehmen für die Unternehmensführung 

haben. Ziel dieser Arbeit ist das Aufzeigen der Besonderheiten der öffentlichen Un-

ternehmen im Vergleich zur Privatwirtschaft. Dieser Grundsatz soll auch in diesem 

Kapitel beibehalten werden. Deshalb werden z.B. Fragen der Standortwahl oder des 

Risk-Managements nicht behandelt, denn in diesen Bereichen sind für öffentliche 

Unternehmen keine Besonderheiten auszumachen. 

 

5.2 Organisatorische Konsequenzen 

5.2.1 Zur Aufbau- und Ablauforganisation 

„Während sich [...] die Aufbauorganisation auf institutionale Probleme oder Be-

standsphänomene [...] bezieht, handelt es sich bei der Ablauforganisation um die 

raum-zeitilche Strukturierung [...]“174 

                                            
173 Vgl. Vogel, Stefan (2000), S. 57 
174 Kosiol, Erich (1969), Sp. 173 
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Für die Gestaltung der Strukturen und Prozesse öffentlicher Unternehmen lassen 

sich aus deren Rahmenbedingungen und Ziele kaum Konsequenzen für die Organi-

sation im Vergleich zu den privaten Unternehmen feststellen.175 Die verschiedenen 

Organisationsformen (funktionale Organisation, divisionale Organisation, Matrix- und 

Prozessorganisation) weisen bei öffentlichen Unternehmen mehrheitlich die gleichen 

Vor- und Nachteile176 wie bei privaten auf. Da öffentliche Unternehmen eine Vielzahl 

von Funktionen wahrnehmen, kann keine generell beste Organisationsform empfoh-

len werden. Je nach Ausprägung des öffentlichen Unternehmens muss die dafür ge-

eignetste gewählt werden.  

Anders als bei privaten Unternehmen wirken bei öffentlichen Unternehmen die Ver-

tretungskörperschaften auf die Aufbauorganisation ein. Diese politische Einfluss-

nahme  ist unterschiedlich, je nach Funktion und v.a. je nach Rechtsform des jeweili-

gen Unternehmens. Hingegen sind alle öffentlichen Unternehmen von den Zielen 

und Plänen der Gebietskörperschaften abhängig.177 

 

5.2.2 Zur Notwendigkeit einer besonderen Rechtsform für öffentliche Unternehmen 

In der Schweiz existiert für öffentliche Unternehmen keine spezielle Rechtsform. Die 

massgebende Literatur ist sich im Allgemeinen darüber einig, dass der privatrechtli-

chen Organisationsform für öffentliche Unternehmen nichts im Wege steht.178  

 

Trotzdem bleiben einige Bedenken, denn die Funktion des Privatrechts besteht in der 

Wahrung der privaten Interessen und nicht der öffentlichen. Zwar können die Partei-

en frei bestimmen, welchem Zweck eine privatrechtliche Institution dienen soll, aber 

es würde doch gegen die Prinzipien des Privatrechts verstossen, sähe man darin 

einen rein öffentlichen.179 Wird das privatrechtliche Kleid für ein öffentliches Unter-

nehmen gewählt, entsteht eine von den privatwirtschaftlichen Institutionen verschie-

dene Gesellschaftsform, denn die Autonomie der Parteien wird beschnitten, indem 

der öffentliche Zweck in den Vordergrund drängt.180 Auch wenn der Staat die Aktien-

gesellschaft als Rechtsform wählt, erhält er nie die Selbstbestimmung von privaten 

                                            
175  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 84; Braun, Günther E. (1989), Sp. 1234 
176 Vgl. Thom, Norbert/Ritz Adrian (2000), S. 223 ff. 
177  Vgl. Braun, Günther E. (1989), Sp. 1233 ff. 
178  Vgl. Gygi, Fritz (1986), S. 61 f. 
179  Vgl. Heusser, Walter (1949), S. 33  
180  Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 68 
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Trägern. Weil die öffentliche Hand im öffentlichen Interesse handeln muss, fehlt ihr 

hierzu der notwendige Spielraum. 

 

Dennoch werden für staatliche Wirtschaftstätigkeiten immer häufiger privatrechtliche 

Rechtsformen auf Kosten von öffentlich-rechtlichen Organisationsformen gewählt. 

Dies geschieht in erster Linie in Bereichen, wo der Staat in Konkurrenz mit der Pri-

vatwirtschaft steht.181 In der Schweiz wurden z.B. die Schweizerischen Bundesbah-

nen (SBB) 1999 auf Grund dieser Gedanken von einer unselbständigen Anstalt des 

Bundes in eine spezialrechtliche Aktiengesellschaft mit Rechtspersönlichkeit über-

führt.  Ziel war es: „[...] weg vom schwerfälligen Bundeskoloss hin zur flexiblen, kun-

den- und erfolgsorientierten Unternehmung.“182  

 

Allgemein kann gesagt werden, dass bei der Wahl der Rechtsform die von Fall zu 

Fall massgebenden Bedürfnisse der öffentlichen Unternehmen beachten werden 

müssen, generelle Richtlinien existieren nicht. Dieser Umstand führte zu einer breiten 

Palette von Zwischenformen, die sich aus der allgemeinen Verwaltung ausgegliedert 

haben.183 

 

Seit dem Ersten Weltkrieg ist zu beobachten, dass die privatrechtlichen Organisati-

onsformen immer beliebter werden und somit der staatliche Machtbereich einge-

schränkt wird.184 Allerdings werden weder die Organisationsformen des öffentlichen 

noch des privaten Rechts den Bedürfnissen der öffentlichen Unternehmen vollkom-

men gerecht. Die Nachteile der öffentlich-rechtlichen Form sind einerseits die politi-

sche Beeinflussung durch die Vertretungskörperschaften sowie die mangelnde Flexi-

bilität und teilweise auch Effizienz. Andererseits wirken sich bei den privatrechtlichen 

Organisationsformen die programmierten Konflikte zwischen der Trägerschaft und 

der Unternehmensführung negativ aus. Das Privatrecht ist nicht zur Wahrung öffent-

licher Interessen ausgelegt und der Staat verliert einen grossen Teil seines Einflus-

                                            
181  Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 69 
182  SBB 99 (1998),  S. 9 
183  Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 70 
184  Vgl. Hug, Walter (1937), S. 134 
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ses auf das öffentliche Unternehmen.185 Nach Beeli müssten bei der Entwicklung 

einer neuen Organisationsform folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 

1. Priorität der öffentlichen Funktion vor dem Erwerbsprinzip; 

2. Die öffentliche Hand ist alleinige Trägerin des Unternehmens. Private sollen sich 

kapitalmässig beteiligen können; 

3. Das Unternehmen ist autonom organisiert und wird nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen geführt; 

4. Die geschäftsführenden Organe werden von der Trägerschaft gewählt. Diese sind 

allerdings keine Amtspersonen, sondern unabhängige Willensträger; 

5. Das Erreichen öffentlicher Ziele wird durch Kontroll- und Steuerungsinstrumente 

der Trägerschaft sichergestellt; 

6. Durch die organisatorische und rechtliche Autonomie wird das Unternehmen ziel- 

und ergebnisorientiert geführt und gewinnt so an Flexibilität; 186 

 

Den Unternehmensmerkmalen entsprechend müsste die Ausgestaltung des öffentli-

chen Unternehmens im Einzelfall vorgenommen werden. Bei einem öffentlichen Un-

ternehmen, welches in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft stünde, müssten die Fle-

xibilität und Effizienz besonders berücksichtigt werden, bei einer Gemeinwirtschaft, 

bei welcher die öffentliche Aufgabe im Zentrum stünde, die strikte Durchsetzbarkeit 

des öffentlichen Auftrags. Es gilt aber festzustellen, dass  wohl keine Idealform exis-

tiert. Die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe  verlangt nach staatlicher Kontrolle, die 

wirtschaftliche Tätigkeit aber nach einer gewissen Autonomie. Dies bedeutet, dass 

ein Zielkonflikt vorliegt.187 

 

5.3 Konsequenzen für das Personalmanagement 
 
Auch in diesem Abschnitt sollen nur die Besonderheiten öffentlicher Unternehmen im 

Vergleich zur Privatwirtschaft herausgearbeitet werden. Deshalb werden viele The-

men ausgeklammert, die zwar schon Problembereiche öffentlicher Unternehmen 

darstellen, sich im Wesentlichen aber nicht von den Problemen privater Unterneh-

                                            
185 Vgl.  Beeli, Hans (1989), S. 70 
186 Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 71 
187  Vgl. Beeli, Hans (1989), S. 71 f. 
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men unterscheiden. Aus diesem Grund werden in diesem Abschnitt unter anderem 

Themen wie die Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung, Personalentwicklung 

und der Personalfreistellung nicht behandelt. 

 

5.3.1 Der öffentliche Dienst 

Seit dem 1. Januar 2002 ist in der Schweizer Bundesverwaltung das neue Personal-

recht in Kraft, welches das über 70-jährige Beamtengesetz ablöste. Somit ist der Be-

amtenstatus Geschichte.  

Die Schweiz kannte aber auch vorher keinen öffentlichen Dienst im Sinne des klassi-

schen Beamtentums, wie es etwa in Deutschland oder Frankreich noch besteht.188  

 

Diese Länder kennen eine Anstellung für Staatsbeamte auf Lebenszeit. Als Charak-

teristikum des Beamtentums in der Schweiz galt vor allem die Einrichtung der Amts-

periode. Beamte oder Beamtinnen wurden meistens für eine Amtsdauer von 4 Jah-

ren gewählt, danach mussten sie sich einer Wiederwahl stellen, welche aber die Re-

gel war.189  

In der Mehrheit der Kantone wurde der Beamtenstatus ebenfalls bereits abgeschafft 

und das Staatspersonal ist auf der Basis eines Kündigungssystems angestellt. Die 

restlichen Kantone planen eine Revision oder kennen einen eingeschränkten Beam-

tenstatus.190 In den Gemeinden sind die Mitarbeitenden meist öffentlich-rechtlich an-

gestellt, die Mehrzahl der Angestelltenverhältnisse kommt aber Langzeitanstellungen 

gleich. 191 

Dieser Wandel  der Gesetzesordnungen wirkt sich auch auf die öffentlichen Unter-

nehmen aus. Dies sei kurz an zwei der grössten öffentlichen Unternehmen der 

Schweiz, den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und der Schweizerischen Post, 

aufgezeigt. 

Für die SBB wie für die Post gelten nach Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 

Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG) bzw. Art. 15 Abs. 1 des Postorganisations-

gesetzes die Bestimmungen über das Dienstverhältnis des Bundespersonals.  

Sieht das BPG keine speziellen Regelungen vor, gilt das Obligationenrecht. Die bei-

                                            
188  Vgl. Thom, Norbert/Ritz Adrian (2000), S. 52 
189  Vgl. Richli, Paul (1996), S. 22 
190 Vgl. Eidgenössisches Personalamt (2000), [Online]  
191  Vgl. Germann, Raimund (1998), S. 113 ff.  



 62

den Unternehmen schliessen zudem für ihren Bereich mit den Personalverbänden 

Gesamtarbeitsverträge (GAV) ab.192 Das Arbeitsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher 

Natur193 und in der Regel unbefristet194. Die Vertragsparteien können das Arbeitsver-

hältnis im gegenseitigen Einvernehmen auf jeden Zeitpunkt beendigen.195  

Mit diesen Änderungen haben die SBB und Post einen grösseren Handlungsspiel-

raum erhalten, um sich auf zunehmend liberalisierten Märkten behaupten zu können. 

Sie wurden so auch in der Personalpolitik flexibler und können rascher auf Verände-

rungen reagieren. Der mit dem BPG möglich werdende Abschluss von öffentlich-

rechtlichen Gesamtarbeitsverträgen ist in der eidgenössischen Verwaltungsland-

schaft etwas völlig Neues und ermöglicht eine besser Zusammenarbeit mit den Sozi-

alpartnern. Neu wurde auch ein Leistungslohn eingeführt, der sich je nach Funktion, 

Erfahrung und Leistung richtet. Deshalb werden regelmässige Personenbeurteilun-

gen vom BPG verlangt, was die bessere Berücksichtigung der Leistungen der Mitar-

beitenden für die Lohngestaltung ermöglicht.196  

 

5.3.2 Führungsstil und Führungskonzept 

Unter Personalführung werden hier die Bemühungen verstanden, Mitarbeitende zu 

einem zielorientierten Handeln zu veranlassen, die Unternehmensführung wird als 

die zielorientierte Gestaltung von Unternehmen definiert.197 Beide Bereiche sollen 

hier zusammen betrachtet werden, denn in der Realität sind sie miteinander verwo-

ben. Bei der Führung eines Unternehmens soll eine gemeinsame Aufgabe erfüllt 

werden, also müssen die Mitarbeitenden zielorientiert, aber auf eine soziale Art und 

Weise, beeinflusst werden.  

Das Thema Personalführung ist sehr vielschichtig und mit anderen Bereichen wie der 

Organisation, Kontrolle und Entscheidung vernetzt. Hier soll aber nur knapp auf die-

se Funktionen der Unternehmensführung eingegangen werden, denn es sind andere 

Abschnitte für diese Themen reserviert (s. 5.2, 5.5, 5.4.4). Zudem werden auch hier 

wieder nur die besonderen Unterschiede im Vergleich zu den privaten Unternehmen 

herausgegriffen und ihre Konsequenzen für die Führung aufgezeigt. 

                                            
192  Vgl. BPG Art. 38 Abs. 1 
193  Vgl. BPG Art. 8 Abs. 1 
194  Vgl. BPG Art. 9 Abs. 1 
195  Vgl. BPG Art. 10 Abs. 1 
196  Vgl. Eidgenössisches Personalamt (2000), [Online]  
197  Vgl. Schweitzer, Marcell (1993), S. 1 
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„Unter einem Führungsstil versteht man eine grundsätzliche Handlungsmaxime des 

Vorgesetzten. Gegenüber dem in der konkreten Situation stark modifizierten Füh-

rungsverhalten bleibt der Führungsstil über einen längeren Zeitraum konstant.“198 Im 

Wesentlichen kann davon ausgegangen werden, dass bis vor wenigen Jahrzehnten 

in öffentlichen Unternehmen ein autoritärer Führungsstil gepflegt wurde. Bei diesem 

Führungsstil handelten die Mitarbeiter auf Anweisung und ohne Entscheidungskom-

petenz und Mitsprache. Um sicher zu sein, dass auch alles korrekt erledigt wurde, 

waren  starke Kontrollen die Regel. Es bestand eine klare Hierarchie, in der der Ma-

nager gegenüber seinen Unterstellten einen Informationsvorsprung besass.199 Nach 

militärischem Vorbild entwickelte sich eine Befehlsstruktur, wobei der absolute Ge-

horsam oberste Tugend war.200 

Dieser Führungsstil gilt heute als überholt. Heutzutage geht man von einem koopera-

tiven Führungsstil aus. Dabei wird der Entscheidungsprozess transparent gemacht, 

indem alle Beschäftigten an Wissen und Verantwortung teilhaben. Es handelt sich 

also um einen kommunikativen Führungsstil, in dem Hypothesen, Alternativen, Ziele 

und Einsatzmittel besprochen und Verantwortung und Aufgaben delegiert werden. 201 

Aber auch heute sind noch Relikte des autoritären Führungsstils nicht überall ver-

schwunden.  

Um dem kooperativen Führungsstil endgültig zum Durchbruch zu verhelfen, kann nur 
Schulung helfen. „Es muss Vorgesetzten und Mitarbeitern immer wieder klargemacht 
werden, dass Kooperation, Delegation von Verantwortung, Verantwortungsbereit-
schaft, offene Kommunikation und das Ausnutzen gewährter Entscheidungsspiel-
räume, also kurz: der kooperative Führungsstil, nicht nur die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung erhöht, sondern auch die Arbeitsfreude aller stärkt.“202 Dies gilt selbst-
verständlich für öffentliche Unternehmen genauso.  
Im Gegensatz zum Führungsstil, der die grundsätzliche Haltung des Führenden wi-

derspiegelt, handelt es sich bei Führungskonzepten um „Aussagensysteme, die theo-

retische und instrumentale Aussagen über die Struktur und die Funktion zielorientier-

ter Gestaltungsprozesse enthalten.“203  

                                            
198  Scholz, Christian (1994), S. 437  
199  Vgl. Koreimann, Dieter S. (1995), S. 62 f. 
200  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 158 
201  Vgl. Koreimann, Dieter S. (1995), S. 64 
202  Brede, Helmut (2001), S. 159 
203  Schweitzer, Marcell (1993), S. 9 
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Es sollen hier nur zwei Führungskonzepte betrachtet werden, für welche nach Hel-

mut Brede besonders günstige Anwendungsbedingungen in öffentlichen Unterneh-

men und Verwaltungen herrschen.204 Es handelt sich dabei um ein Totalmodell, das 

Management by Objectives (MbO) und um ein Partialmodell, das Management by 

Exception (MbE).  

Beim MbO-Konzept können zwei Formen unterschieden werden, nämlich einmal die 

Führung durch Zielvereinbarung und dann die Führung durch Zielvorgabe. Die letzte 

Variante wird allerdings nicht weiter betrachtet, denn sie lässt sich mit einem koope-

rativen Führungsstil nicht vereinbaren. 

 

Führung durch Zielvereinbarung (Management by Objectives) ist wahrscheinlich ei-

nes der bekanntesten Führungskonzepte. In einem öffentlichen Unternehmen bedeu-

tet die Anwendung dieses Konzepts, dass ein möglichst umfassendes Zielsystem 

entwickelt wird. Wichtig ist dabei, dass bei der Zielbildung sowohl die Vorgesetzten 

als auch die Mitarbeitenden beteiligt werden, damit das Zielsystem vom ganzen Per-

sonal als Richtschnur seines Handelns verwendet wird.205 

 

Bei der Führung durch Abweichungskontrolle und Eingriff in Ausnahmefällen (Mana-

gement by Exception) wird versucht, die Arbeitsbelastung von Führungskräften so 

gering wie möglich zu halten. Dies geschieht, indem den einzelnen Mitarbeitenden 

ein recht grosser Entscheidungsspielraum gelassen wird und sie erst bei der Über-

schreitung einer gewissen Toleranzgrenze  oder aber bei unvorhergesehenen Ereig-

nissen, also Ausnahmefällen, an ihren Vorgesetzten gelangen.206 Die Idee dieses 

Konzepts erscheint logisch und trivial, trotzdem werden in der Realität immer noch 

viele Vorgesetzte mit Informationen überflutet, weil immer noch der Irrglaube vor-

herrscht, dass der „Chef“ über alles informiert sein müsse.  Allerdings verhält es sich 

gerade umgekehrt, denn „je stärker ein Vorgesetzter mit nicht erforderlichen Informa-

tionen beansprucht wird, um so mehr geht seine Fähigkeit verloren, sich wirklich 

wichtigen Dingen zu widmen.“207 

                                            
204  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 160 
205  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 160 
206  Vgl. Schweitzer, Marcell (1993), S. 11 
207  Brede, Helmut (2001), S. 161 
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Problematisch bei diesem Konzept dürfte wohl in der Praxis die Unterscheidung zwi-

schen Normalfällen und den Ausnahmefällen sein.208 Jedoch lässt sich dieses Prob-

lem durch gute Organisation und Mitarbeiterschulung zum grössten Teil eliminieren 

und es wird durch die höhere  Arbeitsbefriedigung der Mitarbeitenden wieder aufge-

wogen, denn innerhalb der Toleranzgrenze geniessen sie eine weitgehende Selbst-

steuerung.209  

 

5.3.3 Das Motivationsproblem 

Der Begriff Motivation (im unternehmerischen Kontext) lässt sich als „Zusammenspiel 

mehrerer über Anreize aktivierter Motive, die in einer Situation das Verhalten be-

stimmen“210 definieren. Unter einem Motiv versteht man diejenige intrinsische Quelle 

eines Menschen, welche ihn mit Energie versorgt und sein Verhalten auf ein Ziel 

ausrichtet.211 In der Personalwirtschaft interessieren in erster Linie die Zusammen-

hänge zwischen Motivation und Arbeitsleistung sowie zwischen Motivation und  Ar-

beitszufriedenheit. Damit ergibt sich auch ein indirekter Zusammenhang mit der Effi-

zienz eines Unternehmens.212 

In öffentlichen Unternehmen ergibt sich nun das Problem, dass sich Mitarbeitende  

für die Erreichung von Zielen engagieren müssen, die nicht ihre eigenen sind. Als 

typische Reaktion auf dieses Problem versucht man zu bewirken „[...] daß mit der 

Verfolgung der eigenen Ziele zugleich auch die fremden gefördert werden“213. Damit 

dies gelingt, müssen zwischen den eigenen und den zu erfüllenden Zielen Vernet-

zungen bestehen oder hergestellt werden. Dies führt zur bestmöglichen Steuerung, 

nämlich der Selbststeuerung.214 

In der Privatwirtschaft scheint die Problemlösung etwas einfacher zu sein. Hier kön-

nen durch Umsatzprämien, Gewinnbeteiligungen und auch Macht und Prestige die 

Zielverknüpfungen oft gut erreicht werden.  

Etwas anders sieht es aber meistens bei öffentlichen Unternehmen aus, denn sie 

handeln ja im öffentlichen Interesse und verfolgen Ziele für das Gemeinwohl. Hier 

                                            
208  Vgl. Schweitzer, Marcell (1993), S. 11 
209  Vgl. Koreimann, Dieter S. (1995), S. 42 
210  Thom, Norbert (1986), S. 573  
211 Vgl. Meffert, Heribert (1998), S. 112 
212  Vgl. Thom, Norbert (1999), S. 15  
213  Brede, Helmut (2001), S. 161 
214  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 161 
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stellt sich nun aber das Problem der Messbarkeit, denn das Gemeinwohl ist kaum 

fassbar. Somit ist auch keine Vernetzung zwischen den Eigen- und Fremdzielen 

möglich. Welche Anreize können unter diesen Umständen geschaffen werden, um 

die Verknüpfung zwischen dem  Gemeinwohl und den eigenen Bedürfnissen zu er-

reichen? 

Leistungsanreize können materieller wie auch immaterieller Art sein. Die wichtigsten 

Arten extrinsischer Motivation in öffentlichen Unternehmen sind:215 

• Sonderprämien (auf Grund herausragender Leistungen) 

• Leistungszulagen  (unterliegt den subjektiven Einflüssen des Vorgesetzten) 

• Beförderungen/Herabstufungen 

• Auszeichnungen/Tadel 

• Gewährung/Versagen von Weiterbildungskursen 

• Gewährung/Versagen von besseren Arbeitsmitteln 

• Prämierung von Verbesserungsvorschlägen (betriebliches Vorschlagswesen) 

 

Es bleibt allerdings fragwürdig, inwieweit monetäre Leistungsanreize wirken, denn es 

gilt anzunehmen, dass ab einem gewissen Einkommen eine zusätzliche Einkom-

menssteigerung zu keinen erhöhten Anstrengungen mehr führt. Bei immateriellen 

Anreizen, wie einem Zuwachs an Prestige, Macht, Entfaltungsmöglichkeiten oder 

Einfluss sieht es wiederum ganz anders aus.216 Der Mensch handelt nicht nur, weil er 

dazu durch einen  monetären Anreiz von aussen motiviert wird (extrinsische Motiva-

tion), sondern tut vieles von sich aus (intrinsische Motivation). So kann eine Tätigkeit 

selbst dem Menschen Vergnügen bereiten oder es geht ihm um das Einhalten von 

z.B. ethischen Normen (z.B. andern Personen nicht mutwillig schaden). Schliesslich 

ist der Mensch auch bereit, schwierige Wege auf sich zu nehmen, z.B. zum Errei-

chen eines selbst gesetzten Ziels. Intrinsische Motivation ist denn oft auch der „Mo-

tor“ für kreative und innovative Tätigkeiten, die einen strategischen Wettbewerbsvor-

teil darstellen. Ein Unternehmen ist somit auch auf die intrinsische Motivation seiner 

Mitarbeitenden angewiesen.217  

 

                                            
215  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 163; Thom, Norbert (1999), S.174 ff. 
216  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 163 
217  Vgl. Frey, Bruno S. (2001), S. 25 
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Bei öffentlichen Unternehmen liegen meist qualitative Ziele vor, was das bereits an-

gesprochene Problem der Messbarkeit mit sich bringt. Hier geht es also darum objek-

tiv zu beantworten, ob ein vorgegebenes Ziel erreicht wurde oder nicht. Bei dieser 

Problemlage müssen also beobachtbare Indikatoren herangezogen werden, mit de-

ren Hilfe man zwar keine 100% exakte, aber doch eine genügend genaue Antwort 

finden kann.  

5.3.4 Das eingeschränkte Mitbestimmungsrecht 

Das Prinzip der Mitbestimmung geht davon aus, dass nicht nur die Eigentümer eines 

Unternehmens, sondern auch andere Stakeholderkategorien einen Führungsan-

spruch geltend machen können. Das Mitbestimmungsrecht ermöglicht es den Mitar-

beitenden an Entscheidungen teilzuhaben. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in 

der Schweiz keine rechtliche Normierung. Vertragliche Regelungen wurden einer 

verfassungsmässigen oder gesetzlichen Verankerung vorgezogen. „Eine besondere 

Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem sogenannten Friedensabkom-
men, d.h. einer Vereinbarung, die am 19.7.1937 zwischen dem Arbeitgeberverband 

Schweizerischer Maschinen- und Metallindustrieller (ASM) und dem Schweizerischen 

Metall- und Uhrenarbeiterverband (SMUV) getroffen wurde.“218 Es gibt keine einheit-

liche Begriffsumschreibung der Mitbestimmung. Je nach Definition sind somit die Art, 

Intensität und Form der Mitbestimmung verschieden. Dies wirkt sich konkret auf den 

Stellenwert der Mitbestimmung in der Unternehmensführung aus.219 

In öffentlichen Unternehmen, die dem öffentlichen Recht unterstehen, gilt nur eine 

eingeschränkte Form der Mitbestimmung. So sieht das Bundespesonalgesetz in Art. 

33 Abs. 1 nur eine Mitwirkung in wichtigen Personalangelegenheiten vor. Das Mitwir-

kungsrecht betrifft vor allem das Recht auf Information. Der Grund für die begrenzte 

Mitbestimmung ist einsichtig, denn die Ziele werden ja meist extern von der Vertre-

tungskörperschaft bestimmt.220 

Bund, Kantone und Gemeinden treten oft als Träger von Unternehmen auf, die ihre 
Produkte meist  konkurrenzlos oder zumindest mit eingeschränkter Konkurrenz auf 
dem Markt anbieten (z.B. SBB, Schweizerische Post). Heute ist ihr Ziel zwar eben-
falls eine angemessene Rentabilität zu erwirtschaften, doch sind sie auch zur Grund-
versorgung der Bevölkerung verpflichtet und auch noch zu 100% in Besitz des Bun-

                                            
218  Rühli, Edwin (1992), S. 109 
219  Vgl.  Rühli, Edwin (1992), S. 91 ff. 
220  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 166 f.  
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des. Investitionsentscheidungen scheinen deshalb auch heute noch mit weniger Ri-
siko behaftet zu sein, als es bei privaten Unternehmen der Fall ist. Denn obwohl z.B. 
die SBB durch die Umwandlung in eine spezialrechtliche Aktiengesellschaft theore-
tisch konkursfähig geworden sind, ist nicht anzunehmen, dass der Bund dieses öf-
fentliche Unternehmen im entscheidenden Zeitpunkt im Stich lassen würde, schliess-
lich handelt es sich um ein Unternehmen der Bedarfsdeckung. 
Aus dem Gesagten folgt, dass bei öffentlichen Unternehmen die Mitbestimmung bei 

Kapital- und Personalentscheidungen von anderer Bedeutung ist als bei privaten Un-

ternehmen, bei denen es  bei wiederholt eintretenden betriebswirtschaftlichen Verlus-

ten zum Konkurs kommt. Viele dieser Kapital- und Personalentscheidungen bei öf-

fentlichen Unternehmen betreffen aber öffentliche Interessen, denn sie beeinflussen 

die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das bedeutet, dass bei öffentlichen Unterneh-

men, deren Aufgaben nicht von der Privatwirtschaft übernommen werden können 

oder sollen, die Öffentlichkeit eine nicht unwesentliche Mitbestimmung erhalten 

muss. 221  

Je nach dem, ob es sich bei einem öffentlichen Unternehmen um ein kapitalintensi-

ves Unternehmen handelt oder nicht, müssen auch die Mitbestimmungsrechte bei 

den Kapitalentscheiden entsprechend ausfallen. Bei einem kapitalintensiven Unter-

nehmen ist das Personal weniger schnell von Erweiterungs- oder Rationalisierungs-

investitionen betroffen, weshalb die Mitbestimmung bei Kapitalentscheiden weniger 

wichtig scheint, als bei einem personalintensiven Unternehmen, bei dem Kapitalent-

scheide eine grösser Auswirkung auf die Arbeitsplätze haben. Auch der Öffentlichkeit 

müsste konsequenterweise eine grössere Mitbestimmung zukommen, da Kapitalent-

scheide die Realisierung der öffentlichen Aufgabe stark beeinflussen.222 

 

5.4 Konsequenzen für die Unternehmensplanung 

5.4.1 Finanzierungsformen 

Unter Finanzierung wird hier die Beschaffung und Bereitstellung der finanziellen Mit-

tel (des Kapitalvolumens) verstanden. 

Es sollen jetzt die unterschiedlichen Finanzierungsformen von öffentlichen Unter-
nehmen näher betrachtet werden. Dabei wird auf die Systematisierung der unter-

                                            
221  Vgl. Eichorn, Peter (1976), S. 207 
222  Vgl. Eichorn, Peter (1976), S. 208 
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schiedlichen Finanzierungsarten nach den beiden typischen Kriterien, Herkunft der 
finanziellen Mittel und Rechtsstellung der Kapitalgeber, verzichtet. Die Einteilung der 
Finanzierungsarten nach Innen-/Aussenfinanzierung sowie Eigen-/Fremdfinanzier-
ung würde bei Unternehmen im öffentlichen Sektor nicht weit führen, denn die mögli-
chen Finanzierungsarten sind überaus vielfältig.223 Die folgende Darstellung folgt 
Helmut Brede224, die Ergebnisse werden zur besseren Übersicht tabellarisch voran-
gestellt. 
 

Gruppen von Finan-
zierungsformen 

Stichworte Nutzung der Finan-
zierungsform durch 

öffentliche  
Unternehmen 

Nutzung der Finan-
zierungsform durch 

private Unternehmen

Zuweisungen (x)  Finanzierung aus 
Abgaben Gebühren x  

Eigenfinanzierung 6 6 Zuführung durch den 
Träger Zuschüsse zur Defi-

zitdeckung X  

Kapitalmarktkredit 6 6 
Leasing x x Kreditfinanzierung 
Bausparen x  
Betreibermodell x  
Konzessionsmodell X  
Materielle Privatisie-
rung x  

Schenkung x x 

Finanzierung aus 
privaten Quellen 

Sponsoring x  
Finanzierung aus 

Erwerbseinkünften 
Erwerbseinkünfte 6 6 

Vermögensumschich-
tung x x Sonstiges 
Mitteleinsparung x x 

Die für das Aufkommen wichtigsten Formen sind durch ein fettgedrucktes 6 hervorgehoben; 
(x) bedeutet, dass die Finanzierungsform nur unter bestimmten Bedingungen genutzt wer-
den kann. 

Tabelle 3: Finanzierungsformen225 

 

Die Erläuterungen zu den Stichworten erfolgen in alphabetischer Reihenfolge: 

Bausparen 

Bausparen funktioniert so, „dass der Bausparer zuerst Einzahlungen in einen Fonds 

leistet, bis etwa die Hälfte der für das Bauvorhaben benötigten Summe erreicht ist. 

Dann erhält der Bausparer seine Einlagen samt Zinsen zurück und kann sich aus-

                                            
223  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 101 
224  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 102 ff. 
225  Quelle: in Anlehnung an Brede, Helmut (2001), S. 102 
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serdem von der Bausparkasse den Rest leihen.“226 Es ist allerdings fraglich, ob die-

ser Weg günstiger ist als der konventionelle Weg mit der Bildung von Ersparnissen 

und der Finanzierung des Restbetrages mit Krediten. In der Schweiz ist das Bauspa-

ren nicht so bekannt wie in Deutschland und überhaupt erst möglich seit 1999. Da-

mals schickte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) einen Gesetzes-

entwurf in die Vernehmlassung. Nach dem Willen der WAK sollte es den Kantonen 

möglich sein, zur Förderung des Wohneigentums Bausparrücklagen als Abzug von 

den steuerbaren Einkünften zuzulassen.227 

 

Betreibermodell 

Beim Betreibermodell finanziert, errichtet und betreibt eine Privatperson ein Unter-

nehmen an Stelle der öffentlichen Hand. Sie agiert als Leistungsanbieter, was daran 

ersichtlich ist, dass sie die Leistungen des privaten Betreibers mit den Gebühren, die 

sie einzieht, abgilt. Dabei tritt der Private quasi als Subunternehmer der öffentlichen 

Hand auf, denn er kommt mit der Bevölkerung gar nie in direkten Kontakt. Dies könn-

te beispielsweise bei einer Kläranlage der Fall sein. Mit diesem Modell wird das 

Know-how der Privatwirtschaft genutzt, allerdings besteht auch eine gewisse Gefahr, 

dass die öffentliche Hand in Abhängigkeit des privaten Betreibers gerät.228 

 

Eigenfinanzierung 

Für öffentliche Unternehmen stellt der Zufluss von Mitteln von der Trägerschaft die 

wichtigste Form der Finanzierung dar. Dies kann einerseits als Kapitalanlage (= Ei-

genfinanzierung) oder aber als Defizitgarantie in Form eines Zuschusses erfolgen. 

Weshalb braucht das öffentliche Unternehmen überhaupt Eigenkapital? 

Es wird sicherlich kein Eigenkapital für Haftungszwecke oder zur Aufnahme von 

Fremdkapital auf dem Finanzmarkt notwendig, da die öffentliche Hand ein äusserst 

seriöser Schuldner ist. Dass die öffentliche Trägerschaft ein, wenn auch theoretisch 

konkursfähiges öffentliches Unternehmen Bankrott gehen lassen würde, ist sehr un-

wahrscheinlich. Der Staat als Unternehmer wird also quasi immer als kreditwürdig 

angesehen, weshalb wohl keine Bank auf ein bestimmtes Eigenkapital - Fremdkapi-

tal – Verhältnis achten würde.  

                                            
226  Brede, Helmut (2001), S. 101 
227 Vgl. Parlamentsdienste (1999), [Online]  
228 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 42 
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Anders sieht dies gegenüber den drei anderen Funktionen des Eigenkapitals aus. 

Eigenkapital bedeutet für ein öffentliches Unternehmen immer eine gewisse Unab-

hängigkeit. Möchte z.B. ein öffentliches Unternehmen expandieren, so hat es bei der 

heutigen finanziellen Lage der öffentlichen Haushalte kaum Aussicht auf finanzielle 

Unterstützung, also muss es selbst für genügend Eigenmittel besorgt sein. 

Aus der Sicht der Trägerschaft wirkt die Einflusssicherungsfunktion. Sie ist sehr wich-

tig, denn ein öffentliches Unternehmen hat seine Existenzberechtigung ja nur, weil ihr 

Träger den Wunsch hat, dass eine aus dem öffentlichen Interesse entstandene Auf-

gabe von einem öffentlichen Unternehmen wahrgenommen wird. Das eingebrachte 

Kapital ermöglicht ihm die Lenkung des Unternehmens nach seinen Wünschen. 

Die dritte Funktion des Eigenkapitals, die Gewinnverteilungsfunktion, ist kaum von 

Bedeutung. Die Verteilung von Gewinnen liesse sich auch unabhängig von den Kapi-

talanteilen regeln.  

Über die Höhe der jeweiligen Ausstattung mit Eigenkapital lässt sich nur sagen, dass 

sich die öffentlichen Unternehmen eine möglichst hohe Eigenkapitaldecke wünschen, 

weil sie dadurch eine starke Position erlangen und von einer grosser Autonomie pro-

fitieren. Der Träger schwankt einerseits zwischen dem gewünschten Grad der Ein-

flussnahme und anderseits dem haushälterischen Umgang mit den öffentlichen Mit-

teln.229 

 

Erwerbseinkünfte 

Wie die privatwirtschaftlichen Unternehmen sollen selbstverständlich auch die öffent-

lichen Unternehmen den grössten Teil ihres Finanzbedarfs mittels Umsatztätigkeit 

erzielen. Je nach der Rolle, die dem öffentlichen Unternehmen zukommt (s. 3.4.1), 

ist damit zu rechnen, dass Defizite durch Zuschüsse des Trägers ausgeglichen wer-

den müssen. In manchen Bereichen, wo wegen mangelnder kaufmännischer Renta-

bilität nur öffentliche Unternehmen die Lücke füllen, z.B. im öffentlichen Personen-

nahverkehr, werden die Zuschüsse dauernd benötigt.230 

 

 

 

Gebühren 

                                            
229  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 103 f.  
230  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 104 f. 
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Gebühren zählen zu den öffentlichen Abgaben, welche Private kraft des öffentlichen 

Rechts dem Staat schulden. Die Benutzungsgebühr ist das Entgelt für die Inan-

spruchnahme einer öffentlichen Einrichtung (z.B. Spitaltaxen).231 Die Gebühren soll-

ten kostendeckend sein, allerdings ergibt sich in vielen Fällen eine Kostenunterde-

ckung. 

 

Kapitalmarktkredite 

Diese Form der Finanzierung ist wie bei den privaten auch bei den öffentlichen Un-

ternehmen eine der häufigsten. Wegen der ausgezeichneten Kreditwürdigkeit der 

öffentlichen Hand bietet die Kapitalaufnahme keine Probleme. Allerdings gilt es zu 

beachten, dass sich dadurch der sog. Crowding-Out-Effekt bemerkbar machen kann. 

Dieser verdrängt die private Verschuldung, weil die Zinssätze ansteigen. Weiter 

muss beachtet werden, dass jede Verschuldung auch Tilgungs- und Zinszahlungen 

nach sich zieht und somit für Jahre das Budget belastet. Als unproblematisch gelten 

Kapitalaufnahmen für rentable Projekte, deren spätere Einkünfte für die Tilgungs- 

und Zinszahlungen verwendet werden können.232 

 

Konzessionsmodell 

Mit dem Instrument der Konzession, kann das Gemeinwesen die Leistungserstellung 

von einer Genehmigung abhängig machen. Ein konzessionierter Privater erwirbt 

durch die Konzession Rechte, die unter der Hoheit der öffentlichen Hand stehen. 

Damit kann sichergestellt werden, dass die öffentlichen Aufgaben auch in einer dem 

öffentlichen Interesse entsprechenden Art und Weise erfüllt werden. Um z.B. einen 

abgestimmten Strecken- und Fahrplan im öffentlichen Personennahverkehr zu ga-

rantieren, kann es sinnvoll sein, diesen Wirtschaftszweig durch Konzessionen zu 

steuern.233 

 

Leasing 

Beim Leasing werden dem öffentlichen Unternehmen Investitionsobjekte zur Nutzung 

überlassen. Dies kann z.B. eine Immobilie oder ein Fahrzeug sein. Somit muss nicht 

mehr der ganze Investitionsbetrag auf einmal aufgebracht werden, dafür müssen in 

                                            
231  Vgl. Häfelin, Ulrich/Müller, Georg (1998), Ziff. 2039 ff. 
232  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 105 f. 
233  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 42; Krähenmann, Beat (1987), S. 19 f. 
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regelmässigen Abständen die Leasinggebühren bezahlt werden. Im Normalfall ist 

Leasing teurer als eine normale Kreditfinanzierung. Es kann also nur befürwortet 

werden, wenn für den Leasingnehmer bestimmte Vorteile resultieren, z.B. Einkaufs-

vorteile.234 

 

Materielle Privatisierung 

„Materielle Privatisierung bedeutet, daß die öffentliche Hand nicht einfach in das 

Rechtskleid zivilrechtlicher Rechtsformen schlüpft, sondern sich tatsächlich zurück-

zieht und das Feld der privaten Seite überlässt.“235 

 

Mitteleinsparung 

Wird Finanzierung als Massnahme zur Vergrösserung des finanziellen Spielraums 

gesehen, muss auch die Mitteleinsparung dazu gezählt werden. Werden die Ausga-

ben gekürzt, stehen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, was wie eine zusätzliche 

Einnahme wirkt.236 

 

Schenkung 

Die meisten Schenkungen sind wohl Erbschaften.237 Wenn z.B. die SBB von einem 

begeisterten Bahnfahrer eine wertvolle Gemäldesammlung erben, bedeutet dies für 

die SBB vermehrte Einnahmen, vorausgesetzt sie dürfen die Gemäldesammlung 

weiterverkaufen. Somit gehören Schenkungen zu den Finanzierungsformen. 

 

Sponsoring 

Das Sponsoring beinhaltet ein Geschäft, welches auf einer Leistung und Gegenleis-

tung beruht. Der Gesponserte erhält dabei zusätzliche Einnahmen, der Sponsor er-

hofft sich ihm entgegengebrachtes Interesse und Sympathie, also eine Werbewir-

kung.238 

In öffentlichen Unternehmen ist Sponsoring noch nicht sehr weit verbreitet. Es kommt 
meist im Kulturbereich vor, z.B. Theateraufführungen oder Ausstellungen. Problema-

                                            
234  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 106 
235  Brede, Helmut (2001), S. 39 
236  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 106 
237  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 107 
238  Vgl. Meffert, Heribert (1998), S. 709  
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tisch bei dieser Form der Finanzierung bleibt die Tatsache, dass dadurch die Unab-
hängigkeit des Empfängers und somit die öffentliche Aufgabe gefährdet sein kann.239 
 

Vermögensumschichtung 

Bei der Vermögensumschichtung geht es um die Freisetzung gebundenen Kapitals 

und somit um die Schaffung eines grösseren finanziellen Spielraums. Als Finanzie-

rung gelten üblicherweise nur  Vermögensumschichtungen, welche nur sporadisch 

stattfinden. Es handelt sich immer um Objekte, die das Unternehmen nicht unbedingt 

benötigt oder nicht mehr benötigt, wie z.B. eine Immobilie. Diese Form der Finanzie-

rung spielt eine untergeordnete Rolle.240 

 

Zuschüsse zur Defizitdeckung 

Manche öffentlichen Unternehmen sind fallweise oder ständig abhängig von Zu-

schüssen zur Defizitdeckung durch ihre Trägerschaft. Es gibt dafür mehrere Gründe 

wie z.B. eine mangelnde Effizienz, schlechte Marktlage oder aber eine durch die öf-

fentliche Aufgabe vorgegebene Preispolitik, welche die Kostendeckung nicht erlaubt. 

Zuschüsse sollten allerdings immer eingeschränkt werden.241 

 

Zuweisungen 

Mit dem Begriff Zuweisungen ist vor allem der Finanztransfer von einem öffentlichen 

Haushalt zu einem anderen gemeint. Bei öffentlichen Unternehmen sind sie die Aus-

nahme, im Schienenverkehr werden etwa gemeinwirtschaftliche Lasten über Zuwei-

sungen abgegolten.242 

 

Zusammenfassung 
 
Die wichtigsten Finanzierungsformen öffentlicher Unternehmen sind: 243 
 
• Erwerbseinkünfte 
• Eigenfinanzierung und 
• Kapitalmarktkredite 
 

                                            
239  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 107 
240 Vgl. Rieger, Franz Herbert (1982) S. 462 
241  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 108 
242 Vgl. Brede, Helmut (2001) S. 108 
243  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 108 
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Wie sich zeigt, stimmen die wichtigsten Finanzierungsformen öffentlicher und privater 

Unternehmen überein. Für öffentliche Unternehmen bestehen insgesamt vielfältigere 

Finanzierungsformen, was durch die (Mit-)Trägerschaft des Staates und die meist 

gemeinwohlorientierten Ziele erklärt werden kann. Jedoch sind die Grenzen der Be-

lastung des Bürgers mit Gebühren durch das Kostendeckungs- und Äquivalenzprin-

zip (s. 4.3.3) eng gesetzt. 

Da öffentliche Unternehmen meist anlageintensiv sind, sind diejenigen Unternehmen 

im Vorteil, welche kurzfristig Fremdkapital aufnehmen und von günstigen Konditionen 

profitieren können. Die rechtliche Bindung wirkt sich also auch auf die Finanzierung 

eines öffentlichen Unternehmens aus.244 

Eigenkapital ist bei öffentlichen Unternehmen theoretisch entbehrlich. Allerdings ist 

es sowohl im Interesse des Unternehmens als auch der Trägerschaft, dass das Un-

ternehmen mit genügend Eigenkapital ausgestattet wird. Die Eigenkapitalausstattung 

ist bei öffentlichen Unternehmen also nicht eine Frage der Notwendigkeit, sondern 

der Zweckmässigkeit.245 

 

5.4.2 Projektbewertung 

Das Management eines öffentlichen und eines privatwirtschaftlichen Unternehmens 

hat bei der Planung grundsätzlich die gleiche Problemstellung. Es geht darum, unter 

den verfügbaren Methoden diejenige auszuwählen, welche am besten geeignet er-

scheint. Allerdings bestehen für öffentliche und private Unternehmen unterschiedli-

che Anwendungsbedingungen. Bei manchen Planungsmethoden ist klar ersichtlich, 

dass sie sich für öffentliche Unternehmen eignen. Dies ist bei Methoden der Projekt-

bewertung (Nutzen-Kosten-Untersuchungen) der Fall. Allerdings bleiben bei diesen 

Methoden die Schwachstellen und Grenzen für die spezifische Anwendung bei der 

öffentlichen Hand verborgen. Es sei angemerkt, dass der Ausdruck Projektbewertung 

hier in einem weiten Sinne verstanden wird, so wird z.B. auch die Verteilung von 

Forschungsmitteln darunter subsumiert.246 Bei den Nutzen-Kosten-Untersuchungen 

werden  vor allem drei Methoden bevorzugt: die Nutzen-Kosten-Analyse, die Nutz-
wertanalyse sowie die Kosten-Wirksamkeits-Analyse.247  

                                            
244  Vgl. Kolbe, Lothar (1986), S. 61 f. 
245 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 108 
246 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 171 
247 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 171 



 76

Die traditionelle Nutzen-Kosten-Analyse will sowohl die Kosten als auch den Nut-

zen eines Projekts einander gegenüberstellen. Die einfachste Vorgehensart diese 

Grössen aneinander zu messen, ist die vom Projekt ausgehenden positiven Wirkun-

gen (Nutzen) und negativen Wirkungen (Kosten) in Geldeinheiten zu bewerten. Al-

lerdings stellt die monetäre Quantifizierung meistens grosse Probleme.248 Das 

Hauptanliegen der Nutzen-Kosten-Analyse besteht in der Prüfung eines öffentlichen 

Projekts, um dessen Wohlfahrtsbeitrag für die Gesellschaft zu ermitteln.249 In den 

Fällen, wo eine Quantifizierung in Geldeinheiten schwierig erscheint, wird geraten, 

die durch das Projekt verursachte Veränderung des Bruttoinlandprodukts250 als 

Messgrösse zu verwenden oder den zu erwartenden Nutzen251 verbal zu beschrei-

ben. Die Anwendung der Nutzen-Kosten-Analyse entspricht in etwa der Kapitalwert-

methode in der Privatwirtschaft, dabei geht es um die Diskontierung der in der Zu-

kunft zu erwartenden positiven und negativen Projektwirkungen.252 Die Schwierigkei-

ten, die mit der Kosten-Nutzen-Analyse verbunden sind, führten schliesslich zur Ent-

wicklung der Kosten-Wirksamkeits-Analyse.  

 

Die Kosten-Wirksamkeits-Analyse verzichtet ganz auf den Versuch den Nutzenef-

fekt eines Projekts zu monetarisieren.253 Es geht hier darum, diejenige Handlungsal-

ternative zu ermitteln, welche mit einem bestimmten Mitteleinsatz (Kosten) die beste 

Wirkung erzielt. Dabei wird jede Projektalternative, im Hinblick auf ihre spezifischen 

Subziele, anhand verschiedener nicht-monetärer Indikatoren bewertet. In dieser 

Form versucht die Kosten-Wirksamkeits-Analyse keine Aggregation der einzelnen 

Wirksamkeitsmasse zu einem Gesamtwirksamkeitsmass vorzunehmen.254 Allerdings 

kann so auch keine Rangfolge unter den Projektalternativen gebildet werden. 

 

Etwas einfacher gestaltet sich die Aufgabe, wenn nur ein eindimensionales Zielkrite-

rium vorliegt und somit auch nur eine Wirksamkeit zu ermitteln ist. In diesem Fall 

                                            
248 Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 83 
249 Vgl. Hanusch, Horst/Schlumberger, Manfred (1989), Sp. 994 
250 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 172 
251 Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 83 
252 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 171 
253 Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 83 
254 Vgl. Hanusch, Horst/Schlumberger, Manfred (1989), Sp. 1000 
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können nämlich Wirksamkeits-Kosten-Verhältnisse gebildet werden, was wiederum 

erlaubt eine Rangfolge unter den Projekten zu erstellen (vgl. Abbildung 10). 

 

 

Abbildung 10: Das Wirksamkeits-Kosten-Verhältnis255 

 
Als Kritik am Wirksamkeits-Kosten-Verhältnis  kann genannt werden, dass es die 

absolute Höhe der Wirksamkeit  eines Projekts vernachlässigt  und sein Anwen-

dungsgebiet durch das eindimensionale Zielkriterium beschränkt ist.256 

 

Das folgende Phasenschema der Nutzen-Kosten-Untersuchung zeigt die Gemein-

samkeiten und die Unterschiede der beiden eben erörterten Analysen. 

 

                                            
255  Quelle: in Anlehnung an Hanusch, Horst (1994), S. 169 
256 Vgl. Hanusch, Horst (1994), S. 169 
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Abbildung 11: Phasenschema der Nutzen-Kosten-Untersuchungen257 

 
Häufig wird die Kosten-Wirksamkeits-Analyse allerdings weitgehend wie eine Nutz-

wertanalyse vorgenommen. Das bedeutet, dass die Wirkungen (Nutzen und Kosten), 

die von einem Projekt ausgehen, in Punktwerte umgerechnet werden. Somit werden 

die Nutzen in Form des Nutzwertes und die Kosten direkt vergleichbar, allerdings 

wird ein partieller Informationsverlust in Kauf genommen, wenn die Kosten ebenfalls 

in Punktwerte umgerechnet werden und so von einer kardinalen auf eine ordinale 

Messebene gewechselt wird.258  

                                            
257 Quelle: Haiber, Thomas (1997), S. 84 
258 Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 83 
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Die Kosten-Wirksamkeits-Analyse wurde in der Vergangenheit hauptsächlich im Ver-

kehrs- und Verteidigungssektor sowie im Bildungs-, Forschungs- und Gesundheits-

wesen angewendet.259 

 

Die Nutzwertanalyse hebt sich unter anderem von der Kosten-Wirksamkeits-

Analyse dadurch ab, dass sie auf den Einbezug der Kosten der einzelnen Alternati-

ven verzichtet. Für die Aussagefähigkeit einer Nutzwertanalyse ist das Zielsystem 

von grösster Wichtigkeit. Bei einem öffentlichen Unternehmen sollten die Projektal-

ternativen mit dem öffentlichen Auftrag in Einklang sein. Deshalb muss das der 

Nutzwertanalyse zu Grunde liegende Zielsystem entweder dem Zielsystem des öf-

fentlichen Unternehmens entsprechen oder aber aus diesem abgeleitet werden.260 In 

einem ersten Schritt müssen für jedes Ziel eine Messskala und die dazugehörenden 

Bestwerte und Nullpunkte festgelegt werden. Danach wird für jedes Ziel der Zielerfül-

lungsgrad bestimmt und mit dem Zielgewicht (Grad der Zielbedeutung) multipliziert. 

Es resultiert der gewichtete Zielerfüllungsgrad (Teilnutzwert). Der Nutzwert einer Pro-

jektalternative wird schliesslich durch die Aufaddierung der einzelnen gewichteten 

Zielerfüllungsgrade (Teilnutzen) bestimmt (vgl. Abbildung 12). 

 

 

Abbildung 12: Ablaufschema einer Nutzwertanalyse für ein Alternativprojekt261 

 
 
Diese Analyseform eignet sich besonders für die Erfassung der verschiedenen Ziel-

dimensionen eines öffentlichen Unternehmens. Zielkriterien, die monetär bewertbar 

sind, sollten allerdings von der Nutzwertanalyse nicht erfasst werden, da sie durch 

                                            
259 Vgl. Hanusch, Horst (1994), S. 159 
260  Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 230 
261  Quelle: Hanusch, Horst/Schlumberger, Manfred (1989), Sp. 1000 
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die kardinale Messung besser geeignet sind, eine rein wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit 

eines Projektes zu ermitteln.262 

 

 Vorteil Nachteil 

Nutzen-Kosten-Analyse 
• als einzige Methode will sie 

Nutzen und Kosten anein-
ander messen 

• die Wirkung von Handlun-
gen sind oft nicht messbar 
→  beeinträchtigt die Aus-
sagefähigkeit 

Kosten-Wirksamkeits-

Analyse 

• bei paarweisem Vergleich 
von Alternativprojekten kann 
sie helfen die dominante 
Massnahme zu eruieren 

• die verschiedenen Teilwirk-
samkeiten werden nicht zu 
einer Gesamtwirksamkeit 
zusammengefasst→  
Rangfolge unter den Projek-
ten kann nicht erstellt wer-
den 

Nutzwertanalyse 
• zwingt Entscheidungspro-

zesse im öffentlichen Sektor 
offenzulegen 

• keine Beurteilung der ge-
samtwirtschaftlichen Vor-
teilhaftigkeit eines Projekts 
möglich 

Tabelle 4: Vor- und Nachteile der verschiedenen Nutzen-Kosten-Untersuchungen 

 

5.4.3 Optimierungsmethoden 

Bei anderen Planungsinstrumenten, den „Optimierungsmethoden“, ist nicht sofort 

ersichtlich, dass sie sich auch für öffentliche Institutionen eignen. Deshalb sollen sie 

hier ebenfalls kurz erläutert werden.263  

 

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Lineare Programmierung, die Netzplan-
technik und das Entscheidungsbaumverfahren. 

 

Der Anwendungsbereich für Lineare Programmierung soll am Beispiel eines öffent-

lichen Transportunternehmens erläutert werden, welches im öffentlichen Personen-

nahverkehr tätig ist. 

Es sei angenommen, dass dieses Transportunternehmen seine alte Tram- und Bus-
Flotte erneuern will, die Finanzmittel aber nicht ausreichen, alle Fahrzeuge zu erset-
zen. Das öffentliche Unternehmen geht von folgenden Daten aus (dabei wird ange-
nommen, dass eine Nutzen-Kosten-Untersuchung stattgefunden hat):  
 

 

                                            
262  Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 229 
263  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 177 



 81

Nutzen eines neuen Busses = 9 Nutzeneinheiten/Bus  

Nutzen eines neuen Trams = 6 Nutzeneinheiten/Tram 

Daraus ergibt sich die Zielfunktion:     

    

 

N = 9 S + 6 W →max! 

 

 

Als Nebenbedingungen, ohne die die Zielfunktion nicht erfüllt werden kann, sind die 

beschränkten Finanzmittel und der Mittelbedarf zu nennen. Weiter wird angenom-

men, dass die Fahrzeugflotte über einen Zeitraum von drei Jahren erneuert wird und 

dass die Angaben über die verfügbaren Mittel und den Mittelbedarf jeweils auf Perio-

denbeginn bezogen sind. Zudem verfallen Mittel, die nicht ausgeschöpft werden.264 
 
 t0 t1 t2 

für S = 1 6 4 3 Mittel-

bedarf für W = 1 3 3 5 

verfügbare Mittel 48 36 45 

Tabelle 5: Mittelbedarf und –vorrat für Fahrzeugparkerneuerung265 

 
 
Die Nebenbedingungen, die sich aus Tabelle 5 ableiten lassen, lauten also: 

 

   6 S + 3 W ≤  48 

   4 S + 3 W ≤  36 

   3 S + 5 W ≤  45 

 

Die Lösung dieses Problems lautet: 

S = 6 

W = 4 

N = 76 

 

                                            
264  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 178 
265  Quelle: in Anlehnung an Brede, Helmut (2001), S. 178 

Legende: 
 
N Nutzeneinheiten 
S Anzahl neue Busse 
W Anzahl neue Trams 
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Das Beispiel ist bewusst ganz einfach gehalten und somit noch einfach zu lösen. Es 

ist aber gut vorstellbar, dass wenn einige Komplizierungen hinzukommen, ein formel-

les Lösungsverfahren (hier die Simplex-Methode) aushelfen müsste. Wichtig zu se-

hen ist, dass Probleme solcher Art auch in öffentlichen Unternehmen lösbar sind, 

dass allerdings die Fähigkeiten im Unternehmen vorhanden sein müssen, ein sol-

ches Problem in Zielfunktion und Nebenbedingungen aufzulösen.266 

 

Die Netzplantechnik wird in erster Linie zur Planung und Überwachung von Projek-

ten eingesetzt. Sie eignet sich also auch für Probleme öffentlicher Unternehmen, „die 

optimal strukturierte zeitliche Abläufe aufeinanderfolgender oder parallel geschaltete-

ter Vorgänge verlangen.“267 Der Netzplan kann aus dem Projektstrukturplan abgelei-

tet werden. Dabei werden die Arbeitspakete der untersten Planungsebene in ihre 

einzelnen Ereignisse aufgeschlüsselt. Diese einzelnen Vorgänge werden dann zeit-

lich  gestaffelt, indem parallel und sequenziell auszuführende Tätigkeiten ihren Be-

ziehungen entsprechend in Gestalt eines Teilnetzes dargestellt werden. Schliesslich 

werden die einzelnen Teilnetze zu einem Gesamtnetz kombiniert.268 

Die Netzplantechnik eignet sich für komplizierte Projekte, wie sie auch bei Ver- und 
Entsorgungsunternehmen auftreten. Dank einer vielfältigen Software zur Netzplan-
generierung kann heute auch der zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand in 
Grenzen gehalten werden. Würde bei einem Projekt mit hohem Detaillierungsgrad 
und somit auch steigendem Schwierigkeitsgrad manuell vorgegangen, würde der 
Aufwand deutlich ansteigen.269 
 

Das Entscheidungsbaumverfahren kennzeichnet sich ebenfalls durch seine einfa-

che Handhabung aus. Bei diesem Verfahren geht es auch um die Anordnung von 

Vorgängen, allerdings steht hier die richtige Reihenfolge im Zentrum des Interes-

ses.270 

Dies soll hier kurz an einem Beispiel271 veranschaulicht werden. 
 

                                            
266 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 177 ff. 
267 Brede, Helmut (2001) S. 179 
268 Vgl. Haiber, Thomas (1997) S. 267 
269 Vgl. Haiber, Thomas (1997) S. 269 
270 Vgl. Brede, Helmut (2001) S. 181 
271 Vgl. Brede, Helmut (2001) S. 181 ff. 
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Abbildung 13: Räumliche Verteilung der Glassammelstellen272 

 
Ein öffentliches Entsorgungsunternehmen hat den Auftrag, von der Garage A aus, 

sämtliche über das Stadtgebiet verteilten Glassammelstellen B, C,..., G zu leeren. 

Die Abbildung 13 nennt den Zeitbedarf, um von einer Glassammelstelle zur anderen 

zu fahren.  

Nun soll die kürzeste Wegstrecke herausgefunden werden, d.h. der Verlauf der Fahrt 

sowie die dazugehörige Zeit. Mit der Technik des Entscheidungsbaumverfahrens 

findet man schliesslich durch systematisches Prüfen aller in Frage kommenden We-

ge eine Lösung. Die Technik liefert eine Grafik (vgl. Abbildung 14), welche wie eine 

auf der Seite liegende Baumkrone aussieht und auch dem Entscheidungsverfahren 

den Namen gab. 
  

 

Abbildung 14: Entscheidungsbaum zur Ermittlung des optimalen Tourenplans eines öffentlichen 
  Entsorgungsunternehmens273 

 
 

                                            
272 Quelle: Brede, Helmut (2001) S. 181 
273  Quelle: Brede, Helmut (2001), S. 182 
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Bei dieser Variante des Entscheidungsbaumverfahrens werden von einem bestimm-

ten Punkt (Garage) alle denkbaren Fahrtwege auf ihre Länge hin geprüft. Auf diese 

Weise findet man den kürzesten Weg. Die in der Abbildung 14 angegebenen Zahlen 

stehen für die beanspruchte Zeit des jeweiligen Weges. Wegstrecken, die wenig Sinn 

machen, weil dabei die gleiche Strecke zweimal zurückgelegt werden muss, werden 

in der Grafik nur angedeutet. 

Die kürzeste Tour ergibt sich in diesem Beispiel, wenn die Glascontainer in der Rei-

henfolge A, C, B, G, F, E, D, A oder in umgekehrter Reihenfolge A, D, E, F, G, B, C, 

A geleert werden. Der Zeitbedarf beträgt jeweils 180 Minuten. 

 

5.4.4 Entscheidungsverhalten 

„Eine Entscheidung ist die Wahl einer optimalen Alternative bei gegebenen Zielvor-

stellungen unter Nebenbedingungen.“274 

Die Entscheidungen, die in öffentlichen Unternehmen getroffen werden müssen, un-

terscheiden sich eigentlich nur unwesentlich von denen in der Privatwirtschaft. Die-

ses Kapitel könnte also ganz weggelassen werden, würde sich nicht die Vermutung 

aufdrängen, dass Entscheidungen in öffentlichen Unternehmen tendenziell teurer 

sind als in der Privatwirtschaft.275  

 

Für öffentliche Unternehmen ist es ausserordentlich schwierig ihre Leistungsfähigkeit 

unter Beweis zu stellen, denn ihre Renditen können nicht mit denen der Privatwirt-

schaft verglichen werden.276 Öffentliche Unternehmen verfolgen meist gemeinwirt-

schaftliche Ziele, so dass die Zielerfüllung nicht in einer Rendite ausgedrückt werden 

kann, denn gemeinwohlorientierte Ziele sind nur unter zu Hilfenahme von Indikatoren 

messbar. Somit besteht die Gefahr, dass 

• Kollektiventscheidungen statt  Individualentscheidungen gefällt werden und 

• Entscheidungen auf eventuell zu hohen hierarchischen Ebenen getroffen wer-

den.277 

 

                                            
274  Schweitzer, Marcell (1993), S. 62 
275  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 183 
276  Vgl. Eichhorn, Peter (1975), S. 186 
277  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 183 
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Eine Gefahr von Kollektiventscheidungen besteht darin, dass versucht wird, die Ver-

antwortung für eventuelle Fehlentscheidungen auf diese Weise zu verteilen. Kom-

missionen, Arbeitsgruppen, Ausschüsse etc. können Hinweise für diese Haltung 

sein. Kollektiventscheide sollen aber nicht allgemein kritisiert werden, denn es gibt 

durchaus Situationen, wo die Komplexität eines Problems diese Art der Entschei-

dungsfindung rechtfertigt. In Frage zu stellen sind nur diejenigen Fälle, wo durch die 

Angst Verantwortung zu übernehmen, Individualentscheidungen verhindert werden, 

indem die Entscheidungen auf immer höhere Hierarchieebenen geschoben werden. 

Vorstellbar ist allerdings auch, dass ein Vorgesetzter eine Entscheidung an sich 

zieht, obwohl sie delegiert werden könnte.278 

Diesen Tendenzen kann begegnet werden durch 

• Leistungsanreize, welche durch ein sinnvolles Anreizsystem entwickelt werden, 

• Mitarbeiter- und Vorgesetztenschulung, die die Übernahme von Verantwortung 

sowie die Entscheidungsdelegation zu stärken versucht  

• den Lernprozess, während dem ein Gefühl entwickelt werden muss, welche Ebe-

ne sich für die Entscheidung am besten eignet. 

 

Allgemein kann gesagt werden, dass im Zweifel Entscheidungen besser an eine zu 

hohe Ebene abgegeben werden als an eine zu tiefe. Denn so ist es immer noch 

möglich die Entscheidung auf eine tiefere Hierarchieebene zu delegieren. Im umge-

kehrten Fall sind dann sehr grosse Anstrengungen notwendig, um die Entscheidung 

zu korrigieren.279 Allerdings scheint diese Empfehlung gerade wieder die Gefahr in 

sich zu bergen, dass die oberen Hierarchieebenen überlastet werden, weil aus Ver-

antwortungsscheu eine Entscheidung lieber einmal zu viel als zu wenig an eine hö-

here Ebene weitergereicht wird. 

 

5.5 Konsequenzen für die Kontrolle und Betriebsanalyse 
 
Die Kontrolle in öffentlichen Unternehmen unterscheidet sich nur in wenigen Punkten 

von der Kontrolle in der Privatwirtschaft. Die Differenzen betreffen vor allem die Aus-

                                            
278  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 183 
279 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 183 f.  
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richtung der Kontrolle auf die Erfüllung gemeinwohlorientierter Ziele, die Art und Wei-

se der Kontrolle sowie die Besetzung der Kontrollorgane.280 

 

5.5.1 Kontrolle und Zielerreichung 

„Unter Kontrolle versteht man allgemein einen Vergleich zwischen einer normativen 

Komponente (Soll) und einer empirischen Komponente (Ist).“281 Die Kontrolle stellt 

eine Teilfunktion des Unternehmenscontrollings dar. Das Controlling kann wiederum 

als die Unterstützung der Unternehmensführung durch die Zusammenfassung der 

betriebswirtschaftlichen Informations-, Planungs- und Kontrollaktivitäten definiert 

werden.282  

Das gemeinwohlorientierte Handeln in öffentlichen Unternehmen beeinflusst auch 

stark die Kontrolle der Unternehmensaktivitäten. Bei den meist gemeinwohlorientier-

ten Zielen öffentlicher Unternehmen besteht das Problem, dass sie sich quantitativ 

nicht erfassen lassen, also direkt nicht messbar sind und deshalb Indikatoren aushel-

fen müssen.283 Allerdings muss noch einmal betont werden, dass solange keine wirk-

lich zuverlässige Messmethode für die Erfüllung gemeinwohlorientierter Ziele exis-

tiert, es schwierig ist, verbindende Ziele zu vereinbaren. Bei der Genauigkeit der 

Messung der Zielerreichung bestehen denn auch die grössten Unterschiede zu den 

privaten Unternehmen.284 

 

5.5.2 Kontrollformen 

Öffentliche Unternehmen verfügen über eine vielfältige Form der Kontrolle. Es kön-

nen die interne sowie die externe Kontrolle unterschieden werden.  

Bei der internen Kontrolle von öffentlichen Unternehmen in öffentlich-rechtlicher 

Rechtsform ist in erster Linie die nachgeordnete Behörde zu nennen, die sich dafür 

verantwortlich zeigt. Anders sieht es bei öffentlichen Unternehmen in privatrechtlicher 

Organisationsform aus. Hier übernehmen die nach der jeweiligen Gesellschaftsform 

Berechtigten die Kontrollfunktion.285 

                                            
280 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 184 
281 Braunschweig, Christoph (1998), S. 119 
282 Vgl. Meier, Harald (1998), S. 158 
283 Vgl. Steinberg, Rudolf (1989), Sp. 1660  
284 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 185 
285 Vgl. Steinberg, Rudolf (1989), Sp. 1663  
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Neben der internen Kontrolle gibt es zahlreiche externe. Dabei ist etwa an die politi-

sche Kontrolle und an die Finanzkontrolle zu denken.  

 

Das Parlament nimmt seinen Teil der externen Kontrolle durch das Ratsplenum und 

noch mehr durch die Kommissionen wahr. Dabei überwacht es die Rechtmässigkeit, 

Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Aufgabenerfüllung und äussert auch Kritik. Das 

Parlament übt aber nur bei finanziellen Angelegenheiten eine Routinekontrolle aus, 

die restliche Kontrolle erfolgt meist reaktiv. Als Kontrollmittel kommen Interpellatio-

nen, einfache Anfragen, Untersuchungskommissionen sowie Parlamentsbeauftragte 

für spezielle Probleme wie der Eidgenössische Preisüberwacher oder der Daten-

schutzbeauftragte in Frage.286 Zudem müssen sich öffentliche Unternehmen auf 

Grund ihrer Rechtsform (Aktiengesellschaft) regelmässig externen Kontrollen unter-

ziehen. Dabei bevorzugen öffentliche Unternehmen wie auch die öffentlichen Verwal-

tungen gewisse Kontrollformen gegenüber anderen. Gemäss Helmut Brede bevor-

zugen öffentliche Institutionen: 

• Fremdkontrolle gegenüber Selbstkontrolle  

• Lückenlose Kontrolle gegenüber stichprobenweiser Kontrolle 

• Ex-post-Kontrolle gegenüber Ex-ante- oder begleitender Kontrolle 

• laufende Kontrolle gegenüber fallweiser Kontrolle 

• externe gegenüber interner Kontrolle287 

 

Es gilt zu beachten, dass die bevorzugten Kontrollen immer teurer sind als die Alter-

nativen. Dabei muss die teurere Kontrolle überhaupt nicht bessere Resultate liefern. 

Somit lässt sich in öffentlichen Unternehmen ein Rationalisierungspotential orten, wo 

überflüssige und unwirtschaftliche Kontrollformen eingesetzt werden. 

 

5.5.3 Zur Besetzung von Kontrollpositionen 

Bei öffentlichen Unternehmen ist auch oft zu beobachten, dass die Kontrollpositionen 

mit Politikern besetzt werden. Diese Gewohnheit birgt gewisse Gefahren in sich, 

denn die Kontrollqualität kann durch (partei)-politische Interessen beeinträchtigt wer-

den. Diese Gefahr sollte nicht vernachlässigt werden, denn schaut man sich die Be-

                                            
286 Vgl. Steinberg, Rudolf (1989), Sp. 1660 
287 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 186 
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sonderheiten (vgl. Kp. 4) öffentlicher Unternehmen an, erscheint es besonders wich-

tig, dass die unabhängige Willensbildung der Kontrollorgane gewährleistet ist. Es 

sollte also möglichst darauf geachtet werden, dass Fachleute die anspruchsvollen 

Positionen der Kontrolle besetzen.288 

 

5.5.4 Zum Rechnungswesen in öffentlichen Unternehmen 

Bei öffentlichen Unternehmen ist der Grad der Selbständigkeit bzw. der Abhängigkeit 

von der Trägerschaft ganz unterschiedlich und reicht vom rein öffentlich-rechtlichen 

Unternehmen (ohne organisatorische und ökonomische Autonomie) bis zur privat-

rechtlichen Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit.289 Ein öffentliches 

Unternehmen ist je nach organisatorischer und rechtlicher Selbständigkeit auch 

rechnerisch mehr oder weniger selbständig. 

In der Schweiz hat sich die kaufmännische Buchführung in Form der doppelten 

Buchhaltung in öffentlichen Gemeinwesen durchgesetzt. Dies im Gegensatz zu 

Deutschland, wo eine rege Diskussion um die Unterschiede zwischen der Kameralis-

tik und der Doppik geführt wird.290 Die kameralistische Buchführung stellt lediglich 

den erzielten Einnahmen die geleisteten Ausgaben gegenüber und führt somit zur 

Feststellung eines Überschusses oder Fehlbetrags.291  

Die kaufmännische Buchführung ist in ihrer Logik auf die Ermittlung eines Jahresab-
schlusses ausgerichtet. Der Jahresabschluss besteht aus den drei Elementen Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang.292 Aus der Sicht der Trägerschaft 
handelt es sich bei einem solchen öffentlichen Unternehmen um einen Nettobetrieb, 
der bloss über die Gewinnabführung oder den Verlustausgleich mit dem Trägerhaus-
halt verbunden ist. Um Geldbewegungen darzustellen und die damit zusammenhän-
gende Veränderung eines Geldmittelfonds wird eine Nebenrechnung bzw. Erweite-
rung benötigt, die Kapitalflussrechnung.293  
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist heute für die öffentliche Hand ein wichtiges 

Kontroll- und Führungsinstrument. Wie eine Kosten- und Leistungsrechnung genau 

zu gestalten ist, kann z.B. bei Adolf Gerhard Coenenberg294 entnommen werden. 

                                            
288 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 187 
289 Vgl. Bolsenkötter, Helmut (1989), Sp. 1355 
290 Vgl. Moser, Walter (1982), S. 42 
291 Vgl. Wiesner, Herbert (1989), Sp. 750 
292 Vgl. Bolsenkötter, Helmut (1989), Sp. 1356 
293 Vgl. Bolsenkötter, Helmut (1989), Sp. 1360 
294 Vgl. Coenenberg, Adolf Gerhard (1993), S. 1 ff. 
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Hier sollen nur die besonderen Probleme der Kosten- und Leistungsrechnung, die 

sich in öffentlichen Unternehmen stellen, betrachtet werden. 

Als Problembereiche für öffentliche Unternehmen im Vergleich mit der Privatwirt-

schaft können genannt werden:295 

• die Kostenträger-Definition 

• die Leistungsmessung und 

• die Internalisierung externer Effekte 

 

Bei der Definition von Kostenträgern kann es zu Schwierigkeiten kommen, denn es 

ist nicht immer klar, was genau als Kostenträger geeignet ist. Dies soll anhand eines 

Beispiels klargemacht werden. 

In einem Krankenhaus werden sehr viele verschiedene Leistungen erbracht. Diese 

reichen von der Unterkunft und Verpflegung bis hin zur hochkomplizierten Operation. 

Aber handelt es sich nun dabei um Kostenträger? Diese Einteilung wäre sicherlich 

viel zu grob, denn eine Hüftgelenkoperation verursacht sicherlich andere Kosten als 

eine Platzwunde am Kopf. Wird die Leistung als Kostenträger gewählt, erhält man 

hier eine vernünftige Lösung für das Kostenträger - Definitionsproblem, denn die Ko-

sten sollen sich ja im Entgelt widerspiegeln. In diesem Beispiel würde dies also be-

deuten, dass die Kostenträger für den Behandlungstyp A, B, C etc. eingerichtet wür-

den. 296  

Auch die Leistungsmessung stellt bei den öffentlichen Unternehmen ein Problem dar. 

So stellt sich z.B. die Frage, wie die Menge des Abwassers, welche durch einen Ka-

nalisationsanschluss entsorgt wird, gemessen werden könnte. Sicherlich wäre die 

einfachste Lösung der Einbau eines Messgerätes, erfahrungsgemäss wird darauf 

aber verzichtet. In der Praxis wird in solchen Fällen auf Indikatoren zurückgegriffen. 

Im Beispiel des Abwassers wird der Frischwasserverbrauch herangezogen. Es han-

delt sich dabei um einen Wahrscheinlichkeitsmassstab, denn es ist sehr wahrschein-

lich, dass sich das verbrauchte Frischwasser in Abwasser umwandelt.297 

Wie das Beispiel zeigt, ist es in solchen Fällen notwendig, Ersatzgrössen (Indikato-

ren) zu verwenden, wo keine direkte Messung möglich ist. Mit Indikatoren sind aller-

dings immer Probleme verbunden. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass sie das 

                                            
295 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 200 
296 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 201 
297 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 202 
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zu Messende nur unzureichend genau abbilden, und andererseits, dass mehrere In-

dikatoren zur Auswahl stehen, was wiederum zu einem Entscheidungsproblem führt. 

 

Bei der Internalisierung externer Effekte stellt sich folgendes Problem: Das Handeln 

der Wirtschaftssubjekte vollzieht sich in engem Kontakt mit ihrer Umwelt (vgl. 2.3.2). 

Dies bedeutet, dass einige Wirkungen dieses Handelns sich ausserhalb von Märkten 

bemerkbar machen. Diese Wirkungen nennt man externe Effekte. Die Experten298 

auf diesem Gebiet sind sich einig, dass bei der Kosten- und Leistungsrechnung öf-

fentlicher Unternehmen auch die externen Effekte ihres Handelns einbezogen wer-

den sollten. Bei öffentlichen Unternehmen spielen die externen Effekte eine viel grö-

ssere Rolle als bei ihren privatwirtschaftlichen Pendants, denn ihre Aufgabe besteht 

teilweise gerade in der Produktion externer Effekte.299  

Dies kann kurz an einem Beispiel erläutert werden. Bei der Bereitstellung des öffent-

lichen Personennahverkehrs besteht der endogene Zweck zunächst in der Bereitstel-

lung einer Transportkapazität. Weiter wird damit aber auch der positive externe Ef-

fekt für die Umwelt durch die Reduktion des Individualverkehrs angestrebt. Daraus 

resultieren weitere positive externe Effekte z.B. für die Gesundheit der Bevölkerung 

(weniger Emission verschmutzter Luft) oder auch für die Wirtschaft (kürzere Liefe-

rungszeiten dank weniger Stau). 

 

Bis heute werden externe Effekte in der Kosten- und Leistungsrechnung aber kaum 

berücksichtigt. Dies weniger, weil die Internalisierung der externen Effekte rech-

nungstechnisch schwierig wäre, sondern viel mehr, weil für die Messung derselben 

wiederum Indikatoren herangezogen werden müssten, welche „das vorherrschende 

Bild einer vermeintlich genauen Kosten- und Leistungsrechnung trüben könnten.“300 

 

Abschliessend bleibt festzuhalten, dass die Kosten- und Leistungsrechnung eines 

öffentlichen Unternehmens sich an derjenigen eines privatwirtschaftlichen Unter-

nehmens orientieren muss, solange die spezifischen Probleme der „öffentlichen“ Ko-

sten- und Leistungsrechnung nicht gelöst sind.301  

                                            
298 Vgl. z.B. Eichhorn, Peter (1985), S. 114 f. 
299 Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 368 
300 Brede, Helmut (2001), S. 202 f.  
301 Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 203 
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Als Wirkungsrechnung bezeichnet Ernst Buschor302 den organisatorischen Raum, 

in dem versucht wird, die effektive Wirkung (Outcome) der öffentlichen Wirtschaftstä-

tigkeit den Kosten gegenüber zu stellen. Über lange Zeit begnügte man sich Nutzef-

fekte über Mengen-, Wert- oder Zeitkomponenten, also am Output,  darzustellen. 

Allerdings ist meist nicht der Output, sondern die mit dem Output erzielte Wirkung 

das eigentliche Ziel öffentlicher Unternehmen. Diese durch den Output ausgelöste 

Wirkung wird als Outcome bezeichnet.303 Wiederum ergibt sich allerdings das Prob-

lem der Messung der erzielten Wirkung, vor allem dort, wo es sich nicht um einen 

quantitativen Outcome (z.B. neue Lehrstellen), sondern um einen qualitativen Out-

come (z.B. Bildung und Kulturpflege durch Theater und Museen) handelt.304 Auch 

hier werden also Indikatoren zur Operationalisierung benötigt (vgl. Abbildung 15). 

 

 

Abbildung 15: Differenzierung zwischen Outputindikatoren i.e.S. und Outcomeindikatoren305 

 
 
Es bleibt festzuhalten, dass keine allgemeingültige  Wirkungsrechnung existiert, son-

dern dass sie immer dem Einzelfall angepasst werden muss. „Inhaltlich gehören zur 

Wirkungsrechnung alle Untersuchungen und Berichte, welche die Effizienz306 und die 

Effektivität307 von Massnahmen und organisatorischen Einheiten betreffen.“308 Diese 

tauchen in der Literatur unter ganz verschiedenen Begriffen auf wie etwa: Projektbe-

                                            
302 Vgl. Buschor, Ernst (1993), S. 253 f. 
303 Vgl. Haiber, Thomas (1997), S. 411 
304  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 207 
305  Quelle: Haiber, Thomas (1997) S. 411 
306  Effizienz = OutcomebzwOutputerangestrebt

OutcomebzwOutputhertatsächlic
.
.                     

307  Effektivität = Input
Outcome  

308  Brede, Helmut (2001) S. 208 
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wertung (vgl. 5.4.2), Evaluation, Performance Measurement, Wirtschaftlichkeitsrech-

nung oder Ergebnismessung. Dabei handelt es sich jeweils nicht um identische In-

halte, jedoch verfolgen alle Methoden dasselbe Ziel, nämlich die Darstellung der Er-

gebnisse  des öffentlichen Handelns.309  

Das „öffentliche“ Rechnungswesen ist also auf drei Säulen aufgebaut (vgl. Abbildung 

16). 

 

 

Abbildung 16: Die drei Säulen des Neuen Öffentlichen Rechnungswesens310 

 
Die erste Säule bilden die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, welche der 

Bilanz, Gewinn- und Erfolgsrechnung sowie der Kapitalflussrechnung in der Privat-

wirtschaft entsprechen. Die zweite Säule verkörpert die Kosten- und Leistungsrech-

nung.  Diese Rechnungen können in einem systematischen Zusammenhang stehen, 

was durch die Umrahmung angedeutet wird. Die Pfeile widerspiegeln den Informati-

onsfluss. Die dritte Säule, die Wirkungsrechnung, ist eigenständig, denn eine Vernet-

zung mit den restlichen Rechnungen ist kaum vorstellbar.311  

 

5.5.5 Die Preis- und Gebührenpolitik 

Die traditionelle Behandlung der Preistheorie in den Wirtschaftswissenschaften orien-

tiert sich hauptsächlich an den Gegebenheiten von privaten Unternehmen, also vor-

wiegend an gewinnmaximierenden Institutionen.312 Diese Betrachtungsweise scheint 

                                            
309  Vgl. Brede, Helmut (2001) S. 208 
310  Quelle: Brede, Helmut (2001), S. 207 
311  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 207 
312  Vgl. Bätz, Klaus (1989) Sp. 1295 
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für öffentliche Unternehmen wenig geeignet, ist doch der Staat in vielen Bereichen 

wirtschaftlich tätig, die dem Gemeinwohl dienen sollen und wo somit keine kaufmän-

nische Rentabilität  zu erwarten ist oder gar nicht angestrebt wird (z.B. Personen-

nahverkehr, Theater, Bibliotheken). Dies bedeutet, dass die durch Modellanalysen 

gewonnenen betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse zum preispolitischen Instrumenta-

rium privater Unternehmen für die besondere Situation der öffentlichen Unternehmen 

nur beschränkt geeignet sind.313 Gemäss der folgenden Abbildung 17 ist ersichtlich, 

dass die Preise von öffentlichen Institutionen meist aus zwei Komponenten gebildet 

werden.  

 

 

Abbildung 17: Preise öffentlicher Unternehmen314 

 

Einerseits wird der Preis mehr oder weniger durch die Vertretungsskörperschaft be-

einflusst. Sie entscheidet über die Quantität und Qualität des zur Verfügung gestell-

ten öffentlichen Angebots. Der Preis enthält also eine politische Komponente. Dane-

ben beinhaltet der Preis aber auch eine marktwirtschaftliche Komponente, wenn Kos-

tenfunktionen und Nachfragestrukturen berücksichtigt werden.315  

 

Es bleibt nun die Frage, ob eine klare Regel für die Preisbildungspolitik von öffentli-

chen Unternehmen besteht. Öffentliche Unternehmen erfüllen ganz verschiedene 

Funktionen (s. 3.4.1). Einmal treten sie als „Lückenfüller“ in Bereichen auf, wo kein 

privates Unternehmen auftritt, einmal werden sie als interventionistisches Instrument 

eingesetzt. Damit ist klar, dass auch die Entgeltpolitik der öffentlichen Hand je nach 

Funktion ein anderes Ziel verfolgt. Bei öffentlichen Unternehmen, die Kraft ihrer Ho-

heit theoretisch jede Preiserhöhung gegenüber dem Bürger durchsetzen könnten, 

                                            
313  Vgl. Bätz, Klaus (1989) Sp. 1295 
314 Bätz, Klaus (1989) Sp. 1296 
315  Vgl. Bätz, Klaus (1989), Sp. 1296 
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wäre es nicht gerechtfertigt den Bürger über die wirklichen Kosten hinaus zu be-

lasten.316 Anders sieht es etwa bei einem Unternehmen mit Konkurrenzierungsfunk-

tion aus, wie es z.B. die Kantonalbanken darstellen. Würden sie mit ihrer Preispolitik 

nicht die Gewinnerzielung verfolgen, „machten sie sich des ruinösen Wettbewerbs 

schuldig“317. 

 

Somit ist klar, dass die Regel für die Preisbildungspolitik öffentlicher Unternehmen  

nicht existiert. Vielmehr muss sie von Funktionsgruppe zu Funktionsgruppe ange-

passt werden.  

Helmut Brede empfiehlt sechs Preisregeln für öffentliche Unternehmen (vgl. Tabelle 

6): 

 
 

Preisregeln 
 
• Sofern es die öffentliche Aufgabe verlangt, sind kostenunterschreitende oder  

-überschreitende Preise geboten. 
 
• Bei Preisforderungen, denen sich der Bürger nicht entziehen kann, darf die 

Obergrenze der bloßen Kostendeckung nicht überschritten werden. 
 
• Sofern die öffentliche Aufgabe nichts anderes verlangt, ist die Preispolitik der 

öffentlichen Hand wettbewerbsneutral zu gestalten. 
 
• Sofern die öffentliche Aufgabe nichts anderes verlangt, ist die Preispolitik der 

öffentlichen Hand verteilungspolitisch neutral zu gestalten. 
 
• Sofern die öffentliche Aufgabe nichts anderes verlangt, ist eine Preispolitik zu 

vermeiden, mit der Chancen der Einnahmenerzielung für den öffentlichen 
Haushalt "verschenkt“ werden. 

 
• Letztlich darf durch die Preispolitik nie die Erfüllung der öffentlichen 

Aufgabe gefährdet werden. 

Tabelle 6: Satz von sechs Preisregeln für öffentliche Entgelte318 

 
Bei der Preisbildung liegt der Unterschied von öffentlichen zu privaten Unternehmen 

darin, dass die Privatwirtschaft ihre Preise innerhalb der marktwirtschaftlichen Ord-

nung frei bilden kann, während öffentliche Unternehmen an bestimmte Preisregeln 

                                            
316  Vgl. Brede, Helmut (2001), S. 211 
317  Brede, Helmut (2001), S. 211 
318  Quelle: Brede, Helmut (2001) S. 212 
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gebunden sind. Die Festsetzung von Gebühren unterliegt z.B. dem Kostendeckungs- 

und Äquivalenzprinzip (s. 4.3.3). 

Ein weiterer Unterschied im Vergleich mit den privaten Unternehmen ist darin zu se-

hen, dass die Preise öffentlicher Unternehmen oft von der Trägerschaft genehmigt 

werden müssen, was die Unternehmensführung erschweren kann.319 

 

5.6 Fazit 
 
Bei der Aufbau- und Ablauforganisation öffentlicher und privater Unternehmen sind 

keine signifikanten Differenzen auszumachen. Zudem existiert in der Schweiz kein 

besonderes Rechtskleid für öffentliche Institutionen.  

Sei dem 1. Januar 2002 ist auf Bundesebene der Beamtenstatus Geschichte. Auch 
wurde er bereits in der Mehrheit der Kantone durch ein Kündigungssystem abgelöst, 
die restlichen Kantone planen eine Revision. Der heute vorherrschende Führungsstil 
in öffentlichen Unternehmen kann mit „kooperativ“ umschrieben werden, beliebte  
Führungskonzepte sind die Führung durch Zielvereinbarung (Management by Objec-
tives) und die Führung durch Abweichungskontrolle (Management by Exception). In 
öffentlichen Unternehmen äussert sich das Motivationsproblem darin, dass Eigen- 
und Fremdziele nicht übereinstimmen. Die Mitbestimmung ist ebenfalls beschränkt, 
denn die Ziele werden meistens extern, von der Vertretungskörperschaft bestimmt.  
Die wichtigsten Finanzierungsformen in öffentlichen Unternehmen sind die Erwerbs-

einkünfte, die Eigenfinanzierung sowie die Kapitalmarktkredite. Die Nutzen-Kosten-

Analyse, Nutzwertanalyse und die Kosten-Wirksamkeits-Analyse  werden in öffentli-

chen Institutionen häufig zur Projektbewertung eingesetzt. Ebenfalls eignen sich die 

Lineare Programmierung, die Netzplantechnik sowie das Entscheidungsbaumverfah-

ren als „Optimierungsmethoden“ in öffentlichen Unternehmen, auch wenn dies nicht 

auf den ersten Blick ersichtlich ist. Weil die Erreichung gemeinwohlorientierter Ziele 

nur mittels Indikatoren messbar ist, d.h. nicht 100%-ig genau, besteht die Gefahr, 

dass Kollektiventscheidungen statt Individualentscheidungen getroffen werden und 

dass Entscheidungen tendenziell auf zu hohen hierarchischen Ebenen gefällt wer-

den.  

Öffentliche Unternehmen werden intern (nachfolgende Behörde) und extern (Parla-

ment, Finanzkontrolle) kontrolliert. Dabei besteht eine Gefahr für die Kontrollqualität, 

                                            
319 Vgl. Bätz, Klaus (1989), Sp. 1297 f. 
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falls Kontrollorgane mit Politikern besetzt werden, die den hohen Anforderungen die-

ser Position nicht gerecht werden. In der Schweiz hat sich die kaufmännische Buch-

führung in öffentlichen Institutionen durchgesetzt. Die Probleme im Rechnungswesen 

betreffen vor allem die Kosten- und Leistungsrechnung, welche ein wichtiges Kon-

troll- und Führungsinstrument darstellt. Namentlich bestehen Probleme im Bereich 

der  Kostenträger-Definition, der Leistungsmessung sowie der Internalisierung exter-

ner Effekte. 

Die Preisbildung wird durch eine politische und marktwirtschaftliche Komponente be-

einflusst. Je nach Funktion des öffentlichen Unternehmens dominiert die eine oder 

andere Komponente. 

 

 

6 Abschliessende Bemerkungen 
 
Was können öffentliche Unternehmen von privaten Unternehmen lernen und umge-

kehrt? Dies Frage soll hier zum Schluss erörtert werden. 

Im Alltag wird am besten deutlich, welche Vorurteile gegenüber der Verwaltung, öf-

fentlichen Unternehmen und auch gegenüber privaten Unternehmen vorherrschen. 

Diese Urteile sind meist nicht nur auf die Bevölkerung beschränkt, denn  auch Ange-

hörige von Verwaltungen und Unternehmen sind oft misstrauisch gegenüber der an-

deren Seite und denken kontrovers über deren Rolle.  

Am einfachsten wird man sich darüber klar, was öffentliche und privaten Unterneh-

men voneinander lernen können, wenn man sich zunächst über die Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede dieser Institutionen bewusst wird.  

 

6.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

In jedem Unternehmen, ob öffentlich oder privat, werden Produktionsfaktoren kombi-
niert, um Dienst- und Sachleistungen zu erstellen. Weiter erfolgt das Handeln in die-
sen Unternehmen nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip und schliesslich müssen öf-
fentliche wie private Unternehmen langfristig in einem finanziellen Gleichgewicht ste-
hen.320 Beide Unternehmenstypen besitzen also eine Leistungssphäre sowie eine 
Finanzsphäre. Die inneren Strukturen und Prozesse, weitgehend auch die Unter-

                                            
320 Vgl. Hieber, Fritz  (1995), S. 24 
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nehmensanalyse, sind vergleichbar, zu denken sei an die Linien- und Stabsorganisa-
tion, die Dienstwege oder das Rechnungswesen.321 Man kann also sagen, dass in 
gewissen Bereichen zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen Parallelen be-
stehen. 
Trotz vieler Gemeinsamkeiten bestehen aber auch deutliche Unterschiede. Während 

private Unternehmen weitgehend selbstbestimmt handeln können, werden öffentliche 

Unternehmen durch politische Einflussnahme fremdbestimmt. Steht bei der Privat-

wirtschaft das Gewinnstreben im Vordergrund, ist es bei öffentlichen Institutionen 

meistens das Gemeinwohl. Und schliesslich steht dem Prinzip des Privateigentums 

das Prinzip des Gemeineigentums gegenüber. Öffentliche und private Unternehmen 

unterscheiden sich also hauptsächlich in der Zielsetzung sowie der Selbständigkeit. 

(vgl. Tabelle 7). 

 

Unternehmenstypen 
 

Eigenschaften 

Öffentliche Unternehmen Private Unternehmen 

Ziele Bedarfsdeckung der Ge-
meinschaft 

Gewinn, Kostendeckung 

Selbständigkeit  
(Finanzierung) 

Gebühren (öffentlich-
rechtliche Organisations-
form),   
Erwerbseinkünfte (privat-
rechtliche Organisations-
form) 

Erwerbseinkünfte  

Beispiele 
Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen, Personennah- 
und Fernverkehr 

Handels-, Bank- und Ver-
sorgungsindustrie 

Tabelle 7: Eigenschaften von öffentlichen und privaten Unternehmen322 

 

Um voneinander lernen zu können, muss man zuerst die unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen, Zielsetzungen sowie Denk- und Handlungsweisen des andern kennen 
lernen und auch verstehen. Erst dann kann man sich Gedanken machen, was unter 
den gegebenen Bedingungen verbessert werden könnte.323 Die folgende Gegen-
überstellung soll die Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen 
offenlegen. 
 

                                            
321  Vgl. Eichorn, Peter (1987), S. 132 
322  Quelle: in Anlehnung an Eichhorn, Peter (1987), S. 133 
323  Vgl. Eichhorn, Peter (1987), S. 134 
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Wirtschaftssubjekt 
 

Bestimmungsfaktoren 

öffentliche Unternehmen private Unternehmen 

Ziele hauptsächlich Deckung 
des Allgemeinbedarfs 

Gewinn, Kostendeckung 

Finanzierung 

Gebühren (öffentlich-
rechtliches Rechtskleid), 
Erwerbseinkünfte (privat-
rechtliches Rechtskleid) 

Erwerbseinkünfte 

Marktform Monopol Konkurrenz 
Steuerungsprinzip politische Legitimität marktwirtschaftl. Ordnung 
Steuerungsinstrument Rechtsnormen Geld 
Handlungsprinzip Legalität Produktivität 
Handlungsinstrument öffentliches Recht privates Recht 
Leistungsprinzip Dienstprinzip Erwerbsprinzip 
Leistungsanreiz sozial  monetär 
Kontrolle Finanzkontrolle  Erfolgskontrolle 

Tabelle 8: Determinanten von öffentlichen und privaten Unternehmen324 

 
Die Determinanten öffentlicher und privater Unternehmen sind sehr pauschal gehal-

ten und in der Realität teilweise nicht so strikte abgrenzbar. Dies hängt mit den viel-

fältigen Rechtsformen öffentlicher Unternehmen zusammen. Von einer öffentlichen 

Institution in einem privatrechtlichen Organisationskleid darf zu Recht angenommen 

werden, dass sie in weiten Teilen wie ein privates Unternehmen geführt wird, da sie 

eine viel grössere Autonomie geniesst, als ein Unternehmen mit öffentlich-rechtlicher 

Organisationsform. Nichtsdestotrotz hilft diese Gegenüberstellung die Frage zu be-

antworten, was vom jeweils anderen Unternehmenstyp gelernt werden kann, auch 

wenn es nicht darum gehen kann, aus einem öffentlichen Unternehmen ein privates 

zu machen und umgekehrt.  

 

6.2 Was öffentliche Unternehmen von privaten lernen können 

Das wirtschaftliche Handeln öffentlicher Unternehmen ist teilweise immer noch zu 

wenig auf die Wirkungen bei den Leistungsempfängern ausgerichtet.325 Im Gegen-

satz zu privaten Unternehmen untersuchen öffentliche Unternehmen im Allgemeinen 

noch zu wenig Mittel-Zweck-Beziehungen, sie haben also einen Rückstand im funkti-

                                            
324 Quelle: in Anlehnung an Eichhorn, Peter (1987), S. 135 
325 Vgl. Thom, Norbert/Ritz, Adrian (2000), S. 363 
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onalen Denken und Handeln aufzuholen. Dies bezieht sich z.B. auf Fertigungsverfah-

ren, Führungsstil, Marktforschungsmethoden, Werbeerfolgskontrolle,  usw.326 

Eine weitere Stärke privater Unternehmen ist die systematische und ganzheitliche 

Betrachtung der Unternehmensführung. Bevor Massnahmen durchgeführt werden, 

fragt man sich welche Konsequenzen dies für das gesamte Unternehmen haben 

wird. Auch in diesem Bereich können öffentliche Unternehmen noch dazulernen. 

Schliesslich werden in privaten Unternehmen auch weit mehr Alternativen erarbeitet 

und beurteilt. Dies geht einher mit der Informationsgewinnung, Alternativengenerie-

rung und –evaluation (z.B. Make or Buy, Zentralisierung oder Dezentralisierung).327 

Auch in diesen Bereichen besteht noch ein Aufholbedarf für öffentliche Unterneh-

men. 

 

6.3 Was  private Unternehmen von öffentlichen lernen können 

Private Unternehmen können von öffentlichen Unternehmen lernen bei ihren Hand-

lungen externe Effekte besser einzubeziehen, denn sie können von bedeutender fi-

nanzieller Bedeutung sein. Ebenso müssen sie lernen, ihre soziale Verantwortung 

besser zu übernehmen und die negativen externen Effekte offenzulegen. Schliesslich 

können Privatunternehmen von ihren öffentlichen Pendants ein objektives, treuhän-

derisches und rücksichtsvolles Verhalten lernen.328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
326 Vgl. Eichhorn, Peter (1987), S. 136 
327  Vgl. Eichhorn, Peter (1987), S. 137 
328  Vgl. Eichhorn, Peter (1987), S. 138 
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